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BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 

Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 

Am 28.05.2025 hat sich der Koalitionsausschuss auf ein Sofortprogramm der Bundesregierung 

(Verantwortung für Deutschland) geeinigt. In fünf Themenbereichen („Investitionsoffensive“, 

„Vereinfachung und Beschleunigung“, „Sicherer und handlungsfähiger Staat“, „Neues Wirtschafts-

wachstum“, „Starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie“) werden die Eckpunkte für dieses 

Sofortprogramm der Bundesregierung dargelegt, welches – erwartungsgemäß – wesentliche 

Punkte des Koalitionsvertrags aufgreift. 

Bereits am 30.05.2025 hat nun das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes für ein steuerliches 

Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland an die Bundeslän-

der zur Stellungnahme übersandt. Mit dem Vorschlag sollen die meisten der steuerlichen Punkte 

aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung umgesetzt werden. 

Der Referentenentwurf enthält folgende Maßnahmen: 

› Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens – „Investitions-Booster“ (§ 7 Abs. 2 EStG-E). Die degressive Abschrei-

bung kann für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 30.06.2025 

und vor dem 01.01.2028 angeschafft oder hergestellt worden sind, anstelle der linearen Ab-

schreibung in Anspruch genommen werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf 

höchstens das Dreifache des bei der linearen Abschreibung in Betracht kommenden Prozent-

satzes betragen und 30 Prozent nicht übersteigen. 

› Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 01.01.2028 um jährlich jeweils 

einen Prozentpunkt bis auf 10 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 (§ 23 Abs. 1 KStG-

E). 

› Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG zur gleichwertigen Entlastung 

nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmern von derzeit 28,25 Prozent in drei 

Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 2030/2031) 

und 25 Prozent (ab dem VZ 2032), § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG-E.  

› Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahr-

zeuge (§ 7 Abs. 2a – neu – EStG-E). Mit der Regelung soll für neu angeschaffte, rein elektrisch 

betriebene Fahrzeuge die Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fal-

lenden Staffelsätzen in Höhe von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten 

darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten da-

rauf folgenden Jahr, 3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fünften da-

rauf folgenden Jahr eingeführt werden. Die Regelung umfasst ausschließlich neu ange-

schaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Sie wird für Anschaffungen im Zeitraum von 

Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet eingeführt. Die temporäre Begrenzung setzt Anreize für 

zügige Investitionsentscheidungen. 

› Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die Begüns-

tigung von Elektrofahrzeugen auf 100.000 € (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 

EStG-E). Dies soll erstmals für Kraftfahrzeuge gelten, die nach dem 30.06.2025 angeschafft 

werden. 

› Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 FZulG). Mit dem Ziel, die steuerliche For-

schungsförderung weiter attraktiver auszugestalten, soll die Forschungszulage auf zusätzli-

che Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet werden, wenn diese förderfähigen 



T A X  W E E K L Y  

# 1 8  | 0 2 . 0 6 . 2 0 2 5  

Seite 3 von 10 

 

Aufwendungen im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens, 

welches nach dem 31.12.2025 begonnen hat, entstanden sind (§ 3 Abs. 3b FZulG-E). Die Ge-

mein- und sonstigen Betriebskosten werden ausschließlich in Form eines pauschalen Betra-

ges in Höhe von 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absätzen 1, 2, 3, 3a und 4 ent-

standenen förderfähigen Aufwendungen erfasst. Ein individueller Ansatz von Kosten ist nicht 

möglich. Die gewählte Systematik führt gleichsam jedoch dazu, dass diese Kosten nicht im 

Einzelnen nachgewiesen werden müssen. Dadurch wird das Verfahren nicht weiter verkom-

pliziert und Bürokratieaufwuchs vermieden. Um die Ausweitung der förderfähigen Aufwen-

dungen auf sonstige Gemein- und Betriebskosten zusätzlich zu flankieren, soll die maximale 

Bemessungsgrundlage für nach dem 31.12.2025 entstandene förderfähige Aufwendungen auf 

12 Mio. € angehoben werden (§ 3 Abs. 5 FZulG-E). 

Die Kabinettsbefassung ist für den 04.06.2025 vorgesehen. Für die Stellungnahmen der Bundes-

länder gilt eine Frist bis zum Nachmittag des 02.06.2025. Die Rückmeldung der Länder ist bedeut-

sam, weil die schwarz-rote Koalition im Bundesrat nur 22 Stimmen auf sich vereinigen kann, wo-

bei die Koalition in Bayern mit den Freien Wählern bereits eingerechnet ist. Daher benötigt sie 

mindestens drei weitere Bundesländer und damit Stimmen der Grünen, die sich dem Gesetzge-

bungsvorhaben anschließen. In der Vergangenheit waren die Bundesländer sehr zurückhaltend, 

wenn Einbußen beim Steueraufkommen drohten, und zwar unabhängig von den jeweils regieren-

den Parteien. Eine Zustimmung ohne Einschränkungen erscheint daher unwahrscheinlich. 

Folgende Punkte aus dem Sofortprogramm der Bundesregierung sind nicht in dem nun vorgeleg-

ten Referentenentwurf enthalten und bleiben damit einem oder mehreren anderen Gesetzge-

bungsverfahren vorbehalten:  

› Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie zum 01.01.2026 

› Erhöhung der Entfernungspauschale zum 01.01.2026 

› Senkung der Stromsteuer 

 

BMF: Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft – Vorläufiger Konzeptentwurf 

Die Ausgestaltung der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bietet seit Jahren Anlass für Verfah-

ren vor den deutschen Finanzgerichten und dem EuGH. Kernproblem ist dabei immer die rechts-

sichere Beurteilung der durch eine umfassende Kasuistik bestimmten Tatbestandsmerkmale der 

finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eingliederung. Sind diese verwirklicht, so ent-

steht – zwingend – eine Organschaft, auch wenn die beteiligten Unternehmen deren Verwirkli-

chung nicht erkannt haben. Im umgekehrten Fall ergeben sich Probleme, wenn irrtümlich vom 

Vorliegen einer Organschaft ausgegangen wurde und diese Beurteilung sich im Nachgang als un-

zutreffend erweist. Die Finanzverwaltung scheint nunmehr, mit Hilfe des Gesetzgebers, auf die 

vielfältige Kritik an der Umsetzung der Organschaft reagieren zu wollen und hat ein vorläufiges 

Reformkonzept entwickelt.  

Eine grundlegende Anpassung der Kriterien der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatori-

schen Eingliederung scheint durch das Reformkonzept nicht angestrebt zu werden. Es wird ledig-

lich geplant, die Rechtsprechung von EuGH und BFH zur finanziellen Eingliederung von Personen-

gesellschaften umzusetzen und insbesondere auch die finanzielle Eingliederung einer nicht zu 

100 % durch den Organträger beherrschten Personengesellschaft (GmbH & Co. KG) zu ermögli-

chen. Kernelement des Konzeptentwurfs ist vielmehr die Einführung eines ergänzenden prozessu-
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alen Schritts. Zukünftig soll die Begründung einer umsatzsteuerlichen Organschaft an eine zusätz-

liche Willenserklärung gebunden werden: Die Rechtsfolgen einer umsatzsteuerlichen Organschaft 

sollen demnach nur noch durch eine Erklärung des Organträgers gegenüber der zuständigen Fi-

nanzbehörde für diesen und die in der Erklärung genannten Organgesellschaften mit Wirkung für 

die Zukunft eintreten. Hierdurch sollen sog. unerkannte Organschaften vermieden werden. 

Bei einem Wegfall der Eingliederungsvoraussetzungen hinsichtlich einzelner Organgesellschaften 

oder des gesamten Organkreises soll den Organträger eine unverzügliche Erklärungspflicht tref-

fen. 

Für Fälle, in denen die Voraussetzungen der Organschaft nicht vorlagen oder entfallen sind, sollen 

steuerrechtliche Korrekturen vorgenommen werden, unabhängig von der Festsetzungsverjäh-

rung. Es werde von der Finanzverwaltung aber geprüft, unter welchen Voraussetzungen auf die 

Rückabwicklung fehlerhafter Organschaften verzichtet werden kann, sofern Steuerausfälle für alle 

Beteiligten ausgeschlossen sind. Zudem ist die Schaffung einer eigenen Haftungsvorschrift ge-

plant. 

Die bisherige Rechtslage soll bis zur Einführung der novellierten Regelung weiterhin gelten. Im 

Hinblick auf die Einführung der gesetzlichen Neuregelung soll zudem eine Übergangsregelung ge-

schaffen werden, welche wohl vor allem für Organschaften von Bedeutung wäre, die vor der erst-

maligen Anwendung der geplanten Neuregelung bestehen. Hierfür soll es dem Organträger er-

möglicht werden bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung eine entsprechende „Organ-

schaftsanmeldung“ an die Finanzbehörden zu übermitteln. 

Das Ziel der Finanzverwaltung ist eine zeitnahe Einbringung der Reform in ein Gesetzgebungsver-

fahren. Im Rahmen dessen soll dann auch eine Anhörung der Verbände erfolgen. 

 

BMF: Aufhebung der Anweisung zur vorläufigen Festsetzung des Solidaritätszuschlags – Verfas-

sungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 

Mit BMF-Schreiben vom 26.05.2025 hat die Finanzverwaltung ihre Anweisung zur vorläufigen Fest-

setzung des Solidaritätszuschlags mit sofortiger Wirkung aufgehoben und den Vorläufigkeitskata-

log entsprechend angepasst. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe in seiner Entscheidung vom 26.03.2025 (2 BvR 

1505/20) ausführlich dargelegt, dass gegenwärtig keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 

Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts zum 31.12.2019 bestün-

den. Eine weitere Erhebung des Solidaritätszuschlags verletze aus der Sicht des BVerfG weder 

die Eigentumsgarantie noch den Gleichheitssatz und ein evidenter Wegfall des aufgabenbezoge-

nen Mehrbedarfs liege nicht vor. Für weiter zurückliegende Veranlagungszeiträume habe der BFH 

bereits wiederholt entschieden, dass keine verfassungsmäßigen Zweifel an der Erhebung eines 

Solidaritätszuschlags bestünden (zuletzt in seinem Urteil vom 20.02.2024, IX R 27/23 (II R 27/15)). 

Auch das BVerfG habe mit Beschluss vom 07.06.2023 (2 BvL 6/14) eine diesbezügliche Richter-

vorlage in einem Verfahren der konkreten Normenkontrolle als unzulässig abgewiesen. 
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BFH: Nationaler "Switch-over" zur Steueranrechnungsmethode setzt Beherrschung der Aus-

landsgesellschaft voraus 

Der IX. Senat des BFH hat mit Urteil vom 08.04.2025 (IX R 32/23) zu einer praxisrelevanten Frage 

des internationalen Steuerrechts entschieden. Der in § 20 Abs. 2 AStG geregelte Wechsel in der 

Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von bestimmten Auslandsgewinnen erfordert, 

dass der Steuerinländer die Auslandsgesellschaft, die die Gewinne erzielt, beherrscht. 

Geklagt hatte eine deutsche Kapitalgesellschaft, die zu 30 % und damit nicht mehrheitlich an ei-

ner in den USA ansässigen Personengesellschaft beteiligt war. Diese Gesellschaft erzielte Ge-

winne aus der internationalen Vergabe von Lizenzen. Die Gewinne wurden der Klägerin im Um-

fang ihrer Gesellschaftsbeteiligung zugerechnet. In den USA zahlte sie hierauf nur geringe Steu-

ern. Das in den Streitjahren 2007 bis 2009 geltende Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbe-

steuerung zwischen den USA und Deutschland sah vor, dass Gewinne aus ausländischen Betriebs-

stätten in Deutschland von der Steuer freizustellen waren. Die geringe steuerliche Belastung in 

den USA nahm das Finanzamt aber zum Anlass, die Auslandsgewinne doch der deutschen Körper-

schaftsteuer zu unterwerfen und eine doppelte steuerliche Belastung durch Anrechnung der ge-

zahlten US-Steuer zu vermeiden. Zu diesem Wechsel ("Switch-over") von der Freistellungs- zur 

Anrechnungsmethode sah sich das Finanzamt durch die Regelung in § 20 Abs. 2 AStG berechtigt. 

Das Finanzgericht hielt dies für rechtlich falsch. 

Der BFH schloss sich der Sichtweise der Vorinstanz an und wies die Revision des Finanzamts zu-

rück. § 20 Abs. 2 AStG dient der Missbrauchsverhinderung. Inländische Steuerpflichtige sollen die 

Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung für bestimmte ausländische Einkünfte (§§ 7 ff. AStG) 

nicht dadurch umgehen, dass sie anstelle einer von ihnen beherrschten Kapitalgesellschaft eine 

Betriebsstätte im niedrig besteuernden Ausland zwischenschalten. Auch die Beteiligung an einer 

ausländischen Personengesellschaft gilt als Betriebsstätte. Wegen der insoweit bezweckten 

Gleichstellung von Betriebsstätten (Personengesellschaften) und Kapitalgesellschaften hielt es 

der BFH für erforderlich, dass die inländische Gesellschaft – anders als die Klägerin – die ausländi-

sche Personengesellschaft rechtlich oder tatsächlich beherrscht. Andernfalls würden selbst 

Kleinstbeteiligungen zur Anwendung des § 20 Abs. 2 AStG führen, obwohl dies im wirtschaftlich 

vergleichbaren Fall einer zwischengeschalteten ausländischen Kapitalgesellschaft ausgeschlossen 

wäre. 

 

BFH: Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb im Fall eines abweichenden Wirt-

schaftsjahrs 

Mit Urteil vom 10.04.2025 (IV R 21/22) hat der BFH entschieden, dass bei der Bestimmung der 

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) auf die Mitunternehmer abzu-

stellen ist, die am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs an der Mitunterneh-

merschaft beteiligt waren (Bestätigung und Fortführung der BFH-Urteile vom 14.01.2016, IV R 

5/14, und vom 14.01.2016, IV R 48/12). 

Im Urteilsfall verstarb bei einer KG (Klägerin) mit vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschafts-

jahr (1.7. bis 30.6.) deren einziger Kommanditist (H) im Streitjahr (2018) nach Ablauf des Wirt-

schaftsjahrs. Im Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG 

führte das Finanzamt als Feststellungsbeteiligte neben der Komplementärin (GmbH) die beiden 

Erben auf, die im Wege der Sondererbfolge nach H als Kommanditisten der Klägerin in das Han-

delsregister eingetragen worden waren. In den Erläuterungen des Bescheids wies es darauf hin, 

dass H verstorben und von den beiden Erben beerbt worden sei.  
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Die Klägerin verfolgte hingegen das Ziel einer Zurechnung der Gewerbesteuermessbeträge an H, 

dem aus der KG auch noch die Gewinne des im Todeszeitpunkt bereits abgelaufenen Wirtschafts-

jahrs zuzurechnen waren. 

Wegen der Anknüpfung an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft stellte der BFH 

bisher beim zeitlichen Bezugspunkt auf das Ende des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraums 

(also des Kalenderjahrs) ab (vgl. BFH-Urteile vom 14.01.2016, IV R 5/14 und IV R 48/12). Auch die 

Finanzverwaltung stellt auf das Ende des gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraums ab (vgl. BMF-

Schreiben vom 03.11.2016, Rn. 28). Allerdings betrafen die BFH-Urteile immer nur kalenderjahr-

gleiche Wirtschaftsjahre. Ob im Falle eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs für 

Zwecke der Gewerbesteueranrechnung auf den Gesellschafterbestand zum Ende des Kalender-

jahrs (entspricht dem Erhebungszeitraum) oder zum Ende des (abweichenden) Wirtschaftsjahrs 

abzustellen ist, war bisher nicht höchstrichterlich geklärt. 

In seiner aktuellen Entscheidung stellt der BFH diesbezüglich nunmehr klar, dass unter Berücksich-

tigung auch derartiger Fälle letztlich nicht auf das Ende des gewerbesteuerrechtlichen Erhe-

bungszeitraums abzustellen ist, sondern auf das Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs. Mit der Vo-

rinstanz geht der BFH daher nunmehr davon aus, dass zeitlicher Bezugspunkt des allgemeinen Ge-

winnverteilungsschlüssels als maßgeblicher Verteilungsmaßstab in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets 

das Ende des Wirtschaftsjahrs ist, das der Ermittlung des Gewerbeertrags für den jeweiligen Er-

hebungszeitraum zugrunde lag. Dieser modifizierte Ansatz führt in den Fällen eines kalenderjahr-

gleichen Wirtschaftsjahrs zu keinem anderen Ergebnis als bisher, da hier das Ende des Wirt-

schaftsjahrs mit dem Ende des Erhebungszeitraums zusammenfällt (Ende des Kalenderjahrs); er 

führt aber zugleich auch für vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre zu einem sachge-

rechten Ergebnis. 

Damit trägt der BFH dem Umstand Rechnung, dass auch das Ergebnis eines vom Kalenderjahr ab-

weichenden Wirtschaftsjahrs sowohl einkommensteuerlich als auch gewerbesteuerlich nach Maß-

gabe seines Endes zugerechnet wird.  

 

BFH: Veräußerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher Übertragung eines Grundstücks 

Wird ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen und übernimmt 

der neue Eigentümer die auf dem Grundstück lastenden Schulden, liegt ein steuerbares privates 

Veräußerungsgeschäft vor. Dies hat der BFH mit Urteil vom 11.03.2025 (IX R 17/24) entschieden. 

Im Streitfall hatte ein Vater im Jahr 2014 ein Grundstück für 143.950 € erworben und teilweise 

fremdfinanziert. Im Jahr 2019 übertrug er das Grundstück auf seine Tochter. Zu diesem Zeitpunkt 

hatte das Grundstück einen Wert von 210.000 €. Die Tochter übernahm die am Übertragungstag 

bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 115.000 €. 

Das Finanzamt teilte ausgehend vom Verkehrswert im Zeitpunkt der Übertragung den Vorgang in 

einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf. Soweit das Grundstück unter Übernahme 

der Verbindlichkeiten entgeltlich übertragen worden war, besteuerte es den Vorgang als privates 

Veräußerungsgeschäft und setzte die entsprechende Einkommensteuer gegenüber dem Vater 

fest. 

Der BFH hat die vom Finanzamt vorgenommene Besteuerung einer Grundstücksübertragung un-

ter Übernahme von Schulden bestätigt. Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und werden zugleich 

damit zusammenhängende Verbindlichkeiten übernommen, liegt regelmäßig ein teilentgeltlicher 
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Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine Aufteilung in einen entgeltlichen und in einen unentgeltli-

chen Teil. Dies gilt auch bei einem unter den Anschaffungskosten liegenden Entgelt. Wird das 

Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen, unterfällt der Vorgang 

hinsichtlich des entgeltlichen Teils als privates Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer.  

 

FG Köln: Unterschiedliche steuerliche Zinssätze für Aussetzungszinsen und Nachzahlungszinsen 

auch nach dem 31.12.2022 verfassungsrechtlich zweifelhaft 

Der 4. Senat des FG Köln hat mit Beschluss vom 08.04.2025 (4 V 444/25) in einem Verfahren des 

einstweiligen Rechtsschutzes entschieden, dass an der unterschiedlichen Höhe des Zinssatzes für 

Aussetzungszinsen und Nachzahlungszinsen auch nach dem 31.12.2022 ernstliche Zweifel beste-

hen.  

Das Finanzamt hatte gegenüber den Antragstellern Aussetzungszinsen für den Zeitraum Februar 

2023 bis November 2024 festgesetzt und bei der Zinsberechnung den gesetzlichen Zinssatz von 

0,5 % für jeden Monat zugrunde gelegt. Die Antragsteller legten gegen die Zinsfestsetzung Ein-

spruch ein und beantragten beim Finanzamt erfolglos, die Zinsen in Höhe von 0,35 % (Differenz-

betrag zwischen 0,5 % und 0,15 %) von der Vollziehung auszusetzen. Mit Blick auf die unter-

schiedlichen Zinssätze bei Nachzahlungszinsen (seit dem 01.01.2019: 0,15 % monatlich) und Aus-

setzungszinsen (0,5 % monatlich) bestünden verfassungsrechtliche Zweifel an dem zugrunde ge-

legten Zinssatz von 0,5 %. Hierzu beriefen sie sich ergänzend auf den BFH-Beschluss vom 

08.05.2024 (VIII R 9/23), mit dem der BFH die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes von 

Aussetzungszinsen dem BVerfG vorgelegt hatte. Vor diesem Hintergrund ermittelten die Antrag-

steller ihre Aussetzungszinsen in Höhe von 0,15 % pro Monat, die sie auch bezahlten. 

Das Finanzamt lehnte den Antrag ab und verwies darauf, dass sich die Vorlage des BFH an das 

BVerfG nur auf Zinsen für den Zeitraum 01.01.2019 bis 15.04.2021 beziehe. Zudem sei spätestens 

ab dem 01.01.2023 nicht mehr von einer Niedrigzinsphase auszugehen. 

Daraufhin begehrten die Antragsteller vor dem FG Köln den nun gewährten vorläufigen Rechts-

schutz. Die Antragsteller müssen die vom Finanzamt geforderten weiteren Zinsen vorläufig nicht 

bezahlen. Die Richterinnen und Richter des 4. Senats führten aus, dass für Aussetzungszwecke be-

reits deshalb hinreichende Zweifel an der Höhe der angefochtenen Zinsen bestünden, weil die 

Rechtsprechung eine von der Ansicht der Finanzverwaltung divergierende Auffassung vertrete. 

Nicht nur eine anhaltende Niedrigzinsphase habe nach den Ausführungen des BFH verfassungs-

rechtliche Zweifel an der Höhe des Zinssatzes für Aussetzungszinsen begründet. Vielmehr habe 

der BFH auch den mangelnden Gleichlauf der Verzinsung ab 2019 und die hierdurch eingetretene 

Zinssatzspreizung (zwischen 0,15 % und 0,5 %) moniert. Vor diesem Hintergrund seien ernstliche 

Zweifel zumindest dann zu bejahen, wenn – wie vorliegend – im Einspruchsverfahren um die Höhe 

der Aussetzungszinsen gestritten werde. Denn in einer solchen Konstellation finde kein anderwei-

tiger (Zins-)Ausgleich statt, wie z.B. durch den Anspruch auf Prozesszinsen während eines Klage-

verfahrens. 

Die im vorläufigen Rechtsschutz ergangene Entscheidung ist rechtskräftig. Das Finanzamt hat die 

gegen den Beschluss zugelassene Beschwerde nicht eingelegt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 26.05.2025  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C 524/23 22.05.2025 

Vertragsverletzungsverfahren – Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/1164 – Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungsprak-

tiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Bin-

nenmarkts – Gesetzgebungskompetenz der Union – Art. 115 AEUV – 

Nichtumsetzung von Art. 8 Abs. 7 der Richtlinie – Mindestharmonisie-

rung – Reichweite der Umsetzungspflicht 

 

Alle am 30.05.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 21/22 10.04.2025 
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb im Fall 

eines abweichenden Wirtschaftsjahrs 

IX R 32/23 08.04.2025 
Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 AStG erfordert Mehrheitsbeteili-

gung an Auslandsgesellschaft 

IX R 17/24 11.03.2025 
Veräußerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher 

Übertragung eines Grundstücks 

VII R 17/22 18.02.2025 Eingang in den Wirtschaftskreislauf der Union 

VII R 8/21 14.01.2025 

Nacherhebung von Einfuhrzoll auf Kontingentwaren aufgrund 

rechtsmissbräuchlicher Handelstätigkeit - Reichweite des Ver-

trauensschutzes 

XI R 18/23 19.02.2025 Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen 

XI R 9/22 22.01.2024 Reitunterricht als Freizeitgestaltung 

XI R 4/23 11.12.2024 

Unentgeltliche Trocknung fremder Holzhackschnitzel zur Erlan-

gung eines KWK-Bonus zwar nicht steuerbar, jedoch vorsteu-

erschädlich 

 

Alle am 30.05.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 12/21 20.03.2025 
Verlusttragung bei einem Vorbehaltsnießbrauch an einem 

Kommanditanteil 

V B 1/24 28.04.2025 Zur mangelnden Darlegung von Zulassungsgründen 

V B 27/24 28.04.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 28.04.2025 V B 

1/24 - Keine hinreichende Darlegung von Zulassungsgründen 

bei inhaltsgleicher Übernahme von Begründungen 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=300611&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3762068
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520150/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520146/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550083/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 31/24 13.05.2025 Fehlende Angabe einer ladungsfähigen Anschrift 

VIII B 33/24 13.05.2025 
vGA dem Grunde nach beim unentgeltlichen Erwerb eigener 

Anteile durch faktischen Alleingesellschafter 

VIII B 34/24 13.05.2025 
Nichtzulassungsbeschwerde gegen eine unzulässige Restituti-

onsklage 

VIII B 39/24 13.05.2025 
Kein Feststellungsinteresse bei Nichtigkeitsklage gegen eine 

Prüfungsanordnung 

VIII B 50/24 13.05.2025 Gewinnerzielungsabsicht eines Rechtsanwalts 

 

Alle bis zum 02.06.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7329/00014/007/069 
02.06.2025 

Übersicht der Umatzsteuer-Umrechnungskurse 

2025 

IV D 1 - S 

0338/00083/001/099 
26.05.2025 

Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf an-

hängige Musterverfahren (§ 165 Absatz 1 Satz 2 

Abgabenordnung (AO)); Aussetzung der Steuer-

festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO; Verfas-

sungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520155/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520156/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520151/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550091/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2025-06-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-05-26-vorl-steuerfests-anh-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-05-26-vorl-steuerfests-anh-musterverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Verantwortung für Deutschland: Sofortprogramm der Bundesregierung 


Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Die Koalition wird diese schnell und 


konsequent angehen. Wir nehmen unseren Auftrag zur umfassenden Erneuerung unseres Landes 


ernst. Dafür werden wir mit der zügigen Verabschiedung der Haushalte 2025 und 2026, der 


mittelfristigen Finanzplanung 2026-2029 sowie erheblichen Investitionen den Grundstein legen. Bis 


zur Mitte des Jahres soll für jeden sichtbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. Dazu werden 


wir prioritär die nachfolgend genannten Maßnahmen umsetzen: 


 


1. Investitionsoffensive 


Mit einer Investitionsoffensive schaffen wir starke Impulse für mehr Wachstum und zur 


umfassenden Erneuerung unseres Landes. Bis zum Sommer ermöglichen wir, dass die 


Investitionsmittel aus dem Sondervermögen fließen, und verbessern den Rahmen für private und 


staatliche Investitionen. 


 
• Errichtungsgesetz für ein Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 


• Gesetzliche Umsetzung höherer struktureller Verschuldungsmöglichkeiten der Länder zur 
Schaffung von Investitions- und Finanzierungsspielräumen 


• Umsetzungsgesetz zur Nutzbarmachung des 100-Mrd.-€-Anteils der Länder und Kommunen 
am Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 


• Einsetzung einer Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse 


• Einführung eines Investitions-Boosters (degressive AfA) für Ausrüstungsinvestitionen 


• Senkung der Unternehmenssteuerbelastung (KSt und § 34a EStG) 


• Start einer Hightech Agenda für Deutschland zur Stärkung von Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit  


• Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Unternehmen und Start-ups sowie 
Verbesserung von Infrastrukturfinanzierung durch Fonds (Standortfördergesetz) 


• Bereitstellung zinsgünstiger Finanzierungen für die mittelständische Wirtschaft und Start-ups 
im Jahr 2026 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 2026) 


• Ratifizierung von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 


• Ratifizierung des EU-Abkommens mit Chile 


• Ratifizierung der Investitionsabkommen mit Singapur und Vietnam 


 


2. Vereinfachung und Beschleunigung 


Investieren in Deutschland muss einfacher, schneller und unbürokratischer werden. Bis zum 
Sommer bringen wir dafür grundsätzliche Überarbeitungen von Planungs-, Bau-, Umwelt-, 
Vergabe- und des Verfahrensrechts auf den Weg. 
 


• Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung des Vergaberechts 


• Vereinfachung und Beschleunigung der Beschaffung für die Bundeswehr 







 


• Beschleunigung des Ausbaus von Geothermie, Wärmepumpen, Wärmespeichern und 
Wärmeleitungen 


• Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Wasserstoffinfrastruktur 


• Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen 


• Einführung von Online-Verfahren als neue Verfahrensart in der Zivilgerichtsbarkeit zur 
Vereinfachung und Verbesserung des Zugangs zur Justiz 


• Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwerts vor den Amtsgerichten 


• Einführung eines digitalen Beurkundungsverfahrens bei Notaren und anderen Urkundsstellen 


• Anpassung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes zur Erleichterung der Umsetzung 


• Aufhebung der Verpflichtung zur Erstellung einer Stoffstrombilanz zur Reduktion von 
übermäßigen bürokratischen Pflichten in der Landwirtschaft 


 


3. Sicherer und handlungsfähiger Staat 


Wir stärken die Handlungsfähigkeit unseres Staates und bringen dafür auch die Digitalisierung 
und Modernisierung des Staates voran. Wir bringen weitere Maßnahmen für eine geordnete 
Migration auf den Weg und werden die irreguläre Migration weiter wirksam zurückdrängen. 
Deutschland bleibt ein weltoffenes, sicheres Land. 
 


• Gesetz zur Begrenzung der Zuwanderung und Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten 


• Verordnungsermächtigung zur Bestimmung von sicheren Herkunftsstaaten und Abschaffung 
Pflichtbeistand Abschiebungshaft 


• Gesetz gegen das Erschleichen von Aufenthaltsrechten durch missbräuchliche 
Vaterschaftsanerkennungen 


• Abschaffung von sog. „Turboeinbürgerungen“ 


• Nationale Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) 


• Ratifizierung des bilateralen Freundschaftsabkommens zwischen Deutschland und 
Großbritannien zur engeren Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung 


• Änderung des Telekommunikationsgesetzes zur Feststellung des überragenden öffentlichen 
Interesses für den Netzausbau 


• Ratifikationsgesetz NOOTs („National Once-Only-Technical System“)-Staatsvertrag Bund-
Länder für eine effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung 


• Verordnung über Standards für den Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen zur Stärkung der 
Digitalisierung der Verwaltung 


• Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 


• Rechtskreiswechsel von Ukraine-Flüchtlingen vom Bürgergeld ins 
Asylbewerberleistungsgesetz 


• Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz 


• Gesetz zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse für die Polizeiarbeit 


• Modernisierung des Bundespolizeigesetzes 







 


• Einführung eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes 


 


4. Neues Wirtschaftswachstum 


Die Investitionsoffensive begleiten wir mit strukturellen Reformen, um Deutschland wieder auf 
Wachstumskurs zu bringen. Deshalb senken wir die Energiekosten, reduzieren Steuern für 
Haushalte und Unternehmen und schaffen bürokratische Hürden ab. 
 


• Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie zum 1. 1. 2026 


• Steuerliche Förderung Elektromobilität 


• Verbesserung der steuerlichen Forschungszulage 


• Erhöhung der Entfernungspauschale zum 1. 1. 2026 


• Abschaffung des nationalen Lieferkettengesetzes. Abstimmung zum Ersatz über ein Gesetz 
über die internationale Unternehmensverantwortung, das die Europäische 
Lieferkettenrichtlinie bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt. 


• Start des Sozialpartnerdialogs zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten 


• Beginn der Umsetzung der Nationalen Hafenstrategie 


• Maßnahmen zur Reduzierung von Netzentgelten bzw. Umlagen im Strombereich  


• Senkung der Stromsteuer 


• Abschaffung der Gasspeicherumlage 


• Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, um Abscheidung und Speicherung von 
Kohlendioxid insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen zu ermöglichen 


• Wiedereinführung der vollständigen Agrardiesel-Rückvergütung zum 1. 1. 2026 


• Anpassung der Regelung zur kurzfristigen Beschäftigung von Saisonarbeitskräften auf 90 Tage  


 


5. Starker Zusammenhalt, standfeste Demokratie 


Für eine gute Zukunft in Deutschland braucht es einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Dafür bringen wir wichtige Instrumente auf den Weg, etwa durch Anreize für eine höhere 
Tarifbindung, Verlängerung der Mietpreisbremse und ein umfassendes Rentenpaket.  
 


• Stärkung der Tariftreue im Rahmen des Bundestariftreuegesetzes 


• Verlängerung des Investitionsprogramms Ganztagsausbau 


• Einsetzung einer Kommission für einen bürokratiearmen Weg zu gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit für Frauen und Männer 


• Verlängerung der Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten  


• Einführung von Erleichterungen zugunsten des Wohnungsbaus und Verlängerung von 
Vorschriften des Baulandmobilisierungsgesetzes („Turbo für den Wohnungsbau“) 


• Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes 


• Einsetzung einer Kommission zur Reform des Wahlrechts 


 







 


Beginn einer großen Rentenreform mit den Bestandteilen: 


 


• Sicherstellung der Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031 


• Vollendung der Mütterrente 


• Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz  


• Einführung der Aktivrente 


• Einführung der Frühstart-Rente 
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortpro-


gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


A. Problem und Ziel 


Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wach-


sende Volkswirtschaft werden. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivität des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort hin-
sichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den Wohlstand für alle zu 
mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gilt es, die Potenziale der deutschen 
Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltig höheren Wachstumspfad 
zu kommen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritäre Maßnahmen zur Standortstärkung und In-
vestitionsförderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal für die kurzfristige 
und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die 
Maßnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flächenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein 
nachhaltiges, wachstumsförderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sor-
gen. 


Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen, son-


dern auch um die Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf längere Frist. Die Steuerpolitik 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation.  


Angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft setzen diese kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen wichtige und klare Impulse für einen Wachstumstrend. 
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere Maßnahmen - wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind - folgen müssen. Standortstärkende Maßnahmen müssen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in 
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthält. 


Im vorliegenden Gesetz werden gezielte Investitionsanreize mit flächendeckenden Entlas-
tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Baustein ist dabei der „Investitions-Booster“ (degressive AfA), der noch in diesem Jahr 
wirken soll. Dieser sieht für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eine de-
gressive Absetzung für Abnutzung (AfA) in Höhe von höchstens 30 Prozent in den Jahren 
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen können zu einer 
Erhöhung der Rentabilität von Investitionen führen und die Liquidität der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition stärken. Infolgedessen fungiert 
die degressive AfA als Katalysator für die Investitionspläne der Unternehmen. 


Anschließend an den zeitlich begrenzten „Investitions-Booster“ sorgt die schrittweise Sen-
kung des Körperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent 
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in 2032 für in der Breite wirksame Liquiditätssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit bezüglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen 
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit geprägten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen über die Legislaturperiode hinaus 
die notwendigen Entlastungen sichern, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigern 
und die Standortattraktivität insgesamt zu verbessern. 


Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach §  34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralität zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten. 


Darüber hinaus tragen die Erhöhung der steuerlichen Forschungsförderung und die Förde-


rung der Elektromobilität dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf 
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren. 


Das Gesetz enthält folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens - „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes – EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von der-
zeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene 
Gewinne von derzeit 28,25w in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 
2028/2029, 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG)  


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 


Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – 
FZulG) 


C. Alternativen 


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der Tabelle im Allgemeinen Teil 


der Begründung ersichtlich. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- und -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-


schaft 


volle Jahreswirkung1) 


2025 2026 2027 2028 2029 


Insgesamt - 2 530 - 8 110 - 11 815 - 12 005 - 11 300 
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Bund - 794 - 2 614 - 3 784 - 4 958 - 5 767 


Länder - 725 - 2 407 - 3 476 - 4 495 - 5 197 


Gemeinden - 1 011 - 3 089 - 4 555 - 2 552 - 336 


 Kassenjahr 


 2025 2026 2027 2028 2029 


Insgesamt - 630 - 4 075 - 9 840 - 16 800 - 17 070 


Bund - 200 - 1 287 - 3 147 - 6 212 - 7 406 


Länder - 182 - 1 172 - 2 891 - 5 670 - 6 716 


Gemeinden - 248 - 1 616 - 3 802 - 4 918 - 2 948 


1)  Wirkung im Veranlagungsjahr 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufw ands (in Tsd. Euro): 0 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro):  


Einmaliger Erfüllungsaufw and (in Tsd. Euro): 33,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro):  


davon Sonstiges (in Tsd. Euro):  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufw ands (in Tsd. Euro):  


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro):  


Einmaliger Erfüllungsaufw and (in Tsd. Euro): 62,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 62,0 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro)  


Es ergeben sich keine messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung. Vgl. auch die weiteren Ausführungen im Allgemeinen Teil der Begründung.  


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 


sonstigen Kosten. 
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Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-


preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortpro-


gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV] 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 


2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „70 000 Euro“ durch die Angabe „100 000 Euro“ ersetzt. 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 
30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder hergestellt worden 
sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. 
Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen 
werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Dreifache des 
bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommen-
den Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht übersteigen.“ 


b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt: 


„(2a)Bei Elektrofahrzeugen im Sinne des § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuerge-
setz, die zum Anlagevermögen gehören und nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 angeschafft worden sind, können abweichend von Absatz 1 oder 
Absatz 2 als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge in Prozent der An-
schaffungskosten abgezogen werden: im Jahr der Anschaffung 75 Prozent, im ers-
ten darauf folgenden Jahr zehn Prozent, im zweiten und dritten darauf folgenden 
Jahr jeweils fünf Prozent, im vierten darauf folgenden Jahr drei Prozent und im 
fünften darauf folgenden Jahr zwei Prozent. Satz 1 kann nur angewendet werden, 
wenn der Steuerpflichtige keine Sonderabschreibungen für das Wirtschaftsgut in 
Anspruch genommen hat. Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.“ 


3. § 34a Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 


„Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
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mer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer für diese 
Gewinne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steuersatz 
von 


1. 28,25 Prozent für Veranlagungszeiträume bis 2027, 


2. 27 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2028 und 2029, 


3. 26 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2030 und 2031 und 


4. 25 Prozent für Veranlagungszeiträume ab 2032 


zu berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Freibetrag nach § 16 Absatz 4 
oder die Steuerermäßigung nach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen wird oder es 
sich um Gewinne im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt.“ 


4. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 5 wird der folgende Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl I. S. ...) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Kraftfahrzeuge anzu-
wenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft werden.“ 


b) Nach Absatz 15 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt: 


„Bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 
2023 oder nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Januar 2025 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, ist § 7 Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 
27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) weiter anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV] 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 23 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 


„(1) Die Körperschaftsteuer beträgt für 


1. Veranlagungszeiträume bis 2027 15 Prozent, 


2. den Veranlagungszeitraum 2028 14 Prozent, 


3. den Veranlagungszeitraum 2029 13 Prozent, 


4. den Veranlagungszeitraum 2030 12 Prozent, 


5. den Veranlagungszeitraum 2031 11 Prozent und 


6. Veranlagungszeiträume ab 2032 10 Prozent 
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des zu versteuernden Einkommens.“ 


Artikel 3 


Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026] 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


§ 3 wird wie folgt geändert: 


1. Nach Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefügt: 


„(3b) Zu den förderfähigen Aufwendungen gehört auch der pauschalisierte Betrag 
für zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten im Sinne des Satzes 2, die 
im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, welches nach 
dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden sind. Die als förderfähige Aufwen-
dungen zu berücksichtigenden Gemein- und Betriebskosten betragen pauschal 
20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absätzen 1, 2, 3, 3a und 4 entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen.“ 


2. Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt: 


„(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähi-


gen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4. Die Be-
messungsgrundlage beträgt höchstens für  


1. nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene förderfähige Auf-
wendungen 2 000 000 Euro, 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 28. März 2024 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 4 000 000 Euro, 


3. nach dem 27. März 2024 und vor dem 1. Januar 2026 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 10 000 000 Euro und  


4. nach dem 31. Dezember 2025 entstandene förderfähige Aufwendungen 
12 000 000 Euro.“ 


Artikel 4 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wach-
sende Volkswirtschaft werden. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivität des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort hin-
sichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den Wohlstand für alle zu 
mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gilt es, die Potenziale der deutschen 
Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltig höheren Wachstumspfad 
zu kommen. 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritäre Maßnahmen zur Standortstärkung und In-
vestitionsförderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal für die kurzfristige 
und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die 
Maßnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flächenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein 
nachhaltiges, wachstumsförderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sor-
gen.  


Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen, son-
dern auch um die Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf längere Frist. Die Steuerpolitik 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation.  


Angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft setzen diese kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen wichtige und klare Impulse für einen Wachstumstrend. 
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere Maßnahmen - wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind - folgen müssen. Standortstärkende Maßnahmen müssen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in 
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthält. 


Im vorliegenden Gesetz werden gezielte Investitionsanreize mit flächendeckenden Entlas-


tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Baustein ist dabei der „Investitions-Booster“ (degressive AfA), der noch in diesem Jahr 
wirken soll. Dieser sieht für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eine de-
gressive Absetzung für Abnutzung (AfA) in Höhe von höchstens 30 Prozent in den Jahren 
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen können zu einer 
Erhöhung der Rentabilität von Investitionen führen und die Liquidität der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition stärken. Infolgedessen fungiert 
die degressive AfA als Katalysator für die Investitionspläne der Unternehmen. 


Anschließend an den zeitlich begrenzten „Investitions-Booster“ sorgt die schrittweise Sen-
kung des Körperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent 
in 2032 für in der Breite wirksame Liquiditätssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit bezüglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen 
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit geprägten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen über die Legislaturperiode hinaus 
die notwendigen Entlastungen sichern, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigern 
und die Standortattraktivität insgesamt zu verbessern. 
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Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach §  34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralität zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten. 


Darüber hinaus tragen die Erhöhung der steuerlichen Forschungsförderung und die Förde-
rung der Elektromobilität dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf 
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Das Gesetz enthält folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens - „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes – EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf zehn Prozent ab 1. Ja-


nuar 2028 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene 
Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2028/2029, 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) 
(§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 
Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – 


FZulG) 


III. Exekutiver Fußabdruck 


Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 GGO). 


IV. Alternativen 


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich. 


Vorschriften Geprüfte Alternativen Begründung 


§ 7 Absatz 2 


EStG 


− Keine Verlängerung/Anpassung des 


Anw endungsbereiches für die Inan-


spruchnahme der degressiven Ab-


schreibung (AfA) für bew egliche Wirt-


schaftsgüter des Anlagevermögens . 


Als Folge w äre für entsprechende In-


vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-


neare AfA zulässig. Damit w ürden von 


den allgemeingült igen Abschreibungs-


vorschriften keine unternehmerischen 


− Die degressive AfA w irkt als reguläre - 


auch handelsrechtlich zulässige - Ab-


schreibungsmethode w irtschaftsför-


dernd und kann damit Investitionsan-


reize setzen, ohne bereits bestehende 


steuerliche Förderungen zu konterkarie-


ren. Für alle Beteiligten stellt die Rege-


lung die bürokratieärmste und kosten-


günstigste Variante dar. 
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Vorschriften Geprüfte Alternativen Begründung 


Vorteile und Investitionsanreize, die zu 


einer nötigen Stabilisierung und Trans-


formation der Wirtschaft beitragen kön-


nen, mehr ausgehen. 


§ 7 Ab-


satz 2a - neu - 


EStG 


− Keine Einführung der degressiven AfA 


für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge. 
Als Folge w äre für entsprechende In-


vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-


neare AfA zulässig. Damit w ürden von 


den allgemeingült igen Abschreibungs-


vorschriften keine unternehmerischen 


Vorteile und Investitionsanreize, die zu 


einer nötigen Stabilisierung und Trans-


formation der Wirtschaft beitragen kön-


nen, mehr ausgehen. 


− Die degressive AfA w irkt als reguläre - 


auch handelsrechtlich zulässige - Ab-
schreibungsmethode w irtschaftsför-


dernd und kann damit Investitionsan-


reize setzen, ohne bereits bestehende 


steuerliche Förderungen zu konterkarie-


ren. Für alle Beteiligten stellt die Rege-


lung die bürokratieärmste und kosten-


günstigste Variante dar. 


§ 6 Absatz 1 


EStG 


− Keine Anhebung der Bruttolistenpreis -


grenze; positive Wirkungen auf Klima-


schutz und Automobilhersteller bleiben 


aus. 


− Die Regelung ist geeignet, die Errei-


chung der erw ünschten Ziele (Klima-


schutz, Förderung Automobilstandor t 


Deutschland) zu fördern. 


§ 34a Absatz 1 


Satz 1 EStG 


− keine Absenkung des Thesaurierungs-


steuersatzes; keine Standortstärkung 


− Maßnahme aus Koalitionsvertrag. 


Stärkung der deutschen Wirtschaft. 


§ 23 Absatz 1 


KStG 
− Alternative: Keine Senkung des Körper-


schaftsteuersatzes.  


− Folgen: Keine Senkung der Unterneh-


mensteuerbelastung, keine Standort-


stärkung. 


− Maßnahme aus Koalitionsvertrag. 


Stärkung des Wirtschaftsstandorts 


durch Entlastungsw irkung in der Breite 


und deutliches zukunftsw eisendes 


Standortsignal in einem zunehmend 


globalen Standortw ettbew erb. 


§ 3 FZulG − Beibehaltung des bisherigen Umfanges  


der förderfähigen Aufw endungen 


− Beschränkung der maximal förderfä-


hige Bemessungsgrundlage auf 


10 Mio. Euro 


− Die genannten Alternativen bilden den 


Regelungsinhalt des FZulG ab. Eine 


Nichtumsetzung der vorgeschlagenen 
Regelungen hätte zur Folge, dass die 


Attraktivität der Forschungszulage nicht 


gestärkt und der Umfang nicht ausge-


w eitet w ird und keine zusätzlichen An-


reize geschaffen w erden in Forschung 


und Entw icklung zu investieren. Zudem 


w ürden die Vereinbarungen des Koaliti-


onsvertrags nicht eingehalten w erden.   


V. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 2) sowie des For-
schungszulagengesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des 
Grundgesetzes, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise 
zusteht. 


VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 


Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 
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VII. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das 
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge – Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit – Wirtschaftswachstum) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben. 


Die Anhebung der Bruttolistenpreis-Grenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 


Begünstigung von Elektrofahrzeugen betrifft die Nachhaltigkeitsziele: 3.2.a Emissionen von 
Luftschadstoffen Regelung dient der Erhöhung der Nutzung von Elektrofahrzeugen und da-
mit der Reduktion von Schadstoffausstößen; SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum Sicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie; 9.1 Innovation: Zu-
kunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten Förderung der Entwicklungen im Bereich 
Elektromobilität und 13.1.a Treibhausgasemissionen Förderung der Elektromobilität dient 
der Treibhausgasreduktion im Verkehr. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 


Nr. 
Maßnahme 


Steuerart / 


Gebiets-


kör-per-


schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


                        
1 § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nummer 3 


und Satz 3 Nummer 3 EStG 
Insg. - 25 - 105 - 155 - 155 - 155 - 20 - 80 - 135 - 155 - 155 


 Anhebung der Bruttolistenpreisgren-
ze bei der sog. Dienstwagenbesteu-
erung von 70.000 € auf 100.000 € 
für nach dem 30. Juni 2025 ange-
schaff-te Kraftfahrzeuge ohne CO2-
Emission je gefahrenem Kilometer 


ESt - 5 - 25 - 35 - 35 - 35 . - 5 - 20 - 35 - 35 


 LSt - 20 - 75 - 110 - 110 - 110 - 20 - 70 - 105 - 110 - 110 


 SolZ . - 5 - 10 - 10 - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10 


                 


 Bund - 11 - 48 - 72 - 72 - 72 - 9 - 37 - 64 - 72 - 72 


 ESt - 2 - 11 - 15 - 15 - 15 . - 2 - 9 - 15 - 15 


 LSt - 9 - 32 - 47 - 47 - 47 - 9 - 30 - 45 - 47 - 47 


 SolZ . - 5 - 10 - 10 - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10 


                 


 Länder - 10 - 42 - 61 - 61 - 61 - 8 - 31 - 52 - 61 - 61 


 ESt - 2 - 10 - 15 - 15 - 15 . - 2 - 8 - 15 - 15 


 LSt - 8 - 32 - 46 - 46 - 46 - 8 - 29 - 44 - 46 - 46 


                 


 Gem. - 4 - 15 - 22 - 22 - 22 - 3 - 12 - 19 - 22 - 22  
ESt - 1 - 4 - 5 - 5 - 5 . - 1 - 3 - 5 - 5 


 LSt - 3 - 11 - 17 - 17 - 17 - 3 - 11 - 16 - 17 - 17 


                  
2 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 1.600 - 5.845 - 9.765 - 7.285 - 1.525 - 155 - 2.185 - 7.305 - 12.250 - 9.735 


 Wiedereinführung und Aufstockung 
der degressiven AfA in Höhe von 
30 %, max. 3-faches der linearen 
AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die nach 
dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. 


GewSt - 620 - 2.260 - 3.775 - 2.815 - 590 - 60 - 845 - 2.825 - 4.735 - 3.760 


 ESt - 515 - 1.885 - 3.150 - 2.350 - 490 - 50 - 705 - 2.355 - 3.950 - 3.140 


 KSt - 415 - 1.515 - 2.530 - 1.885 - 395 - 40 - 565 - 1.895 - 3.175 - 2.520 


 SolZ - 50 - 185 - 310 - 235 - 50 - 5 - 70 - 230 - 390 - 315 


                 


 Bund - 499 - 1.825 - 3.050 - 2.278 - 477 - 48 - 683 - 2.281 - 3.827 - 3.045 


 GewSt - 22 - 81 - 136 - 101 - 21 - 2 - 30 - 102 - 170 - 135 
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lfd. 


Nr. 
Maßnahme 


Steuerart / 


Gebiets-


kör-per-


schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 Januar 2028 angeschafft werden 
(„Investitions-Booster“) 


ESt - 219 - 801 - 1.339 - 999 - 208 - 21 - 300 - 1.001 - 1.679 - 1.335 


 KSt - 208 - 758 - 1.265 - 943 - 198 - 20 - 283 - 948 - 1.588 - 1.260 


 SolZ - 50 - 185 - 310 - 235 - 50 - 5 - 70 - 230 - 390 - 315 


                 


 Länder - 458 - 1.673 - 2.795 - 2.084 - 435 - 44 - 624 - 2.091 - 3.506 - 2.786 


 GewSt - 32 - 115 - 192 - 144 - 30 - 3 - 43 - 143 - 241 - 192 


 ESt - 219 - 801 - 1.338 - 998 - 208 - 21 - 299 - 1.001 - 1.678 - 1.334  
KSt - 207 - 757 - 1.265 - 942 - 197 - 20 - 282 - 947 - 1.587 - 1.260 


                 


 Gem. - 643 - 2.347 - 3.920 - 2.923 - 613 - 63 - 878 - 2.933 - 4.917 - 3.904 


 GewSt - 566 - 2.064 - 3.447 - 2.570 - 539 - 55 - 772 - 2.580 - 4.324 - 3.433 


 ESt - 77 - 283 - 473 - 353 - 74 - 8 - 106 - 353 - 593 - 471 


                  
3 § 7 Abs. 2a EStG Insg. - 905 - 1.795 - 1.520 + 1.345 + 1.105 - 455 - 1.810 - 2.105 + 55 + 2.665 


 Einführung einer arithmetisch-de-
gressiven Abschreibung mit folgen-
den Abschreibungssätzen ab dem 
Jahr der Anschaffung: 75 %, 10 %, 
5 %, 5 %, 3 %, 2 % für nach dem 30. 
Juni 2025 und vor dem 1. Januar 
2028 neu angeschaffte Elektrofahr-
zeuge 


GewSt - 350 - 695 - 585 + 520 + 430 - 175 - 700 - 815 + 25 + 1.030 


 ESt - 290 - 580 - 490 + 435 + 355 - 145 - 580 - 680 + 20 + 860 


 KSt - 235 - 465 - 395 + 345 + 285 - 120 - 470 - 545 + 10 + 685 


 SolZ - 30 - 55 - 50 + 45 + 35 - 15 - 60 - 65 . + 90 


                 


 Bund - 284 - 560 - 477 + 422 + 344 - 143 - 567 - 656 + 15 + 836 


 GewSt - 13 - 25 - 21 + 19 + 15 - 6 - 25 - 29 + 1 + 37 


 ESt - 123 - 247 - 208 + 185 + 151 - 62 - 247 - 289 + 9 + 366 


 KSt - 118 - 233 - 198 + 173 + 143 - 60 - 235 - 273 + 5 + 343 


 SolZ - 30 - 55 - 50 + 45 + 35 - 15 - 60 - 65 . + 90 


                 


 Länder - 257 - 513 - 435 + 383 + 315 - 130 - 517 - 603 + 14 + 760 


 GewSt - 17 - 35 - 30 + 26 + 22 - 9 - 36 - 42 + 1 + 53 


 ESt - 123 - 246 - 208 + 185 + 151 - 61 - 246 - 289 + 8 + 365  
KSt - 117 - 232 - 197 + 172 + 142 - 60 - 235 - 272 + 5 + 342 


                 


 Gem. - 364 - 722 - 608 + 540 + 446 - 182 - 726 - 846 + 26 + 1.069 
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lfd. 


Nr. 
Maßnahme 


Steuerart / 


Gebiets-


kör-per-


schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 GewSt - 320 - 635 - 534 + 475 + 393 - 160 - 639 - 744 + 23 + 940 


 ESt - 44 - 87 - 74 + 65 + 53 - 22 - 87 - 102 + 3 + 129 


                  
4 § 34a EStG² Insg. - - - - 1.000 - 1.000 - - - . - 600 


 Schrittweise Senkung des Thesau-
rierungssteuersatzes von bisher 
28,25 % auf 27 % in 2028, 26 % in 
2030 und 25 % ab 2032  


ESt - - - - 940 - 940 - - - . - 565 


 SolZ - - - - 60 - 60 - - - . - 35 


                 


 Bund - - - - 460 - 460 - - - . - 275 


 ESt - - - - 400 - 400 - - - . - 240 


 SolZ - - - - 60 - 60 - - - . - 35 


                  
Länder - - - - 399 - 399 - - - . - 240 


 ESt - - - - 399 - 399 - - - . - 240 


                 


 Gem. - - - - 141 - 141 - - - . - 85 


 ESt - - - - 141 - 141 - - - . - 85 


                  
5 § 23 KStG³ Insg. - - - - 4.530 - 9.345 - - - - 4.075 - 8.865 


 Schrittweise Senkung des KSt-Sat-
zes in fünf Schritten auf 14 % in 
2028, 13 % in 2029, 12 % in 2030, 
11 % in 2031 und 10 % ab 2032 


KSt - - - - 4.295 - 8.860 - - - - 3.865 - 8.405 


 SolZ - - - - 235 - 485 - - - - 210 - 460 


                 


 Bund - - - - 2.383 - 4.915 - - - - 2.143 - 4.663 


 KSt - - - - 2.148 - 4.430 - - - - 1.933 - 4.203  
SolZ - - - - 235 - 485 - - - - 210 - 460 


                 


 Länder - - - - 2.147 - 4.430 - - - - 1.932 - 4.202 


 KSt - - - - 2.147 - 4.430 - - - - 1.932 - 4.202 


                 


 Gem. - - - . . - - - . . 


                  
6 § 3 FZulG Insg. - - 365 - 375 - 380 - 380 - . - 295 - 375 - 380 







 - 15 - Bearbeitungsstand: 30.05.2025  17:15 


 


lfd. 


Nr. 
Maßnahme 


Steuerart / 


Gebiets-


kör-per-


schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 Ausweitung des Forschungszula-
gengesetzes durch Anhebung des 
Bemessungsgrundlagen-Höchstbe-
trages auf 12 Mio. € und mittelbare 
Anhebung des Fördersatzes durch 
pauschalen Einbezug der Gemein-
kosten in die förderfähigen Aufwen-
dungen i. H. v. 20 % der im Wirt-
schaftsjahr im Übrigen entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen für 
FuE-Vorhaben ab 2026 


ESt - - 30 - 35 - 40 - 40 - . - 25 - 35 - 40 


 KSt - - 335 - 340 - 340 - 340 - . - 270 - 340 - 340 


                 


 Bund - - 181 - 185 - 187 - 187 - . - 146 - 185 - 187  
ESt - - 13 - 15 - 17 - 17 - . - 11 - 15 - 17 


 KSt - - 168 - 170 - 170 - 170 - . - 135 - 170 - 170 


                 


 Länder - - 179 - 185 - 187 - 187 - . - 145 - 185 - 187 


 ESt - - 12 - 15 - 17 - 17 - . - 10 - 15 - 17 


 KSt - - 167 - 170 - 170 - 170 - . - 135 - 170 - 170 


                 


 Gem. - - 5 - 5 - 6 - 6 - . - 4 - 5 - 6 


 ESt - - 5 - 5 - 6 - 6 - . - 4 - 5 - 6 


                  


                          
7 Finanzielle Auswirkungen insgesamt  Insg. - 2.530 - 8.110 - 11.815 - 12.005 - 11.300 - 630 - 4.075 - 9.840 - 16.800 - 17.070   


GewSt - 970 - 2.955 - 4.360 - 2.295 - 160 - 235 - 1.545 - 3.640 - 4.710 - 2.730 


 ESt - 810 - 2.520 - 3.710 - 2.930 - 1.150 - 195 - 1.290 - 3.080 - 4.000 - 2.920 


 LSt - 20 - 75 - 110 - 110 - 110 - 20 - 70 - 105 - 110 - 110 


 KSt - 650 - 2.315 - 3.265 - 6.175 - 9.310 - 160 - 1.035 - 2.710 - 7.370 - 10.580 


 SolZ - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 - 20 - 135 - 305 - 610 - 730 


                 


 Bund - 794 - 2.614 - 3.784 - 4.958 - 5.767 - 200 - 1.287 - 3.147 - 6.212 - 7.406 


 GewSt - 35 - 106 - 157 - 82 - 6 - 8 - 55 - 131 - 169 - 98 


 ESt - 344 - 1.072 - 1.577 - 1.246 - 489 - 83 - 549 - 1.310 - 1.700 - 1.241 


 LSt - 9 - 32 - 47 - 47 - 47 - 9 - 30 - 45 - 47 - 47 


 KSt - 326 - 1.159 - 1.633 - 3.088 - 4.655 - 80 - 518 - 1.356 - 3.686 - 5.290 


 SolZ - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 - 20 - 135 - 305 - 610 - 730 


                 


 Länder - 725 - 2.407 - 3.476 - 4.495 - 5.197 - 182 - 1.172 - 2.891 - 5.670 - 6.716 


 GewSt - 49 - 150 - 222 - 118 - 8 - 12 - 79 - 185 - 240 - 139 
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lfd. 


Nr. 
Maßnahme 


Steuerart / 


Gebiets-


kör-per-


schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 ESt - 344 - 1.069 - 1.576 - 1.244 - 488 - 82 - 547 - 1.308 - 1.700 - 1.241 


 LSt - 8 - 32 - 46 - 46 - 46 - 8 - 29 - 44 - 46 - 46 


 KSt - 324 - 1.156 - 1.632 - 3.087 - 4.655 - 80 - 517 - 1.354 - 3.684 - 5.290  
                


 Gem. - 1.011 - 3.089 - 4.555 - 2.552 - 336 - 248 - 1.616 - 3.802 - 4.918 - 2.948 


 GewSt - 886 - 2.699 - 3.981 - 2.095 - 146 - 215 - 1.411 - 3.324 - 4.301 - 2.493 


 ESt - 122 - 379 - 557 - 440 - 173 - 30 - 194 - 462 - 600 - 438 


 LSt - 3 - 11 - 17 - 17 - 17 - 3 - 11 - 16 - 17 - 17 


1) Wirkung im Veranlagungsjahr. 


2) Ausgewiesen sind die Wirkungen der Thesaurierung. Die gegenläufigen Wirkungen aus der Nachversteuerung bei Entnahme sind man-
gels Erkenntnissen zu Entnahmezeitpunkten und -höhe nicht enthalten. Durch die Senkung des Thesaurierungssatzes entsteht für die 
Steuerpflichtigen auch unter Berücksichtigung der Nachversteuerung ein Belastungsvorteil gegenüber der tariflichen Versteueru ng im 
Reichensteuersatz. Hieraus sind Verhaltensreaktionen zu erwarten. Spätestens ab dem Veranlagungsjahr 2032 dürfte es zu Steuermin-
dereinnahmen im bis zu zweistelligen Milliardenbereich kommen. Selbst bei Nachversteuerung verbleibt aus dem Belastungsvortei l für 
den öffentlichen Gesamthaushalt eine Steuermindereinnahme von mehr als 1 Mrd. Euro. 


3) Nicht enthalten sind etwaige Wirkungen von Folgeanpassungen, wie beispielsweise eine analoge Anpassung des Steuersatzes in §  50a 


EStG und höhere Erstattungen von Kapitalertragsteuer nach § 44a EStG. Die Steuermindereinnahmen der Steuersatzsenkung auf 
10 Prozent ab 2032 erreichen eine Größenordnung von jährlich über 25 Mrd. Euro. 
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht. 


4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


lfd. Nr. 


Artikel Regelungsent-


wurf; Norm (§§); Be-
zeichnung der Vor-


gabe 


IP 


Jährliche Fall-


zahl und Ein-


heit 


Jährlicher Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Wirtschafts-


zweig) + Sach-


kosten in Euro) 


Jährlicher Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


Einmalige Fall-


zahl und Ein-


heit 


Einmaliger Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Wirtschafts-


zweig) + Sach-


kosten in Euro) 


Einmaliger Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


2.1 Artikel 1 Nummer 3 


§ 34a Absatz 1 Satz 1 


EStG 


Absenkung des Thesau-


rierungs-Prozentsatzes 


 


    nicht bezifferbar  


2.2 Artikel 2 


§ 23 Absatz 1 KStG 


− Senkung des Kör-


perschaftsteuersat-


zes 


 


    nicht bezifferbar  


2.3 Artikel 3 Nummer 2 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 


Nummer 4 FZulG 


− Berücksichtigung 


von Gemein- und 


sonstigen Betriebs-


kosten als förderfähi-


ger Aufw and 


 


   10 000 3,10 € 


(5 Min. * 37,10 € 


pro Stunde) 


31,0 


2.4 Artikel 3 Nummer 2 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 


Nummer 4 FZulG 


 


   500 4,90 € 


(8 Min. * 37,10 € 


pro Stunde) 


2,0 
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lfd. Nr. 


Artikel Regelungsent-


wurf; Norm (§§); Be-


zeichnung der Vor-


gabe 


IP 


Jährliche Fall-


zahl und Ein-


heit 


Jährlicher Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Wirtschafts-


zweig) + Sach-


kosten in Euro) 


Jährlicher Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


Einmalige Fall-


zahl und Ein-


heit 


Einmaliger Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Wirtschafts-


zweig) + Sach-


kosten in Euro) 


Einmaliger Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


− Anhebung des Be-


messungsgrundla-


gen-Höchstbetrages 


von 10 Mio. Euro auf 


12 Mio. Euro 


 Summe (in Tsd. Euro)       33,0 


 davon aus Informations -


pflichten (IP) 
      0 


Zu 2.1 (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


Der Erfüllungsaufwand ist nicht bezifferbar. 


Zu 2.2 (§ 23 Absatz 1 KStG) 


Der Erfüllungsaufwand ist nicht bezifferbar. 


Zu 2.3 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG) 


Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der "Einarbeitung in die In-
formationspflicht" und der "Durchführung der Berechnung" anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwandes. Bei der Regelung des § 3 Abs. 3b FZulG wurde eine einfache Komplexität angenommen. 


Zu 2.4 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG) 


Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag - 5 Prozent) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der "Einarbeitung 
in die Informationspflicht", der "Beschaffung von Daten", der "Durchführung der Berechnung" und der "Überprüfung der Daten und Eingaben" 
anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes. Bei der Regelung des §  3 Abs. 5 S.2 Nr. 4 FZulG 
wurde eine einfache Komplexität angenommen. 
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4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


lfd. Nr. 


Artikel Rege-


lungsentwurf; 


Norm (§§); Be-


zeichnung der 


Vorgabe 


Bund/ 


Land 


Jährliche Fall-


zahl und Ein-


heit 


Jährlicher Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Hierarchieebene) 


+ Sachkosten in 


Euro) 


Jährlicher Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


Einmalige Fall-


zahl und Ein-


heit 


Einmaliger Auf-


wand pro Fall (Mi-


nuten * Lohnkos-


ten pro Stunde 


(Hierarchieebene) 


+ Sachkosten in 


Euro) 


Einmaliger Erfül-


lungsaufwand (in 


Tsd. Euro) oder 


„geringfügig“ 


(Begründung) 


3.1 Artikel 1 Nummer 


1 


§ 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 Num-


mer 3 und Satz 3 


Nummer 3 EStG 


− Anhebung 


Höchstbetrag 


Länder    0 0 0 


3.2. Artikel 1 Nummer 


3 


§ 34a Absatz 1 


Satz 1 EStG 


Absenkung des 


Thesaurierungs-


Prozentsatzes 


Länder    0  0 


3.3 Artikel 2 


§ 23 Absatz 1 


KStG 


− Senkung des 


Körperschaft-


steuersatzes 


Länder    0 0 62,0 


 
Summe (in Tsd. 


Euro) 
   


 
  


62,0 


 davon Bund       0 


 
davon Land (inklu-


sive Kommunen) 
   


 
  


62,0 


Zu 3.1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 
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Durch die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung ergeben sich keine Änderungen an den Arbei ts- und 


Prüfabläufen im Finanzamt. Daher sind keine Änderungen beim personellen Erfüllungsaufwand zu erwarten. 


Zu 3.2 (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


Die Anpassungen des Thesaurierungssteuersatzes müssen in den Steuerberechnungsprogramm jeweils für die Veranlagungszeiträume 
2028/2029, 2030/2031 und ab 2032 angepasst werden. Durch die Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes entsteht in den Ländern ein 
einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar.  


Zu 3.3 (§ 23 Absatz 1 KStG) 


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Form eines einmaligen Umstellungsaufwands für die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen der 
Länder entsteht für die Maßnahme voraussichtlich in Höhe von rd. 62 000 Euro. Durch die Senkung des Körperschaftsteuer-Satzes ergeben 
sich keine direkten Auswirkungen auf die konkreten Arbeitsabläufe und Prozesse im Finanzamt, sodass unter der Voraussetzung einer re cht-
zeitigen IT-Unterstützung mit keinen messbaren Änderungen des laufenden personellen Erfüllungsaufwands zu rechnen ist.  
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-


preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß §  2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VIII. Befristung; Evaluierung 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation 
der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]) 


Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3) 


Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 Prozent-Regelung) ist bei der pri-
vaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen je gefahre-
nem Kilometer hat (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel 
der Bemessungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 
Nummer 3 EStG (Fahrtenbuchregelung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder ver-
gleichbarer Aufwendungen anzusetzen. Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolisten-
preis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 70 000 Euro beträgt. 


Um die Förderung nachhaltiger Mobilität und die Nachfrage nach emissionsfreien Kraftfahr-
zeugen weiter zu steigern, wird der bestehende Höchstbetrag erneut, von 70  000 Euro auf 
100 000 Euro, angehoben. Bei der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges an ei-
nen Arbeitnehmer findet diese Regelung entsprechende Anwendung (§  8 Absatz 2 Satz 2, 
3 und 5 EStG). 


Zu Nummer 2 (§ 7) 


Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 2 Satz 1 und 2) 


Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde 


mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zur Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten pan-
demiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und sonstiger Erschwernisse zum 1.  Ja-
nuar 2020 zeitlich befristet eingeführt und zuletzt mit dem Wachstumschancengesetz für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31. März 2024 und vor 
dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind wieder ermöglicht.  


Aufgrund der anhaltenden Krisensituation soll als konjunkturstützender „Investitions-Boos-
ter“ die Möglichkeit der Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung für Investitionen 
ab Juli 2025 bis Ende 2027 wiedereingeführt werden. Die temporäre Begrenzung setzt An-
reize für zügige Investitionsentscheidungen. 
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Die degressive Abschreibung kann somit auch für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, anstelle der linearen Abschreibung in Anspruch genommen wer-
den. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Dreifache des bei der line-
aren Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht 
übersteigen. 


Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2a – neu –) 


Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland deutlich 
voranzubringen. Für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ziels bedarf es auch weitreichen-
der steuerlicher Maßnahmen. 


Mit der Regelung soll für neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die Ein-


führung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fallenden Staffelsätzen in Höhe 
von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten darauf folgenden Jahr, 
5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten darauf folgenden Jahr, 
3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fünften darauf folgenden Jahr 
eingeführt werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vielfältigen steuerlichen Förder-
maßnahmen im Bereich der Elektromobilität werden mit der Einführung dieser Abschrei-
bungsmöglichkeit als konjunktur-, wirtschafts- oder wachstumspolitische Maßnahme deut-
liche steuerliche Anreize insbesondere für den Markthochlauf der Elektromobilität im be-
trieblichen Bereich gesetzt. 


Die Regelung umfasst ausschließlich neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahr-
zeuge. Sie wird für Anschaffungen im Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet 
eingeführt. Die temporäre Begrenzung setzt Anreize für zügige Investitionsentscheidungen. 


Für die Definition der Elektrofahrzeuge wird auf die Definition in § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeug-
steuergesetz zurückgegriffen. Sie umfasst im vorliegenden Sinne alle Fahrzeuge, unabhän-
gig von ihrer Fahrzeugklasse und damit neben Personenkraftwagen insbesondere auch 
Elektronutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse.  


Dabei wird von einem Abschreibungszeitraum von insgesamt sechs Jahren ausgegangen. 
Dieser Zeitraum entspricht der regelmäßigen durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer für die begünstigten Fahrzeuge. 


Eine Kumulierung mit Sonderabschreibungen ist nicht zulässig. Eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme stünde der Systematik entgegen, die mit den festen im Zeitverlauf fallenden 
Abschreibungssätzen erreicht wird. Die neue degressive Abschreibung führt zur vollständi-
gen Abschreibung, indem diese alleinig von den ursprünglichen Anschaffungskosten vor-
genommen wird und ein Wechsel des Abschreibungsregimes nicht zulässig ist.  


Die Regelung des § 7 Absatz 2a EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 


Zu Nummer 3 (§ 34a Absatz 1 Satz 1) 


Ziel der mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (BGBl I 2007 S. 1912) eingeführ-
ten Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG ist es, Einzelunternehmer und Mitunter-
nehmer (Personenunternehmer) mit ihren Gewinneinkünften (Einkünfte aus Land - und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit) in vergleichbarer Weise wie das 
Einkommen einer Kapitalgesellschaft tariflich zu belasten. Der Anteil des Gewinns aus ei-
nem Betrieb oder Mitunternehmeranteil, den der Steuerpflichtige im Wirtschaftsjahr nicht 
entnommen hat, soll auf Antrag nicht mehr dem (höheren) persönlichen progressiven Steu-
ersatz des Steuerpflichtigen, sondern lediglich einem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
Damit wird demjenigen Steuerpflichtigen eine Vergünstigung gewährt, der durch den Ver-



http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl107s1912.pdf





 - 23 - Bearbeitungsstand: 30.05.2025  17:15 


 


zicht auf die private Verwendung von Gewinnen seinem Betrieb erwirtschaftetes Kapital 
weiterhin zur Verfügung stellt und damit die Eigenkapitalbasis seines Unternehmens nach-
haltig stärkt. Außerdem werden durch diese steuerliche Vergünstigung die Investitionsmög-
lichkeiten verbessert, ohne dass Fremdkapital in Anspruch genommen werden muss.  


Mit der stufenweisen Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes wird an dem Ziel einer 
Belastungsneutralität zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften festge-
halten. Es handelt sich um ein deutliches Standortsignal mit flächendeckender Wirkung und 
erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit gerade für ertragsstarke und im internatio-
nalen Wettbewerb stehende Personenunternehmer, die einen ganz wesentlichen Beitrag 
zum Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Die Absenkung entspricht zudem der Verein-
barung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestags, wonach die Thesaurierungsbegünstigung nach §  34a EStG we-
sentlich verbessert werden soll, um eine rechtsformneutrale Besteuerung zu ermöglichen.  


Zur gleichwertigen Entlastung nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmern 
wird korrespondierend zur Körperschaftsteuer-Tarifsenkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2028 auch der Thesaurierungssteuersatz nach § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG abge-
senkt. Zur Vereinfachung und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Thesaurie-
rungsbegünstigung nach § 37 Absatz 3 Satz 5 EStG nicht im Vorauszahlungsverfahren be-
rücksichtigt wird, erfolgt die Absenkung über drei Stufen von 27 Prozent für die Veranla-
gungszeiträume 2028 und 2029, 26 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2030 und 2031 
und 25 Prozent für Veranlagungszeiträume ab 2032. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz 5 – neu –) 


Die Änderungen des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG 
sind erstmals für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft wer-
den. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 15 Satz 4 – neu –) 


Die Änderung des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungs-


regelung in § 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 


Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.  Dezem-
ber 2019 und vor dem 1. Januar 2023 oder nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Ja-
nuar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist die Anwendung von §  7 Absatz 2 
EStG in der Fassung des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) weiterhin 
zulässig. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes [TnV]) 


§ 23 Absatz 1 


Die Unternehmensteuerbelastung von Körperschaften in Deutschland beträgt derzeit knapp 
30 Prozent (15 Prozent Körperschaftsteuer + 0,825 Prozent Solidaritätszuschlag + 14 Pro-
zent Gewerbesteuer unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Gewerbesteuer -He-
besatzes von 400 Prozent).  


Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestags wurde vereinbart, die Körperschaftsteuer in fünf Schritten um jeweils 
einen Prozentpunkt zu senken, beginnend ab dem 1. Januar 2028.  
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Dementsprechend wird die Tarifvorschrift in § 23 Absatz 1 KStG dahingehend geändert, 
dass sich der bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2027 geltende Körperschaftsteuer-
satz von 15 Prozent in den Veranlagungszeiträumen ab 2028 jährlich um jeweils einen Pro-
zentpunkt bis auf 10 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 verringert.  


Korrespondierend zur Körperschaftsteuer-Tarifsenkung wird der Thesaurierungssteuersatz 
in § 34a EStG beginnend ab dem 1. Januar 2028 abgesenkt (vgl. dazu Artikel 1 Nummer 3). 


Die Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 schließt zeitlich an die 
bis 2027 temporär begrenzte degressive AfA (vgl. Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a) an. Die 
zeitgleiche Umsetzung beider Maßnahmen in einem Gesetz setzt deutliche Standortsig-
nale, schafft verlässliche Rahmenbedingungen und sorgt damit für Planungssicherheit der 
Unternehmen. Die Körperschaftsteuer-Tarifsenkung bedingt die Anpassung weiterer ge-
setzlicher Regelungen, die aufgrund der Vielzahl der Änderungen wirkungsgleich in einem 
späteren Gesetzgebungsverfahren gesetzgeberisch nachvollzogen werden. Die Folgeän-
derungen werden materiell sowie in der zeitlichen Anwendung korrespondierend zur Sen-
kung des Körperschaftsteuersatzes umgesetzt werden. Dies betrifft u. a. Anpassungen im 
Kapitalertragsteuerverfahren und beim Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen.  


Zu Artikel 3 (Änderung des Forschungszulagengesetzes [1.1.2026]) 


Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3b – neu –) 


Die Förderung nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) erfolgt bisher nur in Bezug auf 
die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne von im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben beschäftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines Einzelunternehmers 
in Höhe von 70 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche sowie 
anteilig (60 bzw. 70 Prozent) in Bezug auf das Entgelt für Auftragsforschung. Seit dem 
Wachstumschancengesetz werden auch investive Aufwendungen eines Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens im Rahmen der Forschungszulage berücksichtigt.  


Mit dem Ziel, die steuerliche Forschungsförderung weiter attraktiver auszugestalten, wird 
die Forschungszulage auf zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet, 
wenn diese förderfähigen Aufwendungen im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens, welches nach dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden 
sind. Die zeitliche Eingrenzung der zusätzlichen förderfähigen Aufwendungen ist erforder-
lich, um die für Steuervergünstigungen nötige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Förde-
rung von bereits entstandenem Aufwand würde zu reinen Mitnahmeeffekten führen und 
keine zusätzlichen Anreize in die Durchführung von Forschung und Entwicklung setzen.  


Die Gemein- und sonstigen Betriebskosten werden ausschließlich in Form eines pauscha-
len Betrages in Höhe von 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absätzen 1, 2, 3, 3a 
und 4 entstandenen förderfähigen Aufwendungen erfasst. Ein individueller Ansatz von Kos-
ten ist nicht möglich. Die gewählte Systematik führt gleichsam jedoch dazu, dass diese 
Kosten nicht im Einzelnen nachgewiesen werden müssen. Dadurch wird das Verfahren 
nicht weiter verkompliziert und Bürokratieaufwuchs vermieden. 


Aufgrund der Systematik sind von der Gemeinkostenpauschale auch die entstandenen för-
derfähigen Aufwendungen im Rahmen der Auftragsforschung umfasst. Da diese ebenfalls 
in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der förderfähigen Gemein- und sonstige 
Betriebskosten einfließen, ist eine gesonderte oder zusätzliche Erhöhung der förderfähigen 
Aufwendungen für Auftragsforschung entbehrlich.  


Die pauschale Berücksichtigung von Gemein- und Betriebskosten als förderfähiger Auf-
wand entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben des Artikels 25 Absatz 3 Satz 2 Buch-
stabe e) der gem. § 9 Absatz 1 auf das FZulG Anwendung findenden Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
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stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel  107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommis-
sion vom 23. Juni 2023, in der jeweils geltenden Fassung.  


Da die Forschungszulage auf den förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gewährt 
wird, werden für die Berechnung der pauschalen Berücksichtigung von Gemein - und Be-
triebskosten auch nur die förderfähigen Aufwendungen herangezogen, die innerhalb des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres entstanden sind.  


Durch die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen entfaltet die steuerliche For-
schungsförderung eine nochmals stärkere Wirkung für Unternehmen aller Größenklassen, 
insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen. 


Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 5) 


Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Auf-
wendungen und beträgt derzeit 10 Mio. Euro. 


Um die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf sonstige Gemein- und Betriebs-
kosten zusätzlich zu flankieren, wird die maximale Bemessungsgrundlage für nach dem 
31. Dezember 2025 entstandene förderfähige Aufwendungen auf 12 Mio. Euro angehoben.  


Die Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage in Kombination mit der Ausweitung 
der förderfähigen Aufwendungen steigert die Attraktivität der steuerlichen Forschungsför-
derung sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch insbesondere für größere Un-
ternehmen und setzt einen Anreiz, noch intensiver in Forschung und Entwicklung zu inves-
tieren. 


Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das vorliegende Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes (Artikel 3) treten zum 1. Januar 2026 in 


Kraft, um die für Steuervergünstigungen nötige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Förde-
rung von bereits entstandenem Aufwand, würde zu reinen Mitnahmeeffekten führen und 
keine zusätzlichen Anreize in die Durchführung von Forschung und Entwicklung setzen. 
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I. 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seiner Entscheidung vom 26. März 2025, 2 BvR 
1505/20, ausführlich dargelegt, dass gegenwärtig keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts zum 31. Dezember 
2019 bestehen. Eine weitere Erhebung des Solidaritätszuschlags verletzt aus der Sicht des BVerfG 
weder die Eigentumsgarantie noch den Gleichheitssatz und ein evidenter Wegfall des 
aufgabenbezogenen Mehrbedarfs liegt nicht vor.  


Für weiter zurückliegende Veranlagungszeiträume hatte bereits der Bundesfinanzhof wiederholt 
entschieden, dass keine verfassungsmäßigen Zweifel an der Erhebung eines Solidaritätszuschlags 
bestehen (zuletzt in seinem Urteil vom 20. Februar 2024, IX R 27/23 (II R 27/15), BStBl II S. 444. 
Auch das BVerfG hatte mit Beschluss vom 7. Juni 2023, 2 BvL 6/14, eine diesbezügliche 
Richtervorlage in einem Verfahren der konkreten Normenkontrolle als unzulässig abgewiesen. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt daher Folgendes: 


1. In der Anlage zum BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018, BStBl I S. 2, die zuletzt durch 
BMF-Schreiben vom 10. März 2025, BStBl I S. 656, geändert worden ist, wird Abschnitt II 
mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 
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2. Die Anlage zum BMF-Schreiben vom 15. Januar 2018, a. a. O., wird mit sofortiger 
Wirkung wie folgt neu gefasst: 


„Abschnitt A (Vorläufige Steuerfestsetzung) 


I. 


Steuerfestsetzungen sind hinsichtlich folgender Punkte gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
AO im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonforme Auslegung der Norm 
vorläufig vorzunehmen, soweit dies verfahrensrechtlich möglich ist: 


1. Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Absatz 6 Satz 1 und 2 EStG 


2. Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste nach § 20 Absatz 6 
Satz 4 EStG (§ 20 Absatz 6 Satz 5 EStG a.F.) 


3.  Höhe des Grundfreibetrags nach § 32a Absatz 1 Satz 2 EStG 


Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1 ist sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume ab 2001 mit einer Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG sowie 
den mit derartigen Einkommensteuerfestsetzungen verbundenen Festsetzungen des 
Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer beizufügen. Wird im Rechtsbehelfsverfahren gegen 
die Festsetzung der Einkommensteuer, des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer für den 
Veranlagungszeitraum 2014 Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO, § 69 Absatz 2 FGO) beantragt, 
ist dem zu entsprechen, soweit unter Berücksichtigung eines um 72 Euro erhöhten 
Kinderfreibetrags je Kind die Steuer herabzusetzen wäre und im Übrigen die Voraussetzungen 
des § 361 AO oder des § 69 FGO erfüllt sind. Ein Einkommensteuerbescheid ist hinsichtlich des 
Kinderfreibetrags kein Grundlagenbescheid für die Festsetzung des Solidaritätszuschlags und der 
Kirchensteuer (BFH-Urteile vom 27. Januar 2011, III R 90/07, BStBl II S. 543, und vom 
15. November 2011, I R 29/11, BFH/NV 2012 S. 921); § 361 Absatz 3 Satz 1 AO und § 69 Absatz 2 
Satz 4 FGO sind daher insoweit nicht anwendbar. 


Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 2 ist sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume ab 2009 beizufügen, zu denen ein Verlust aus Kapitalvermögen im Sinne 
des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG, der aus der Veräußerung von Aktien entstanden 
ist, nach § 20 Absatz 6 Satz 3 i. V. m. § 10d Absatz 4 EStG festgestellt wird, weil ein Ausgleich mit 
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG (§ 20 Absatz 6 Satz 5 
EStG a.F.) nicht möglich ist. 


Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3 ist sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für 
Veranlagungszeiträume ab 2023 beizufügen. 


II. 


(aufgehoben) 
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Abschnitt B (Aussetzung der Steuerfestsetzung) 


(aufgehoben)“ 


 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 08. April 2025, IX R 32/23
Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 AStG erfordert Mehrheitsbeteiligung an Auslandsgesellschaft


ECLI:DE:BFH:2025:U.080425.IXR32.23.0


BFH IX. Senat


AStG § 20 Abs 2, AStG § 7 Abs 1


vorgehend FG Düsseldorf, 18. April 2023, Az: 6 K 3278/19 K


Leitsätze


Die unilaterale Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 des Außensteuergesetzes ("Switch-over"-Klausel) ist gesellschaftsbezogen
auszulegen und findet nur Anwendung, wenn der Steuerinländer mehrheitlich an der Personengesellschaft, die ihm eine
ausländische Betriebsstätte vermittelt, beteiligt ist (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
26.09.2014, BStBl I 2014, 1258, Tz. 4.1.1.2.2 und vom 22.12.2023, BStBl I 2023, Sondernummer 1/2023, 2, Rz 1002).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 18.04.2023 - 6 K 3278/19 K wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Im Streit steht die Reichweite des Anwendungsbereichs der sogenannten Umschaltklausel in § 20 Abs. 2 des
Außensteuergesetzes (AStG) in der Fassung der Streitjahre bei der Beteiligung eines Steuerinländers an einer
ausländischen Personengesellschaft.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine inländische Kapitalgesellschaft, war in den Streitjahren 2007
bis 2009 zu 30 % an einer Limited Partnership (X-Gesellschaft) in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
beteiligt. Weitere Gesellschafter der X-Gesellschaft waren im Inland nicht steuerpflichtige Personen.


2


Die X-Gesellschaft, die nach dem Rechtsformtypenvergleich für Zwecke des inländischen Steuerrechts als
Personengesellschaft einzuordnen ist, übte ihre Tätigkeit in ihrer US-amerikanischen Betriebsstätte aus. Zum
Betriebsvermögen gehörten Lizenzrechte für die Nutzung der Marke "X". Lizenznehmer waren nicht in den USA
ansässige Unternehmen, die zum Teil zum X-Konzern gehörten und zum Teil außerhalb dieses Konzerns standen.


3


Die X-Gesellschaft erzielte aus der Lizenzvergabe gewerbliche Einkünfte, die nach US-amerikanischem Steuerrecht
nicht der Gesellschaft, sondern deren Gesellschaftern zugewiesen wurden. Der Steuerpflicht in den USA unterlag
allerdings nur der Teil der Lizenzeinnahmen, der von nicht zum X-Konzern gehörenden Unternehmen erbracht
wurde.


4


Der Klägerin wurden für die Streitjahre 2007 bis 2009 Lizenzeinkünfte zugerechnet, auf die sie in den USA Steuern
zahlte.


5


Zwischen der Klägerin und dem Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) besteht Streit über die
Behandlung der Lizenzeinkünfte im Rahmen der inländischen Körperschaftsteuer. Die Klägerin ging zunächst davon
aus, dass jedenfalls der Teil der Einkünfte, der von ihr in den USA nicht zu versteuern war, in das inländische zu
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Entscheidungsgründe


II.


versteuernde Einkommen einzubeziehen sei. Gegen die dementsprechenden Körperschaftsteuerbescheide legte die
Klägerin Einspruch ein und vertrat nunmehr die Ansicht, die ihr zuzurechnenden Lizenzeinkünfte seien im Inland in
vollem Umfang von der Besteuerung freizustellen. Das FA wies den Einspruch zurück und verböserte die
Steuerfestsetzungen. Es bezog die Lizenzeinkünfte vollständig in die inländische steuerliche Bemessungsgrundlage
ein und rechnete die in den USA gezahlte Steuer auf die Körperschaftsteuer an. Seine Auffassung stützte das FA auf
einen nach § 20 Abs. 2 AStG gebotenen Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode.


Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf gab der Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 905
veröffentlichtem Urteil statt. Die Voraussetzungen der unilateralen Umschaltklausel lägen nicht vor, da die Klägerin
bei gesellschaftsbezogener Betrachtung nicht mehrheitlich an der X-Gesellschaft beteiligt gewesen sei.


7


Mit seiner Revision hält das FA an seiner Ansicht fest, dass bei § 20 Abs. 2 AStG eine gesellschafterbezogene
Betrachtung vorzunehmen sei. Jede Beteiligung an einer Personengesellschaft mit ausländischer Betriebsstätte
stelle für jeden Beteiligten eine eigene Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung dar. Ein
Mehrheitserfordernis ergebe sich aus § 20 Abs. 2 AStG nicht.


8


Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil des FG Düsseldorf vom 18.04.2023 - 6 K 3278/19 K aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


10


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Die
Vorinstanz hat zutreffend entschieden, dass die Einkünfte der Klägerin aus der Beteiligung an der X-Gesellschaft
von der inländischen Besteuerung auszunehmen sind (dazu unter 1.). Die Voraussetzungen der Umschaltklausel
gemäß § 20 Abs. 2 AStG sind nicht erfüllt (unter 2.).


11


1. a) Die Klägerin war in den Streitjahren unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes ‑‑KStG‑‑). Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich nach § 1 Abs. 2 KStG auf
sämtliche Einkünfte der Klägerin und erfasst daher auch die auf sie entfallenden ausländischen Lizenzeinkünfte der
X-Gesellschaft, die ihr nach Maßgabe des Rechtsformtypenvergleichs (hierzu statt vieler Urteil des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 23.07.2024 - II R 11/22, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 27) als
Einkünfte aus einer gewerblichen Mitunternehmerschaft gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KStG i.V.m. § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zuzurechnen sind.


12


b) Diese Einkünfte sind allerdings als ausländische Betriebsstätteneinkünfte nach dem Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und
zur Vermeidung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger
anderer Steuern vom 29.08.1989 ‑‑DBA-USA 1989‑‑ (BGBl II 1991, 355, BStBl I 1991, 95) von der inländischen
Besteuerung freizustellen (Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a DBA-USA 1989). Die Regelungen des
DBA-USA 1989 sind für sämtliche Streitjahre anwendbar, da die Klägerin nach den Feststellungen der Vorinstanz
von ihrem in Art. XVII Nr. 5 des Protokolls zur Änderung des am 29.08.1989 unterzeichneten Abkommens zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und
einiger anderer Staaten vom 01.06.2006 (BGBl II 2006, 1186, BStBl I 2008, 767) genannten Recht zur befristeten
Fortgeltung der bisherigen abkommensrechtlichen Lage Gebrauch gemacht hat.


13


c) Ein Rückfall des Besteuerungsrechts auf die Bundesrepublik Deutschland nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG in
der für die Streitjahre jeweils geltenden Fassung ist ausgeschlossen. Voraussetzung hierfür wäre, dass die
Lizenzeinkünfte der Klägerin in den USA in Gänze nicht der Besteuerung unterlegen hätten. Nicht ausreichend ist,
wenn ‑‑wie hier‑‑ lediglich eine Teilmenge der Einkünfte nicht im Betriebsstättenstaat zu versteuern war (vgl.
hierzu BFH-Urteil vom 20.05.2015 - I R 68/14, BFHE 250, 96, BStBl II 2016, 90, Rz 13 ff.). Dies steht zwischen den
Beteiligten nicht im Streit, sodass der Senat von weiteren Ausführungen absieht.
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2. Das FG ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für einen Wechsel von der
Freistellungs- zur Anrechnungsmethode nach § 20 Abs. 2 AStG nicht erfüllt sind und es somit bei der
abkommensrechtlich vorgesehenen ‑‑vollständigen‑‑ Steuerfreistellung der ausländischen Betriebsstätteneinkünfte
der Klägerin bleibt.


15


a) Fallen Einkünfte in der ausländischen Betriebsstätte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen an und wären sie als
Zwischeneinkünfte (im Sinne des Außensteuerrechts) steuerpflichtig, falls diese Betriebsstätte eine ausländische
Gesellschaft wäre, regelt § 20 Abs. 2 AStG in der für das Streitjahr 2007 geltenden Fassung, dass die
Doppelbesteuerung insoweit nicht durch Freistellung, sondern durch Anrechnung der auf diese Einkünfte
erhobenen ausländischen Steuern zu vermeiden ist (unilaterale "Umschalt"- oder "Switch-over"-Klausel). Durch das
Jahressteuergesetz 2008 vom 20.12.2007 (BGBl I 2007, 3150) hat der Gesetzgeber die Norm mit Wirkung zum
Veranlagungszeitraum 2008 insoweit ergänzt, als der Methodenwechsel ungeachtet einer etwaigen Privilegierung
der Auslandseinkünfte nach § 8 Abs. 2 AStG vorzunehmen sein soll.


16


b) § 20 Abs. 2 AStG soll verhindern, dass die mit der Hinzurechnung von Einkunftsteilen ausländischer
Zwischengesellschaften bezweckte Abschöpfung sogenannter passiver Einkünfte (§§ 7 ff. AStG) dadurch umgangen
wird, im niedrig besteuernden Ausland Betriebsstätten anstelle von Kapitalgesellschaften zwischenzuschalten
(BTDrucks 12/1506, S. 181; BFH-Urteil vom 21.10.2009 - I R 114/08, BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774, unter II.4.a).
Die Regelung zielt somit auf eine außensteuerrechtliche Gleichstellung ausländischer Betriebsstätten mit
ausländischen Kapitalgesellschaften ab (Quilitzsch/Dapprich, Internationale SteuerRundschau ‑‑ISR‑‑ 2023, 241,
242). Dies setzt eine fiktive Steuerpflicht der Auslandseinkünfte nach §§ 7 ff. AStG voraus (BFH-Urteil vom
21.10.2009 - I R 114/08, BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774, unter II.3.; vgl. auch Kraft in Kraft, AStG, 2. Aufl., § 20
Rz 94).


17


c) Im Streitfall ist nicht streitig, dass die von der X-Gesellschaft in den USA erzielten und der Klägerin anteilig als
Mitunternehmerin zuzurechnenden Lizenzeinkünfte als passive Einkünfte im Sinne von § 20 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1
Nr. 6 Buchst. a AStG einzuordnen sind. Gleiches gilt für deren niedrige Besteuerung in den USA (§ 8 Abs. 3 AStG in
der in den Streitjahren geltenden Fassung).


18


d) Streitig und von der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch nicht entschieden ist allein, ob § 20 Abs. 2 AStG im
Fall der Beteiligung einer im Inland unbeschränkt steuerpflichtigen Person an einer (ausländischen)
Personengesellschaft, die über eine ausländische Betriebsstätte verfügt, ungeachtet des Umfangs der Beteiligung
anzuwenden ist. Diese Frage ist entscheidungserheblich, da die fiktiv zu prüfende Hinzurechnung von
Einkunftsteilen einer ausländischen Kapitalgesellschaft voraussetzt, dass der unbeschränkt Steuerpflichtige jene
Gesellschaft beherrscht, an ihr also zu mehr als der Hälfte beteiligt ist (§ 7 Abs. 1 und 2 AStG).


19


aa) Die Finanzverwaltung vertritt im Einklang mit der Ansicht des FA eine gesellschafterbezogene
Betrachtungsweise. Sie geht davon aus, jede Beteiligung eines Steuerinländers an einer (ausländischen)
Personengesellschaft mit ausländischer Betriebsstätte könne dem Anwendungsbereich des § 20 Abs. 2 AStG
unterfallen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 26.09.2014, BStBl I 2014, 1258,
Tz. 4.1.1.2.2; ebenso BMF-Schreiben vom 22.12.2023, BStBl I 2023, Sondernummer 1/2023, 2, Rz 1002). Die
Auffassung beruht auf der Erkenntnis, dass die Betriebsstätte einer Personengesellschaft den Mitunternehmern
jeweils als eigene Betriebsstätte zuzurechnen ist (statt vieler BFH-Urteil vom 22.02.2017 - I R 2/15, BFHE 257, 120,
BStBl II 2017, 709, Rz 18). Hieraus wird im Schrifttum zum Teil der Schluss gezogen, dass für Zwecke des § 20
Abs. 2 AStG jeder Mitunternehmer seine ihm (anteilig) zuzurechnende Betriebsstätte beherrsche und es auf die
konkrete Höhe der Beteiligung an der die Betriebsstätte vermittelnden Personengesellschaft nicht ankomme (vgl.
Rupp in Haase, AStG/DBA, 4. Aufl., § 20 AStG Rz 120; Kleinert/Rödiger in Haun/Kahle/Goebel, Außensteuerrecht,
§ 20 AStG Rz 73; Cloer, Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht ‑‑IWB‑‑ 2024, 44, 47).


20


bb) Demgegenüber wird im vorherrschenden Schrifttum ‑‑wie auch von der Vorinstanz‑‑ gefordert, dass der
inländische Steuerpflichtige mehrheitlich an der Personengesellschaft, die die ausländische Betriebsstätte
vermittelt, beteiligt ist. Hierfür wird neben dem Wortlaut des § 20 Abs. 2 AStG und dessen systematischer
Einbettung in den Zusammenhang der §§ 7 ff. AStG insbesondere angeführt, dass dem mit § 20 Abs. 2 AStG
verfolgten Zweck, eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung zu verhindern, überschießende Wirkung
zukäme, würde man auf das Erfordernis der Beherrschung der Personengesellschaft verzichten
(Brandis/Heuermann/Vogt, § 20 AStG Rz 30; Kraft in Kraft, AStG, 2. Aufl., § 20 Rz 93 f.; Kraft/Kempf, Internationales
Steuerrecht ‑‑IStR‑‑ 2016, 220, 222; Prokopf in Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, § 20 AStG Rz 145.1;
Schönfeld/Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Ditz/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 20 AStG Rz 123; Meretzki in
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Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl., Rz 15.105; Haase,
juris - Die Monatszeitschrift ‑‑jM‑‑ 2023, 384, 386; Quilitzsch/Dapprich, ISR 2023, 241, 243; Engels, IStR 2023, 471,
473 f.; Kortendick/Engels/Ekinci, IStR 2023, 267, 270; Prinz, Die Wirtschaftsprüfung ‑‑WPg‑‑ 2024, 503, 509).


cc) Der erkennende Senat hält vor dem Hintergrund von systematischem Zusammenhang und Zweck des § 20 Abs. 2
AStG die letztgenannte Ansicht für zutreffend.


22


aaa) Der Wortlaut des § 20 Abs. 2 AStG trägt dieses Ergebnis zwar nicht eindeutig. Die Gleichstellung einer
ausländischen Betriebsstätte mit einer ausländischen Gesellschaft ("… falls die Betriebsstätte eine ausländische
Gesellschaft wäre …") kann so verstanden werden, dass wegen der Legaldefinition der ausländischen Gesellschaft
als beherrschte Kapitalgesellschaft (§ 7 Abs. 1 AStG) das Beherrschungserfordernis auch auf eine
Personengesellschaft und deren ausländische Betriebsstätte zu übertragen ist (Quilitzsch/Dapprich, ISR 2023, 241,
243). Dem Wortlaut der Norm würde aber auch eine auf den einzelnen Gesellschafter der Personengesellschaft
abstellende Betrachtungsweise gerecht. Wenn die Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft den
Mitunternehmern eine eigene ausländische Betriebsstätte vermittelt, ist es folgerichtig, dass jeder Mitunternehmer
diese Betriebsstätte für sich beherrscht (Meretzki in Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im
Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl., Rz 15.103; Engels, IStR 2023, 471, 473).


23


bbb) Allerdings spricht der systematische Zusammenhang zwischen § 20 Abs. 2 AStG und dessen Absatz 1 für das
Erfordernis, dass der inländische Steuerpflichtige die Personengesellschaft, die die ausländischen Betriebsstätte
vermittelt, beherrscht. § 20 AStG regelt das Konkurrenzverhältnis zwischen der inländischen
Hinzurechnungsbesteuerung und dem jeweils einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen. § 20 Abs. 1 AStG
verweist in Gänze auf die Regelungen zu §§ 7 bis 18 AStG und damit auch auf das in § 7 Abs. 1 und 2 AStG
festgelegte Beherrschungserfordernis. Hätte der Gesetzgeber den Wechsel von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode im Betriebsstättenfall nur vom Vorliegen passiver Einkünfte und einer ausländischen
Niedrigbesteuerung abhängig machen wollen, wäre eine Bezugnahme in § 20 Abs. 2 AStG ausschließlich auf § 8
AStG geboten gewesen (zutreffend Meretzki in Wassermeyer/Richter/Schnittker, Personengesellschaften im
Internationalen Steuerrecht, 2. Aufl., Rz 15.104; so auch Kleinert/Rödiger in Haun/Kahle/Goebel, Außensteuerrecht,
§ 20 AStG Rz 73; Engels, IStR 2023, 471, 474).


24


ccc) Entscheidend für das Erfordernis einer Mehrheitsbeteiligung spricht der Zweck des § 20 Abs. 2 AStG. Die
Vorschrift soll ‑‑wie oben dargelegt‑‑ eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung verhindern. Gäbe es die
Norm nicht, könnten nur die über eine ausländische (Kapital-)Gesellschaft erzielten und niedrig besteuerten
passiven Einkünfte abgeschöpft werden, nicht aber diejenigen, die ‑‑wirtschaftlich gleichgelagert‑‑ einer
ausländischen Betriebsstätte des Steuerinländers zuzuordnen sind. § 20 Abs. 2 AStG zielt darauf ab, die Umgehung
der Hinzurechnungsbesteuerung für den Fall zu verhindern, dass im niedrig besteuernden Ausland eine
Betriebsstätte statt einer Kapitalgesellschaft zwischengeschaltet wird. § 20 Abs. 2 AStG stellt daher eine
Missbrauchsvermeidungsnorm dar. Die Vorschrift soll als (sekundäre) Missbrauchsabwehr verhindern, dass die
(primäre) Missbrauchsabwehr durch §§ 7 ff. AStG a.F. bei ansonsten gleichgelagerten Gegebenheiten umgangen
wird (vgl. BFH-Urteil vom 21.10.2009 - I R 114/08, BFHE 227, 64, BStBl II 2010, 774, unter II.4.a). Wären jedoch
auch Minderheitsbeteiligungen an einer Personengesellschaft von § 20 Abs. 2 AStG umfasst, ginge die sekundäre
Missbrauchsabwehr weiter als die primäre (Kleinert/Rödiger in Haun/Kahle/Goebel, Außensteuerrecht, § 20 AStG
Rz 73). Für eine solche überschießende Reichweite, die selbst Kleinstbeteiligungen an Personengesellschaften
erfassen würde, lässt sich dem Gesetz kein Zweck entnehmen (vgl. Prokopf in Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA,
§ 20 AStG Rz 145.1; Engels, IStR 2023, 471, 474; Kraft/Kempf, IStR 2016, 220, 222).


25


ddd) Die unterschiedliche Behandlung eines Einzelunternehmers im Vergleich zu einem minderheitsbeteiligten
Mitunternehmer (kritisch hierzu Cloer, IWB 2024, 44, 47) ist durch das System der Hinzurechnungsbesteuerung und
§ 7 Abs. 1 AStG begründet. Die Rechtfertigung für eine Hinzurechnungsbesteuerung liegt im
Beherrschungskriterium, das durch eine Mehrheitsbeteiligung zum Ausdruck kommt. Dem inländischen
Steuerpflichtigen muss eine Dispositionsherrschaft über die ausländische Einkunftsquelle zukommen (Prokopf in
Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, § 20 AStG Rz 145.1). Dies ist bei einem Einzelunternehmer, zu dessen
Stammhaus eine ausländische Betriebsstätte gehört, zweifelsfrei der Fall, nicht aber bei einem Mitunternehmer,
dessen Beteiligung an der Personengesellschaft, die ihm eine Betriebsstätte vermittelt, nicht mehr als die Hälfte
beträgt (vgl. Prinz, WPg 2024, 503, 509). Andernfalls liefe die von § 20 Abs. 2 AStG geforderte fiktive Prüfung einer
Steuerpflicht der Auslandeinkünfte nach §§ 7 ff. AStG ins Leere (vgl. Kortendick/Engels/Ekinci, IStR 2023, 267, 270;
Haase, jM 2023, 384, 386: Fiktion bliebe "auf halber Strecke" stehen).
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e) Nach diesen Maßstäben hat das FG zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 AStG in der
Fassung der Streitjahre im Streitfall nicht erfüllt sind. Die Klägerin war in den Streitjahren nicht beherrschend,
sondern lediglich zu einem Kapitalanteil von 30 % an der X-Gesellschaft beteiligt. Eine von diesem Kapitalanteil
abweichende Gewinn-, Vermögens- oder Stimmbeteiligung hat das FG nicht festgestellt.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.28
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Urteil vom 10. April 2025, IV R 21/22
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb im Fall eines abweichenden Wirtschaftsjahrs


ECLI:DE:BFH:2025:U.100425.IVR21.22.0


BFH IV. Senat


EStG § 4a Abs 2 Nr 2, EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 2, EStG § 25 Abs 1, EStG § 35, EStG § 35 Abs 2 S 2, EStG § 35 Abs 1 S 1 Nr
2, EStG § 35 Abs 2 S 1, EStG § 35 Abs 3, EStG § 35 Abs 4, GewStG § 5 Abs 1 S 3, GewStG § 10 Abs 2, GewStG § 14,
GewStG § 18, FGO § 40 Abs 1, FGO § 48 Abs 1 Nr 1 Buchst a, FGO § 100 Abs 2


vorgehend FG Düsseldorf, 20. Juli 2022, Az: 10 K 686/20 F


Leitsätze


Bei der Bestimmung der Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 des Einkommensteuergesetzes) ist
auf die Mitunternehmer abzustellen, die am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs an der
Mitunternehmerschaft beteiligt waren (Bestätigung und Fortführung der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 14.01.2016 -
IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBl II 2016, 875; vom 14.01.2016 - IV R 48/12).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht erstattet.


Tatbestand


I.


Streitig ist bei der Steuerermäßigung für Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 35 des Einkommensteuergesetzes in
der im Jahr 2018 (Streitjahr) geltenden Fassung (EStG), ob bei einem vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr ein nach dem Ende des Wirtschaftsjahrs, aber noch vor Ende des Kalenderjahrs ausgeschiedener
Mitunternehmer zu berücksichtigen ist.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine KG, an der im Jahr ihrer Gründung 2004 neben der
Komplementärin (V-GmbH) als Kommanditist H beteiligt war. Die Gesellschafter der Klägerin sind an deren
Ergebnis nach dem Verhältnis ihrer Anteile an dem Festkapital der Klägerin beteiligt. Das Festkapital der Klägerin
beträgt 26.000 €, die V-GmbH ist daran mit einer Einlage von 1.000 € (entspricht 3,85 %), H war mit 25.000 €
(entspricht 96,15 %) beteiligt. Die Klägerin ermittelt ihren Gewinn für Wirtschaftsjahre vom 01.07. bis zum 30.06. In
§ 18 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrags der Klägerin ist unter anderem geregelt, dass die Gesellschaft beim Tod eines
Gesellschafters mit den Erben fortgesetzt wird, wenn es sich hierbei um den Ehegatten oder einen Abkömmling
handelt.


2


Am xx.08.2018 verstarb H. Er wurde je zur Hälfte beerbt von seiner Ehefrau I (Beigeladene zu 1.) und von seiner
Tochter S (Beigeladene zu 2.). Am yy.01.2019 wurden I und S mit einer Kommanditeinlage von je 12.500 € im Wege
der Sondererbfolge nach H als Kommanditisten der Klägerin in das Handelsregister eingetragen.


3


Für das Streitjahr gab die Klägerin am 12.08.2019 eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung
von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung ab. Als Feststellungsbeteiligte benannte sie die V-GmbH sowie H.
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Entscheidungsgründe


II.


Am 10.10.2019 erließ der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) den Bescheid für 2018 über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) und des
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG. Als Feststellungsbeteiligte wurden neben der V-GmbH der
"Gesamtrechtsnachfolger/in nach" H aufgeführt. In den Erläuterungen des Bescheids wurde darauf hingewiesen,
dass H verstorben und von I und S beerbt worden sei.


5


Ebenfalls am 10.10.2019 erließ das FA einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Grundlagen für die Einkommensbesteuerung 2018 für die Klägerin (Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG). Darin
wurde der Gewerbesteuermessbetrag von 3.465 € aufgeteilt auf die V-GmbH (133,40 €), I (1.665,80 €) und S
(1.665,80 €). Die für den Feststellungszeitraum tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer der Klägerin von 16.979 €
wurde ebenfalls aufgeteilt auf die V-GmbH (653,70 €), I (8.162,65 €) und S (8.162,65 €).


6


Mit ihrer nach erfolglosem Einspruch zum Finanzgericht (FG) Düsseldorf erhobenen Klage verfolgte die Klägerin das
Ziel der Zurechnung der Gewerbesteuermessbeträge an H weiter.


7


Das FG gab der Klage mit Urteil vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F überwiegend statt. Es änderte den Bescheid über
die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG vom 10.10.2019 insoweit, als I und S nicht
selbst als Feststellungsbeteiligte aufzunehmen seien, sondern ihnen als Miterben nach H ein Anteil an dem
Gewerbesteuermessbetrag von 3.331,60 € sowie eine anteilig tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer von
16.325,30 € zuzuweisen sei. Im Übrigen wies das FG die Klage hinsichtlich des Gewinnfeststellungsbescheids und
der Feststellung nach § 15a Abs. 4 EStG ab. Die Revision ließ es nur wegen der gesonderten und einheitlichen
Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG zu.


8


Das FA rügt mit seiner Revision die Verletzung von Bundesrecht, insbesondere eine fehlerhafte Anwendung des
§ 35 Abs. 2 EStG durch das FG. Das FA habe in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH) in den Urteilen vom 14.01.2016 - IV R 5/14 (BFHE 253, 67, BStBl II 2016, 875) und vom 14.01.2016 -
IV R 48/12 die Zurechnung des Gewerbesteuermessbetrags und der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer auf die
am Ende des Erhebungszeitraums an der Klägerin beteiligten Mitunternehmer I und S vorgenommen. An dieser
Rechtsprechung sei auch im Fall eines abweichenden Wirtschaftsjahrs festzuhalten und auf die Verhältnisse zum
Ende des Erhebungszeitraums am 31.12. abzustellen.


9


Das FA beantragt,
das Urteil des FG Düsseldorf vom 20.07.2022 - 10 K 686/20 F insoweit aufzuheben, als es der Klage gegen die
gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 35 Abs. 2 EStG für 2018 stattgegeben hat, und die Klage auch
insoweit abzuweisen.


10


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision ist unbegründet und deshalb nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückzuweisen.12


1. Gegenstand des Verfahrens ist der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Grundlagen
für die Einkommensbesteuerung 2018 nach § 35 Abs. 2 EStG. Hierin enthalten ist die Feststellung des
Gewerbesteuermessbetrags, der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer (§ 35 Abs. 4 EStG) und der auf die
einzelnen Mitunternehmer entfallenden Anteile. Dieser Feststellungsbescheid ist ein eigenständiger
Verwaltungsakt. Er kann ‑‑muss aber nicht‑‑ als Sammelbescheid zusammen mit dem Gewinnfeststellungsbescheid
(nach § 179 Abs. 2 Satz 2, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung) ergehen (BFH-Urteile vom
14.01.2016 - IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBl II 2016, 875, Rz 26; vom 28.10.2021 - IV R 12/19, Rz 15).


13


Im Streitfall sind beide Bescheide isoliert voneinander erlassen worden. Das FG hat über beide Bescheide
entschieden und die Revision nur bezogen auf seine Entscheidung über den Feststellungsbescheid nach § 35 Abs. 2
EStG zugelassen. Nur dieser Bescheid ist Gegenstand des Revisionsverfahrens.


14


2. Die zulässige Revision des FA ist als unbegründet zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht die
Zulässigkeit der auf Abänderung des Feststellungsbescheids nach § 35 Abs. 2 EStG gerichteten Klage bejaht (dazu
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unter a) und zutreffend der Klage in der Sache stattgegeben (dazu unter b).


a) Die Klage ist zulässig.16


aa) Die Klägerin ist klagebefugt.17


Nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a FGO i.d.F. des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 411; zur Anwendbarkeit für Verfahren, die bei Inkrafttreten der Norm am 01.01.2024 bereits anhängig sind, s.
BFH-Urteil vom 08.08.2024 - IV R 1/20, BStBl II 2025, 122, Rz 25) ist die Klägerin als rechtsfähige
Personenvereinigung zur Klageerhebung gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen befugt.


18


bb) Die Klage ist als Anfechtungsklage in Gestalt der Abänderungsklage statthaft.19


Nach § 40 Abs. 1 FGO kann mit einer Anfechtungsklage die Aufhebung oder in den Fällen des § 100 Abs. 2 FGO
auch die Änderung eines Verwaltungsakts durch das Gericht begehrt werden; für eine Verurteilung zum Erlass eines
abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts ist die Verpflichtungsklage statthaft.


20


Wie das FG zutreffend entschieden hat, handelt es sich bei dem Begehren, einen Anteil an einem
Gewerbesteuermessbetrag sowie an der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer gemäß § 35 Abs. 2, Abs. 4 EStG für
eine Steuerermäßigung zugeordnet zu erhalten, das die Finanzbehörde zunächst im Rahmen einer
Sachentscheidung abgelehnt hat, um ein Anfechtungsbegehren, gerichtet auf Abänderung des erlassenen
Verwaltungsakts (vgl. BFH-Urteil vom 22.09.2011 - IV R 8/09, BFHE 235, 287, BStBl II 2012, 183, Rz 18).


21


b) Das FG hat der Klage auch in der Sache zu Recht stattgegeben.22


Für die Aufteilung des Steuerermäßigungsbetrags waren der Steuermessbetrag sowie die tatsächlich zu zahlende
Gewerbesteuer auf diejenigen Gesellschafter zu verteilen, die zum Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs am
30.06.2018 an der Klägerin beteiligt waren. Dazu gehörte neben der Komplementärin V-GmbH auch der erst nach
diesem Zeitpunkt durch Tod ausgeschiedene Kommanditist H; die Beigeladenen I und S sind lediglich als dessen
Sonderrechtsnachfolger Adressaten der geänderten Feststellung.


23


aa) Nach § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
Steuerermäßigungen mit Ausnahme von §§ 34f, 34g, 35a EStG, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden
Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbetrag), bei Einkünften aus
Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG um das 3,8-Fache des jeweils für den
dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen
Gewerbesteuermessbetrags. Der Abzug des Steuerermäßigungsbetrags ist nach § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG auf die
tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt.


24


Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ist nach § 35 Abs. 2 Satz 1 EStG der Betrag
des Gewerbesteuermessbetrags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die einzelnen
Mitunternehmer entfallende Anteil gesondert und einheitlich festzustellen. Der Anteil eines Mitunternehmers
richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe des allgemeinen
Gewinnverteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen (§ 35 Abs. 2 Satz 2 EStG).


25


Für die Ermittlung der Steuerermäßigung nach § 35 Abs. 1 EStG sind die Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags, die Feststellung des Anteils an dem festzusetzenden Gewerbesteuermessbetrag nach
§ 35 Abs. 2 Satz 1 EStG und die Festsetzung der Gewerbesteuer Grundlagenbescheide (§ 35 Abs. 3 Satz 2 EStG). Für
die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuermessbetrags nach § 35 Abs. 2 EStG sind die Festsetzung des
Gewerbesteuermessbetrags und die Festsetzung des anteiligen Gewerbesteuermessbetrags aus der Beteiligung an
einer Mitunternehmerschaft Grundlagenbescheide (§ 35 Abs. 3 Satz 3 EStG). Für die Aufteilung und die Feststellung
der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG
gelten § 35 Abs. 2 und Abs. 3 EStG entsprechend (§ 35 Abs. 4 EStG).


26


bb) Wie der BFH bereits entschieden hat, knüpft die § 35 EStG zugrunde liegende gesetzgeberische Typisierung, die
Verteilung anhand des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels vorzunehmen (§ 35 Abs. 2 Satz 2 EStG),
maßgeblich an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft an. Schuldner der Gewerbesteuer ist gemäß § 5
Abs. 1 Satz 3 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) die (Personen-)Gesellschaft. Die Gewerbesteuer mindert folglich
den Gesamthandsgewinn der Personengesellschaft, der nach dem gesellschaftsvertraglich vereinbarten
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Gewinnverteilungsschlüssel den Gesellschaftern zugewiesen wird. Insoweit trifft der Aufwand alle Gesellschafter
auf der Grundlage des gesellschaftsvertraglichen Gewinnverteilungsschlüssels (BFH-Urteile vom 14.01.2016 -
IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBl II 2016, 875, Rz 36; vom 14.01.2016 - IV R 48/12, Rz 31). In seinen Urteilen vom
14.01.2016 - IV R 5/14 (BFHE 253, 67, BStBl II 2016, 875) und vom 14.01.2016 - IV R 48/12 hat der BFH aus der
Anknüpfung an die Steuerschuldnerschaft der Personengesellschaft gefolgert, dass der allgemeine
Gewinnverteilungsschlüssel als Maßstab der Aufteilung für die Ermittlung der Steuerermäßigung für den Zeitpunkt
der Entstehung der Gewerbesteuer am Ende des gewerbesteuerrechtlichen Erhebungszeitraums zu bestimmen sei.


cc) Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Fallkonstellationen betrafen kalenderjahrgleiche Wirtschaftsjahre. Nicht
zu entscheiden hatte der BFH bislang über den zeitlichen Bezugspunkt des Verteilungsmaßstabs in § 35 Abs. 2
Satz 2 EStG in einem Fall wie dem Streitfall, der ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr betrifft.


28


Zu Recht hat das FG entschieden, dass unter Berücksichtigung auch derartiger Fälle letztlich nicht auf das Ende des
gewerbesteuerrechtlichen Erhebungszeitraums abzustellen ist, sondern auf das Ende des jeweiligen
Wirtschaftsjahrs. Mit dem FG geht der BFH daher nunmehr davon aus, dass zeitlicher Bezugspunkt des allgemeinen
Gewinnverteilungsschlüssels als maßgeblicher Verteilungsmaßstab in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets das Ende des
Wirtschaftsjahrs ist, das der Ermittlung des Gewerbeertrags für den jeweiligen Erhebungszeitraum zugrunde lag.
Dieser modifizierte Ansatz führt in den Fällen eines kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahrs zu keinem anderen
Ergebnis als bisher, da hier das Ende des Wirtschaftsjahrs mit dem Ende des Erhebungszeitraums zusammenfällt
(Ende des Kalenderjahrs); er führt aber zugleich auch für vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahre zu einem
sachgerechten Ergebnis.


29


(1) Grundsätzlich sollen nur solche Gesellschafter die Ermäßigung nach § 35 EStG erhalten, deren Einkünfte
wirtschaftlich mit Gewerbesteuer belastet sind. Es entspricht allerdings dem typisierenden und damit auch von
Vereinfachungsgesichtspunkten getragenen gesetzgeberischen Konzept des § 35 EStG, den Anteil eines
Mitunternehmers am Gewerbesteuermessbetrag, der sich nach § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG nach seinem Anteil am
Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels richtet, nicht
entsprechend der tatsächlichen Zugehörigkeit des einzelnen Mitunternehmers, sondern typisierend auf einen
bestimmten Stichtag bezogen zu ermitteln (vgl. BFH-Urteil vom 14.01.2016 - IV R 5/14, BFHE 253, 67, BStBl II
2016, 875, Rz 34 ff., 52).


30


Eine Typisierung muss jedoch den typischen Fall als Leitbild wählen (vgl. z.B. Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BVerfGE 168, 1, Rz 152). Der Stichtag für die Anwendung
des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels muss danach so gewählt sein, dass sowohl bei kalenderjahrgleichem
wie auch bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr jedenfalls eine teilweise Identität und damit
ein teilweiser Gleichlauf besteht zwischen denjenigen Mitunternehmern, die den erwirtschafteten Gewinn
versteuern müssen, und denjenigen Mitunternehmern, die angesichts der Gewerbesteuerbelastung der Gesellschaft
eine Steuerermäßigung erhalten. Das ist bei einem Abstellen auf das Ende des Erhebungszeitraums bei einem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr jedoch nicht der Fall. Dieser Stichtag steht zu dem abweichenden
Wirtschaftsjahr (und dessen Bilanzstichtag) in keinerlei Beziehung. Stellt man hingegen für die Bestimmung des
Anteils eines Mitunternehmers am Gewerbesteuermessbetrag stets auf den allgemeinen
Gewinnverteilungsschlüssel am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs ab, erhalten zwar ‑‑als Folge der
stichtagsbezogenen Typisierung‑‑ auch bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr vor dessen
Ablauf ausgeschiedene Mitunternehmer keinen Anteil am Gewerbesteuermessbetrag zugeordnet. Ebenso wie im
Fall des kalenderjahrgleichen Wirtschaftsjahrs werden jedoch diejenigen Mitunternehmer berücksichtigt, die am
Ende des Wirtschaftsjahrs an der Mitunternehmerschaft noch beteiligt waren und erst danach ausgeschieden sind.
Insoweit besteht in beiden Fällen jedenfalls Teilidentität zwischen denjenigen Mitunternehmern, die den
erwirtschafteten Gewinn versteuern müssen, und denjenigen Mitunternehmern, die angesichts der
Gewerbesteuerbelastung der Gesellschaft eine Steuerermäßigung erhalten.


31


(2) Auch die Systematik des Einkommensteuergesetzes und des Gewerbesteuergesetzes in Bezug auf abweichende
Wirtschaftsjahre spricht dafür, den zeitlichen Bezugspunkt des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels als
maßgeblichen Verteilungsmaßstab in § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG stets auf das Ende des Wirtschaftsjahrs zu bestimmen,
das der Ermittlung des Gewerbeertrags für den jeweiligen Erhebungszeitraum zugrunde lag.


32


§ 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG bestimmt den "Gewinn der Mitunternehmerschaft" zum maßgebenden
Ausgangspunkt für die anteilige Zuordnung der Ermäßigung nach der angefallenen Gewerbesteuer auf die
Mitunternehmer. Dieser Gewinn einer Mitunternehmerschaft wird stets nach dem Wirtschaftsjahr ermittelt (§ 4a
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Abs. 1 Satz 1 EStG). Sowohl das Einkommensteuer- als auch das Gewerbesteuerrecht stellen zwar für das Entstehen
der Steuer auf das Ende des Kalenderjahrs ab (§ 25 Abs. 1 EStG, §§ 18, 14 Satz 2 GewStG). Das von einem
Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr wird jedoch sowohl im Einkommensteuer- als auch im
Gewerbesteuerrecht nach Maßgabe seines Endes zugeordnet: Die im abweichenden Wirtschaftsjahr erzielten
Gewinne und Gewerbeerträge werden als in dem Kalenderjahr beziehungsweise Erhebungszeitraum bezogen
fingiert, in dem das Wirtschaftsjahr endet (§ 4a Abs. 2 Nr. 2 EStG, § 10 Abs. 2 GewStG). Veränderungen bei dem
Gewinn oder dem Gewerbeertrag im Zeitraum zwischen dem Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs und dem
Ende des Kalenderjahrs werden hierbei dem nächsten Kalenderjahr beziehungsweise Erhebungszeitraum
zugewiesen.


Es fügt sich in diese gesetzliche Systematik der steuerlichen Berücksichtigung der Gewinnermittlung bei einem
abweichenden Wirtschaftsjahr ein, wenn danach für Zwecke des § 35 Abs. 2 Satz 2 EStG auf den
Gewinnverteilungsschlüssel am Ende des (gegebenenfalls abweichenden) Wirtschaftsjahrs abgestellt wird.


34


(3) Für ein Abstellen auf das Ende des Wirtschaftsjahrs spricht schließlich auch eine in § 35 Abs. 3 Satz 3 EStG zum
Ausdruck kommende verfahrensrechtliche Verknüpfung. Danach ist die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags
Grundlagenbescheid für die Aufteilung desselben. Da es wegen der Bezugsfiktion des § 10 Abs. 2 GewStG für die
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags auf die Verhältnisse zum Ende des abweichenden Wirtschaftsjahrs
ankommt, ist es systemkonform, auch für seine Aufteilung auf diesen Zeitpunkt abzustellen.


35


dd) Die hiergegen erhobenen Einwendungen des FA greifen nicht durch. So steht ein Mehraufwand für die
Finanzverwaltung, der mit einer (erneuten) Anpassung der Datenverarbeitung für den Fall der Ermäßigung bei
einem abweichenden Wirtschaftsjahr verbunden ist, der oben ausgeführten Fortentwicklung der Rechtsprechung
nicht entgegen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Vertreter des FA erklärt, dass die
erforderliche Anpassung der Datenverarbeitung technisch machbar sei. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass
dieser Aufwand unverhältnismäßig sein könnte.


36


Wie die Ermäßigung zu ermitteln ist, wenn in einem Erhebungszeitraum zwei Wirtschaftsjahre enden (abweichendes
Wirtschaftsjahr mit anschließendem Rumpfwirtschaftsjahr durch Umstellung auf das kalenderjahrgleiche
Wirtschaftsjahr), hat der Senat im Streitfall nicht zu entscheiden.


37


ee) Waren danach für die Aufteilung des Steuerermäßigungsbetrags der Steuermessbetrag sowie die tatsächlich zu
zahlende Gewerbesteuer auf diejenigen Gesellschafter zu verteilen, die zum Ende des abweichenden
Wirtschaftsjahrs am 30.06.2018 an der Klägerin beteiligt waren, hat das FG den angefochtenen
Feststellungsbescheid nach § 35 Abs. 2 EStG insoweit zutreffend dahin geändert, dass I und S nicht selbst als
Feststellungsbeteiligte, sondern in ihrer Funktion als Rechtsnachfolger des H zu erfassen sind. Da dies zwischen
den Beteiligten nicht in Streit steht, sieht der Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


38


3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2, § 139 Abs. 4 FGO. Die Beigeladenen haben keine Sachanträge
gestellt oder das Verfahren anderweitig wesentlich gefördert, so dass eine Erstattung ihrer außergerichtlichen
Kosten nicht angezeigt ist.
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Urteil vom 11. März 2025, IX R 17/24
Veräußerungsgewinn nach § 23 EStG bei teilentgeltlicher Übertragung eines Grundstücks


ECLI:DE:BFH:2025:U.110325.IXR17.24.0


BFH IX. Senat


EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 23 Abs 1 S 3, EStG § 23 Abs 3 S 1, EStG § 23 Abs 3 S 4, EStG § 22 Nr 2, EStG VZ 2019


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 29. Mai 2024, Az: 3 K 36/24


Leitsätze


Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern erfolgt für Zwecke der Ermittlung des Gewinns aus
einem privaten Veräußerungsgeschäft eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Teil
nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts. Dies gilt auch bei einem
unter den Anschaffungskosten liegenden Entgelt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 29.05.2024 -3 K 36/24
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten darüber, ob bei einer teilentgeltlichen Übertragung im Rahmen des § 23 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt.


1


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) erwarb im Jahr 2014 teilweise fremdfinanziert ein bebautes Grundstück
für 143.950 €. Das Grundstück wurde vermietet.


2


Im März 2019 übertrug der Kläger die Immobilie auf seine Tochter. Das Bankdarlehen valutierte zu diesem
Zeitpunkt mit 115.000 €. Der Verkehrswert der Immobilie belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 210.000 €. Die Tochter
übernahm die Bankverbindlichkeit im Rahmen der Übertragung und finanzierte diese neu. Der Kläger leistete eine
Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 4.000 €.


3


Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2019 erfasste der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑)
den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Die Übertragung sei nach
Maßgabe des Verkehrswerts und der von der Tochter übernommenen Verbindlichkeiten in einen unentgeltlichen
und einen entgeltlichen Vorgang aufzuteilen. Soweit die Übertragung entgeltlich erfolgt sei, liege ein privates
Veräußerungsgeschäft vor.


4


Im Einzelnen ermittelte das FA den Gewinn aus dem privaten Veräußerungsgeschäft wie folgt:


Verkehrswert 210.000 € 100,00 %


Entgeltlicher Teil 115.000 € 54,76 %
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Unentgeltlicher Teil 95.000 € 45,24 %


        


Veräußerungserlös
        


     115.000 €


./. Anschaffungskosten      143.950 € x 54,76 % 78.828 €


+ Absetzung für Abnutzung (AfA)
   2014 bis 2019 12.185 € x 54,76 % 6.672 €


./. Vorfälligkeitsentschädigung 4.000 € x 54,76 % 2.191 €


= Veräußerungsgewinn
        


40.653 €


Mit Einkommensteuerbescheid 2019 vom 03.03.2021 erfasste das FA Einkünfte aus einem privaten
Veräußerungsgeschäft in Höhe von 40.655 €. Am 06.05.2021 und 09.11.2021 erging jeweils ein aus nicht streitigen
Gründen geänderter Einkommensteuerbescheid 2019. Der gegen die Erfassung des privaten Veräußerungsgeschäfts
eingelegte Einspruch blieb erfolglos.


6


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage mit Urteil vom 29.05.2024 - 3 K 36/24 (Entscheidungen der Finanzgerichte
2024, 1586) statt. Teilentgeltliche Übertragungen einer Immobilie unterhalb der historischen Anschaffungskosten
seien keine Veräußerungen im Sinne des § 23 EStG. Zwar führe die Übernahme von Verbindlichkeiten durch den
Erwerber zu Anschaffungskosten. Im Wege der teleologischen Reduktion sei die teilentgeltliche Übertragung im
Wege der vorweggenommenen Erbfolge aus dem Tatbestand des § 23 EStG auszuscheiden. Bei Übertragungen
unter den historischen Anschaffungskosten komme es zu keinem realisierten Wertzuwachs, der der Besteuerung
zugänglich sei. Anderenfalls unterliege ein fiktiver steuerlicher Ertrag aus einem Vermögenstransfer im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge ohne positiven Cashflow beim Übertragenden der Ertragsteuer. Dem Kläger werde
ein Gewinn zugerechnet, ohne dass ihm entsprechende Mittel zugeflossen seien. Zugleich entstehe eine
Doppelbesteuerung des identischen Sachverhalts einerseits bei der Ertragsteuer nach § 23 EStG, andererseits nach
§ 7 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) als gemischte Schenkung. Auch im Wege einer
verfassungskonformen Auslegung des § 23 EStG seien keine Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften zu
versteuern. Die verfassungsrechtliche Rechtsprechung stehe einer Besteuerung nur fiktiver Einkünfte entgegen.


7


Mit seiner Revision trägt das FA vor: Die angefochtene Entscheidung stehe in Widerspruch zum Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12.12.2023 - IX R 15/23. Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von
Wirtschaftsgütern des Privatvermögens sei eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll
unentgeltlichen Teil nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des Wirtschaftsguts vorzunehmen.
Die Anschaffungskosten seien entsprechend der Entgeltlichkeitsquote aufzuteilen. Die Befreiung von einer
Verbindlichkeit sei als Gegenleistung beziehungsweise Entgelt anerkannt. Insoweit liege auch ein Wertzuwachs vor,
der die steuerliche Leistungsfähigkeit erhöhe. Die vom FG angewandte modifizierte Trennungstheorie widerspreche
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 23 Abs. 1 Satz 3 und § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG. In Höhe der übernommenen Verbindlichkeit
liege ein Veräußerungspreis vor, im Übrigen sei die Übertragung unentgeltlich gewesen. Die Veräußerung an einen
nahen Angehörigen zu einem geringeren Preis als dem Verkehrswert erfolge in der Regel aus persönlichen Gründen,
weil ein Teil der Immobilie schenkweise übergehen solle. Der Kläger habe die Immobilie nicht voll unentgeltlich
zuwenden wollen. Eine Doppelbesteuerung mit Einkommensteuer und Schenkungsteuer liege nicht vor.


8


Das FA beantragt sinngemäß,
das Urteil des FG vom 29.05.2024 - 3 K 36/24 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9


Der Kläger beantragt sinngemäß,
die Revision zurückzuweisen.


10


Der Kläger hält daran fest, dass in Fällen, in denen der Veräußerungserlös unterhalb der historischen
Anschaffungskosten liege, kein Wertzuwachs und damit kein Veräußerungsgewinn erzielt werde. Sein Vermögen
habe sich nicht erhöht, sondern ‑‑wenn man auf den Verkehrswert abstelle‑‑ um 210.000 € ./. 115.000 € = 95.000 €
vermindert. Fiktive, nicht realisierte Gewinne könnten nicht der Besteuerung unterfallen. Die Frage, ob die strenge
oder die modifizierte Trennungstheorie anzuwenden sei, stelle sich nur, wenn der Veräußerungserlös oberhalb der


11


Seite 2 von 5







Entscheidungsgründe


II.


historischen Anschaffungskosten liege. Zudem hätten weder er noch seine Tochter in der Übernahme der
Verbindlichkeiten eine Kaufpreiszahlung gesehen.


Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


12


Das FG hat rechtsfehlerhaft das Vorliegen eines Gewinns aus einem privaten Veräußerungsgeschäft im Sinne des
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verneint und damit Bundesrecht verletzt (dazu unter 1. und 2.). Das Urteil ist daher
aufzuheben und die Klage abzuweisen (dazu unter 3.).


13


1. Infolge der Übertragung des Grundstücks hat der Kläger im Streitjahr ein privates Veräußerungsgeschäft nach
§ 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG getätigt.


14


a) Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus
privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 EStG. Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen (zum Beispiel Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem
Einzelrechtsnachfolger nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG die Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in
das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen.


15


Als Anschaffung und Veräußerung werden im Regelfall der entgeltliche Erwerb und die entgeltliche Übertragung
eines Wirtschaftsguts auf eine andere Person aufgefasst (vgl. Senatsurteile vom 06.09.2016 - IX R 45/14, BFHE 255,
162, BStBl II 2018, 329, Rz 20 und vom 23.07.2019 - IX R 28/18, BFHE 265, 258, BStBl II 2019, 701, Rz 18, m.w.N.).
Die Übernahme von Schulden beim Erwerb eines Wirtschaftsguts stellt eine entgeltliche Gegenleistung dar. Es liegt
in Höhe der Schuldübernahme ein Entgelt vor (vgl. Senatsurteil vom 03.09.2019 - IX R 8/18, BFHE 266, 173, BStBl II
2020, 122, Rz 14, m.w.N.; Hentschel in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 23 EStG Rz 231; Wernsmann in
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff ‑‑KSM‑‑, EStG, § 23 Rz B 72).


16


b) Der Kläger hat ein im Jahr 2014 angeschafftes Grundstück im März 2019 und damit innerhalb der Zehnjahresfrist
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG veräußert. Mit der Übernahme der mit dem Grundstück zusammenhängenden
Verbindlichkeit seitens der Tochter und der damit verbundenen Schuldfreistellung hat der Kläger auch ein Entgelt
in Höhe von 115.000 € erzielt. Er hat damit das Grundstück (teil-)entgeltlich an seine Tochter veräußert.


17


2. Dem Kläger ist im Streitjahr auch ein Gewinn aus einem privaten Veräußerungsgeschäft entstanden.18


a) Nach § 23 Abs. 3 Satz 1 EStG ist der Gewinn oder Verlust aus Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1
EStG der Unterschied zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
den Werbungskosten andererseits. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um AfA, erhöhte
Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 bis 7 EStG abgezogen worden sind (§ 23 Abs. 3 Satz 4 EStG). Im Fall des unentgeltlichen Erwerbs übernimmt
der Einzelrechtsnachfolger die (historischen) Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers. Ein Gewinn oder Verlust
entsteht insoweit nicht.


19


b) Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens erfolgt nach der ständigen
Rechtsprechung für einkommensteuerliche Zwecke eine Aufteilung in einen voll entgeltlichen und einen voll
unentgeltlichen Teil nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrswert des übertragenen Wirtschaftsguts
(vgl. u.a. BFH-Urteile vom 17.07.1980 - IV R 15/76, BFHE 131, 329, BStBl II 1981, 11; vom 14.06.2005 - VIII R 37/03,
juris, unter II.2.d; vom 10.11.1998 - VIII R 28/97, BFH/NV 1999, 616, unter II.1.b am Ende und Senatsurteil vom
12.12.2023 - IX R 15/23, Rz 21). Die Anschaffungskosten werden sodann entsprechend der "Entgeltlichkeitsquote"
aufgeteilt.


20


Diese Grundsätze gelten auch für teilentgeltliche Übertragungen in den Fällen des § 23 EStG (vgl. Senatsurteile
vom 29.06.2011 - IX R 63/10, BFHE 234, 182, BStBl II 2011, 873, Rz 16 und vom 12.12.2023 - IX R 15/23, Rz 22;
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ähnlich bereits Senatsurteile vom 22.09.1987 - IX R 15/84, BFHE 151, 143, BStBl II 1988, 250, unter 2. und vom
20.04.2004 - IX R 5/02, BFHE 206, 110, BStBl II 2004, 987).


c) Diese Aufteilung entspricht dem Gesetzeswortlaut. Denn die Regelungen in § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG einerseits und
§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG andererseits gehen ausdrücklich von einer Unterscheidung zwischen voll entgeltlicher und
voll unentgeltlicher Übertragung aus. Nur der voll entgeltliche Teil ist im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG
veräußert, der voll unentgeltliche Teil der Übertragung ist es mangels Veräußerungspreises nicht. Die daraus
folgende Aufteilung in einen voll entgeltlich und einen voll unentgeltlich übertragenen Teil ist keine Besteuerung
eines fiktiven Sachverhalts, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Beschreibung der Rechtsfolgen, die das Gesetz an
den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt knüpft (so in Bezug auf § 17 EStG Senatsurteil vom 12.12.2023 -
IX R 15/23, Rz 22 f.). Daher kann sich der Kläger nicht darauf berufen, er habe mit der Übernahme der
Verbindlichkeiten durch seine Tochter im Ergebnis weniger erhalten als seine historischen Anschaffungskosten.
Denn bezogen auf den entgeltlichen Teil der Übertragung von 54,76 % stehen seinen anteiligen
Anschaffungskosten in Höhe von 78.828 € ein Entgelt in Höhe von 115.000 € gegenüber. Der Kläger hat mithin
bezogen auf den entgeltlichen Teil einen Wertzuwachs erzielt.


22


d) Das Schrifttum schließt sich dieser Auffassung fast ausschließlich an (HHR/Hentschel, § 23 EStG Rz 231, 236;
Kube in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 23 Rz 11; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed. 01.11.2024, EStG § 23 Rz 238;
Brandis/Heuermann/Ratschow, § 23 EStG Rz 156; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 23 Rz 38; Schmidt/Kulosa,
EStG, 43. Aufl., § 6 Rz 793; KKB/Bäuml/Müller, § 23 EStG, 10. Aufl., Rz 233; Grondorf in Bordewin/Brandt, § 23 EStG
Rz 90; Wernsmann in KSM, EStG, § 23 Rz B 67; T. Carlé in Korn, § 23 EStG Rz 65; Leister in Lippross/Seibel,
Basiskommentar Steuerrecht, Stand: 06.2024, § 23 EStG Rz 52 f.; Merker in EStG - eKomm, § 23 EStG Rz 50, Stand:
10.01.2025; Wunderlich in Kappler/Kappler, Die vorweggenommene Erbfolge, 2. Aufl. 2023, Rz 1002; Günther,
Deutsche Steuer-Zeitung ‑‑DStZ‑‑ 2021, 970, 972 f.; Vees, Deutsches Steuerrecht 2013, 681, 682; Heuermann, Der
Betrieb 2013, 1328, 1329; Wiesmann, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2024, 625; Köster, DStZ 2024, 389;
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 05.10.2000, BStBl I 2000, 1383, Rz 30; a.A. Demuth, Der
Ertragsteuerberater 2012, 457, 459; Strahl, Finanz-Rundschau 2013, 322, 325 f.).


23


Die Verlängerung der Spekulationsfrist in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auf zehn Jahre vermag an diesem Ergebnis
nichts zu ändern. Mit der infolge des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24.03.1999 (BGBl I 1999,
402) verlängerten Frist von zehn Jahren wollte der Gesetzgeber an dem Grundsatz, dass Wertsteigerungen an
Wirtschaftsgütern des Privatvermögens grundsätzlich nicht steuerbar sind, nichts ändern. Ebenso hat er nicht zu
erkennen gegeben, an der bisherigen Handhabung teilentgeltlicher Übertragungen Änderungen vornehmen zu
wollen (vgl. BTDrucks 14/23, S. 179 f.).


24


e) Für die teilentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens unter Beteiligung von
Mitunternehmerschaften (§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG) ist zwar umstritten, ob eine Aufteilung des Vorgangs in einen
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil zu erfolgen hat, der Buchwert des übertragenen Wirtschaftsguts
jedoch bis zur Höhe des Entgelts dem entgeltlichen Teil und im Übrigen dem unentgeltlichen Teil zuzuordnen ist
(Überblick vgl. BFH-Beschluss vom 19.03.2014 - X R 28/12, BFHE 245, 164, BStBl II 2014, 629). Die Anwendung
dieser sogenannten modifizierten Trennungstheorie scheidet aber auf im Privatvermögen befindliche
Wirtschaftsgüter aus (vgl. dazu Senatsurteil vom 12.12.2023 - IX R 15/23, Rz 26 ff., mit weiteren Ausführungen zur
Streitfrage).


25


f) Zwar bezog sich die Senatsentscheidung vom 12.12.2023 - IX R 15/23 auf den Fall, dass der Veräußerungspreis
über den historischen Anschaffungskosten lag. Die in der Senatsentscheidung vom 12.12.2023 - IX R 15/23 unter
Rz 31 angeführten Bedenken hinsichtlich einer Anwendung der modifizierten Trennungstheorie gelten jedoch in
gleicher Weise für den hier vorliegenden Sachverhalt, bei dem die Übernahme der Verbindlichkeiten durch die
Tochter als Rechtsnachfolgerin unter den historischen Anschaffungskosten des Klägers als Rechtsvorgänger liegt.
Auch im Bereich des § 23 EStG bestehen keine Anhaltspunkte dafür, im Fall einer gemischten Schenkung (künstlich)
steuerrechtlich relevante Verluste zu erzeugen. Nach der modifizierten Trennungstheorie würde zwar kein Verlust
entstehen, weil dem entgeltlichen Teil nur die (gegebenenfalls um die AfA bereinigten) Anschaffungskosten bis zur
Höhe des Entgelts zugeordnet würden und im Übrigen dem unentgeltlichen Teil. Ein Veräußerungsverlust entstünde
allenfalls in Höhe der zu berücksichtigenden Veräußerungskosten. Allerdings widerspricht dies § 23 Abs. 1 Satz 3
EStG, wonach bei einem unentgeltlichen Erwerb die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers maßgeblich sind.
Ferner blieben Steigerungen des Verkehrswerts vom historischen Anschaffungszeitpunkt bis zum maßgeblichen
Stichtag der Übertragung gänzlich unberücksichtigt.
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Zudem würde sich die Minderung der Anschaffungskosten durch die AfA nach § 23 Abs. 3 Satz 4 EStG
gewinnerhöhend erst bei einer Weiterveräußerung durch den Einzelrechtsnachfolger auswirken. Nutzt dieser die
Immobilie selbst im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG zu eigenen Wohnzwecken, wirkte sich die
Korrektur um die abgezogenen AfA-Beträge im Ergebnis nicht aus.


27


g) Auch die übrigen vom Kläger und vom FG angeführten Gesichtspunkte führen zu keinem abweichenden Ergebnis.28


aa) Soweit das FG auf die Doppelbesteuerung mit Einkommensteuer und Erbschaftsteuer hinweist, fehlt es an
Feststellungen, ob und in welcher Höhe die streitige Immobilienübertragung überhaupt zu einer Belastung mit
Schenkungsteuer geführt hat. Selbst wenn dies aufgrund von späteren Übertragungen innerhalb der Frist des § 14
ErbStG noch der Fall sein sollte, fehlte es im Streitfall an einer solchen Doppelbesteuerung. Im Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuerrecht gilt die Übernahme von Verbindlichkeiten als entgeltlicher Vorgang, und die übernommene
Verbindlichkeit wird vom steuerpflichtigen Erwerb abgezogen (vgl. R E 7.4 Abs. 1 Satz 2 der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2020). Soweit die Übertragung entgeltlich erfolgt, unterliegt der Vermögensanfall nach § 1 Nr. 2, § 7
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG mangels Bereicherung daher nicht der Besteuerung. In die schenkungsteuerliche
Bemessungsgrundlage geht im Ergebnis nur der unentgeltliche Teil des Rechtsgeschäfts ein. Mit Einkommensteuer
aufgrund der Einordnung als privates Veräußerungsgeschäft wird hingegen nur der entgeltliche Teil des
Rechtsgeschäfts besteuert.


29


bb) Die vom FG angeführte teleologische Reduktion der Vorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (vgl. zur
teleologischen Reduktion u.a. BFH-Urteile vom 09.03.2023 - IV R 11/20, BFHE 279, 531, BStBl II 2023, 830, Rz 29
und vom 08.05.2024 - VIII R 28/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, Rz 55) kann schon deshalb nicht zur
Anwendung kommen, weil es an Anhaltspunkten fehlt, dass eine verdeckte oder planwidrige Regelungslücke des
Gesetzgebers vorliegt. Anhaltspunkte dafür, dass § 23 EStG nur für vollentgeltliche Rechtsgeschäfte gelten soll,
finden sich nicht. Vielmehr sind sowohl der entgeltliche Erwerb (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3 EStG) als
auch der unentgeltliche Erwerb (§ 23 Abs. 1 Satz 3 EStG) im Gesetz ausdrücklich geregelt.


30


cc) Eine verfassungskonforme Auslegung dieser Vorschriften aufgrund einer möglichen Verletzung von Art. 3 Abs. 1
oder Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes kommt nicht in Betracht. Unbeschadet der Frage, ob der Streitfall überhaupt
Anhaltspunkte für eine doppelte Belastung mit Schenkungsteuer und Einkommensteuer hergibt, ist zu
berücksichtigen, dass der Gesetzgeber eine gleichzeitige Belastung mit diesen beiden Steuerarten einschließlich
der damit verbundenen Härten grundsätzlich in Kauf genommen hat (vgl. BFH-Urteil vom 25.06.2021 - II R 31/19,
BFHE 275, 240, BStBl II 2022, 497, Rz 31, m.w.N.). Auch seitens des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist eine
kumulative Belastung mit Erbschaftsteuer und Einkommensteuer nicht beanstandet worden (vgl. BVerfG-Beschluss
vom 07.04.2015 - 1 BvR 1432/10, Rz 11 ff.).


31


dd) Schließlich spielt keine Rolle, dass der Kläger und seine Tochter von einer insgesamt unentgeltlichen
Übertragung ausgegangen sind. Für die Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist auf die objektiv
verwirklichten Besteuerungsmerkmale abzustellen. Subjektive Erwägungen wie zum Beispiel eine Spekulations-
oder Überschusserzielungsabsicht sind unerheblich (vgl. u.a. HHR/Hentschel, § 23 EStG Rz 81 f.; Kube in
Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 23 Rz 1; BeckOK EStG/Trossen, 20. Ed. 01.11.2024, EStG § 23 Rz 108, 121;
Brandis/Heuermann/Ratschow § 23 EStG Rz 17; Schmidt/Levedag, EStG, 43. Aufl., § 23 Rz 2).


32


h) Das FG ist bei der Ermittlung der Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft von anderen
Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil kann deshalb keinen Bestand haben und ist aufzuheben. Vielmehr ist
unter Anwendung der dargestellten Grundsätze der Veräußerungsgewinn nach § 23 Abs. 3 EStG zu ermitteln, indem
dem anteiligen Veräußerungspreis die anteiligen Anschaffungskosten, bereinigt um die anteiligen AfA nach § 23
Abs. 3 Satz 4 EStG, gegenüberzustellen sind. Der Abzug der Veräußerungskosten erfolgt ebenfalls lediglich in Höhe
der Entgeltlichkeitsquote. Daraus ergibt sich zutreffend der vom FA angesetzte steuerbare Veräußerungsgewinn in
Höhe von 40.655 €.


33


3. Die Sache ist spruchreif. Der an die Stelle der angefochtenen Einkommensteuerbescheide 2019 vom 03.03.2021
und 06.05.2021 getretene Einkommensteuerbescheid vom 09.11.2021 erfasst die Einkünfte aus dem privaten
Veräußerungsgeschäft des Klägers. Die Klage ist abzuweisen.


34


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.35
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Finanzgericht Köln, 4 V 444/25


08.04.2025


Finanzgericht Köln


4. Senat


Beschluss


4 V 444/25


ECLI:DE:FGK:2025:0408.4V444.25.00


Datum:


Gericht:


Spruchkörper:


Entscheidungsart:


Aktenzeichen:


ECLI:


 
rechtskräftigRechtskraft:


 
Tenor:


Der Bescheid über Aussetzungszinsen zur Einkommensteuer 2017
bis 2019 sowie zum Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer
2017 bis 2019 vom 07.01.2025 wird bis einen Monat nach
Entscheidung über den anhängigen Einspruch i.H.v. ... € von der
Vollziehung ausgesetzt.


Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner.


              Die Beschwerde wird zugelassen.


 


Gründe:
I.


Die Beteiligten streiten über die Aussetzung der Vollziehung (AdV) von Aussetzungszinsen.


Die Antragsteller hatten sich mit Einsprüchen gegen aufgrund einer Betriebsprüfung
ergangene Änderungsbescheide zur Einkommensteuer 2017 bis 2019 (Bescheide vom
03.01.2023) gewandt. Zudem hatten sie beim Antragsgegner AdV beantragt, die dieser
zunächst mit Verfügungen vom 01.02.2023 abgelehnt hatte. Nachdem die Antragsteller
hinsichtlich der Einkommensteuer 2017 bis 2019 einen gerichtlichen Antrag auf AdV gestellt
hatten, welcher beim beschließenden Gericht unter dem Az. 4 V …/23 geführt wurde,
verständigten sich die Beteiligten schlussendlich auf eine AdV der Einkommensteuer 2017
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bis 2019 und des zugehörigen Solidaritätszuschlags (gegen Sicherheitsleistung).


Hinsichtlich der Einkommensteuer 2017 bis 2019 wurde eine tatsächliche Verständigung
erzielt, auf deren Grundlage am 14.10.2024 Änderungsbescheide durch den Antragsgegner
erlassen wurden. Die danach zu zahlenden Steuerbeträge wurden Mitte November 2024
beglichen.


Mit Bescheid vom 07.01.2025 setzte der Antragsgegner für den Zeitraum 06.02.2023 bis
Mitte November 2024 (= 21 Monate) Aussetzungszinsen zur Einkommensteuer und dem
zugehörigen Solidaritätszuschlag 2017 bis 2019 in einer Gesamthöhe von ... € fest, wobei er
einen Zinssatz in Höhe von 0,5 % für jeden Monat zu Grunde legte.


Die Antragsteller legten hiergegen form- und fristgerecht Einspruch ein und wandten sich
gegen die Höhe der Aussetzungszinsen. Zudem wurde das Ruhen des Verfahrens gemäß §
363 Abs. 2 Satz 1 AO bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den
Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs -BFH- vom 08.05.2024 Vlll R 9/23 angeregt.
Gleichzeitig beantragten sie eine AdV der Aussetzungszinsen i.H.v. ... €. Mit Verweis auf den
o.a. Vorlagebeschluss berechneten die Antragsteller für Aussetzungszwecke
Aussetzungszinsen mit einem Zinssatz in Höhe von 0,15 % pro Monat. Der so von ihnen
errechnete Betrag i.H.v. ... € wurde durch die Antragsteller gezahlt.


Der Antragsgegner erwiderte mit Schreiben vom 24.02.2025, dass sich die Vorlage des BFH
an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nur auf den Zeitraum 01.01.2019 bis 15.04.2021
erstrecke, der Verzinsungszeitraum im vorliegenden Fall aber erst am 06.02.2023 begonnen
habe. Zudem sei spätestens nach dem 31.12.2022 aufgrund des ansteigenden Zinsniveaus
nicht mehr von einer Niedrigzinsphase auszugehen (Verweis auf BFH, Vorlagebeschluss vom
08.05.2024 VIII R 9/23, Rn. 108, juris). Der Antrag, das Einspruchsverfahren ruhen zu lassen,
wurde abgelehnt, ebenso der Antrag auf AdV.


Mit dem vorliegenden Antrag begehren die Antragsteller weiterhin eine AdV der
Aussetzungszinsen i.H.v. ... €.


Die Antragsteller sind der Ansicht, dass der Antragsgegner verkenne, dass der BFH in
seinem Vorlagebeschluss nicht alleine auf die Niedrigzinsphase abgestellt, sondern auch und
insbesondere auf die Zinssatzspreizung zwischen den Aussetzungs- und den
Nachzahlungszinsen hingewiesen habe. Letztere gälten nach § 233a AO uneingeschränkt ab
dem 01.01.2019 und damit auch für den streitgegenständlichen Zeitraum. Es sei daher zu
erwarten, dass das BVerfG im Hinblick auf die ansonsten gegebene Ungleichbehandlung,
den Zinssatz für Aussetzungszinsen entsprechend dem Zeitraum in § 233a AO für
verfassungswidrig erkläre. Darüber hinaus habe der BFH in seinem Beschluss vom
24.10.2024 Vl B 35/24 (AdV) die AdV vom 01.01.2019 bis zum Ende des in dem Verfahren
streitigen Zinszeitraums (dort 27.03.2023) gewährt (Hinweis auf Rn. 24 des veröffentlichten
Beschlusses). Damit sei AdV über den 31.12.2022 hinaus gewährt worden und somit für
einen Zeitraum, der sich mit demjenigen aus dem hiesigen Verfahren überschneide.


In der Entscheidung des BFH sei zudem Bezug genommen worden auf den Beschluss des
BFH, mit dem der BFH dem BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt habe, ob § 237
i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO hinsichtlich der Zinshöhe mit dem Grundgesetz vereinbar sei
(BFH-Beschluss vom 08.05.2024, Vlll R 9/23). Es sei betont worden, dass die vom BFH
angeführten Argumente im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe
(Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO in Höhe
von nur noch 0,15 % pro Monat) zeitlich über die Zinsfestsetzung bis zum 15.04.2021
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hinausziele und zwar auch unabhängig von der Frage, zu welchem Zeitpunkt genau die
Niedrigzinsphase geendet habe (Verweis auf Rn. 24 des Beschlusses).


Zwischenzeitlich hätten diverse Finanzgerichte – u.a. das FG München, Beschluss vom
24.06.2024 7 V 11/24 – ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der
Aussetzungszinsen geäußert. Auch der 10. Senat des Finanzgerichts Köln habe in einem
Parallelverfahren die Vollziehung des Bescheids über die Aussetzungszinsen ohne
Sicherheitsleistung insoweit ausgesetzt, als Zinsen über den Zinssatz von 0,15 % pro Monat
hinaus festgesetzt wurden (Verweis auf rechtskräftigen Beschluss vom 10.03.2025, 10 V
…/25, nicht veröffentlicht).


Die Antragsteller beantragen,


die Vollziehung des Bescheids über die Festsetzung von Aussetzungszinsen vom 07.01.2025
in Höhe von ... € auszusetzen.


Der Antragsgegner beantragt,


den Antrag abzulehnen.


Der Antragsgegner verweist auf seine vorgerichtlichen Ausführungen. Nach der
Verwaltungsauffassung sei davon auszugehen, dass auch unter Berücksichtigung der
Grundsätze des BFH-Beschlusses vom 24.10.2024 VI B 35/24 für nach dem 31.12.2022
beginnende Zinszeiträume keine AdV zu gewähren sei, weil keine Niedrigzinsphase mehr
bestanden habe.


Das Gericht hat unter Hinweis darauf, dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung für
die Gewährung einer Aussetzung der Vollziehung die ernstlichen Zweifel nicht überwiegen
müssen, beim Antragsgegner angefragt, ob vor diesem Hintergrund AdV durch das FA
gewährt werde. Dieser hat mitgeteilt, dass weiterhin nach der Verwaltungsauffassung keine
AdV für Zinszeiträume nach dem 31.12.2022 zu gewähren sei.


II.


Der Antrag ist begründet.


Nach § 69 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) kann das
Finanzgericht die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts aussetzen, wenn
ernstliche Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit bestehen oder seine Vollziehung für den
Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte
zur Folge hätte. Ernstliche Zweifel im Sinne von § 69 Abs. 2 Satz 2 FGO liegen bereits dann
vor, wenn bei summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben für seine
Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die
Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in
der Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken (ständige Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs – BFH – seit dem Beschluss vom 10.02.1967 III B 9/66, BFHE 87, 447,
BStBl III 1967, 182). Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel
hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrundeliegenden Norm sein. Zur
Gewährung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) ist es nicht erforderlich, dass die für die
Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen.
Für die Bejahung ernstlicher Zweifel reicht es vielmehr aus, wenn die streitige Rechtsfrage
höchstrichterlich noch nicht entschieden wurde und (z.B. im Schrifttum, in der
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Rechtsprechung der Finanzgerichte und von der Finanzverwaltung) unterschiedliche
Auffassungen vertreten werden (BFH-Beschluss vom 16.05.2019 XI B 13/19, BFHE 264, 521,
BStBl II 2021, 950, Rn. 15 mit Verweis auf BFH-Beschlüsse vom 29.07.2009 XI B 24/09,
BFHE 226, 449, BFH/NV 2009, 1567, Rz 22; vom 26.04.2010 V B 3/10, BFH/NV 2010, 1664,
Rz 20).


Bei Zugrundelegung dieser vom beschließenden Senat in ständiger Rechtsprechung zur
Anwendung gebrachten Grundsätze bestehen im Streitfall bei summarischer Prüfung für
Aussetzungszwecke hinreichende Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bescheide über
Aussetzungszinsen, soweit diese ... € (0,15 % pro Monat für 21 Monate = 3,15 %)
überschreiten. Diese erstrecken sich auf den der Berechnung der festgesetzten
Aussetzungszinsen (§ 237 der Abgabenordnung – AO) im streitgegenständlichen Bescheid
vom 07.01.2025 zugrunde gelegten Zinssatz von 0,5 % je Verzinsungsmonat (§ 238 Abs. 1
Satz 1 AO).


1. Gemäß § 233a Satz 1 i.V.m. § 237 Abs. 1 Satz 1 AO ist ein geschuldeter Betrag,
hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts ausgesetzt wurde,
u.a. dann zu verzinsen, soweit ein Einspruch gegen einen Steuerbescheid endgültig keinen
Erfolg gehabt hat. Aussetzungszinsen werden erhoben ab dem Tag, an dem die Wirkung der
AdV beginnt (§ 237 Abs. 2 Satz 2 AO) bis zum Tag, an dem die AdV endet (§ 237 Abs. 2
Satz 1 AO). Die Zinsen betragen gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 AO für jeden Monat 0,5 %.
Abweichend hiervon betragen die Zinsen in den Fällen des § 233a AO ab dem 01.01.2019
0,15 % mtl., bzw. 1,8 % jährlich (§ 238 Abs. 1a AO eingefügt durch das Zweite Gesetz zur
Änderung der AO und des Einführungsgesetzes zur AO vom 12.07.2022, BGBl I 2022, 1142;
zu Anwendbarkeit vgl. Art. 97 § 15 Abs. 14 AO-Einführungsgesetz – EGAO).


2. Vorliegend ist im Zusammenhang mit der AdV der Einkommensteuer 2017 bis 2019 und
des zugehörigen Solidaritätszuschlags der Tatbestand des § 237 Abs. 1 Satz 1 AO unstreitig
erfüllt. Hiergegen werden von den Antragstellern auch keine Einwendungen geltend gemacht.
Bei summarischer Prüfung ist auch die Berechnung des festzusetzenden Zinsbetrags im
angefochtenen Zinsbescheid zutreffend durch den Antragsgegner erfolgt. Nach der geltenden
Rechtslage wurde der Berechnung der Zinsen nach § 237 AO der in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
bestimmte Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt, wie dies vom Wortlaut der
Vorschrift vorgesehen ist.


Gegen den Ansatz eines Zinssatzes von 0,5 % pro Monat bestehen jedoch bei summarischer
Prüfung unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen und finanzgerichtlichen
Rechtsprechung sowie des Vorbringens der Beteiligten hinreichende ernstliche Zweifel.


a. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 (1 BvR
2237/14, BVerfGE 158, 282) ist § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO nicht mehr mit Art. 3
Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) vereinbar, soweit der Zinsberechnung für
Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt
wurde. Nachdem das BVerfG dennoch die Fortgeltung des bisherigen Rechts bis
einschließlich in das Jahr 2018 fallender Verzinsungszeiträume angeordnet hatte, traf der
Gesetzgeber für den Verzinsungstatbestand des § 233a AO in § 238 Abs. 1a AO ab
01.01.2019 eine Neuregelung. Zinsen betragen abweichend von § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ab
diesem Zeitpunkt für eine Verzinsung nach § 233a AO 0,15 % für jeden Monat, das heißt 1,8
% für jedes Jahr.


Der VIII. Senat des BFH hat dem BVerfG mit Beschluss vom 08.05.2024 VIII R 9/23 die
Frage in der Folge zur Entscheidung vorgelegt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO seit
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dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar ist, als
der Zinsberechnung für die Zinsen bei AdV ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde
gelegt wird. Dabei hat der VIII. Senat des BFH ausgeführt, dass seit dem 01.01.2019
Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie die Steuer nach AdV des Verwaltungsakts
nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten müssen, weil
ihre Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (§ 233a Abs. 3 AO) geführt hat und sie
die materiell-rechtlich von Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst später zahlen müssen,
ungleich behandelt würden. Die Zinsen bei AdV betrügen 0,5 % pro Monat.
Nachzahlungszinsen würden dagegen seit dem 01.01.2019 mit einem Zinssatz von lediglich
0,15 % für jeden Monat berechnet. Der BFH hat die Ansicht vertreten, dass diese
Ungleichbehandlung (Zinssatzspreizung) verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sei (BFH,
Vorlagebeschluss vom 08.05.2024 VIII R 9/23, juris Rn. 70). In der Folge hat der VI. Senat
des BFH in einem Beschwerdeverfahren unter Bezugnahme auf den vorgenannten
Vorlagebeschluss AdV im Umfang der Differenz zwischen den Zinssätzen bei AdV-Zinsen
und Nachzahlungszinsen und damit in Höhe von 0,35 % für jeden Monat gewährt (BFH-
Beschluss vom 24.10.2024 VI B 35/24(AdV), BFH/NV 2025, 139 Rn. 24). Der BFH hat in dem
vorgenannten Beschluss ausgeführt, dass die vom VIII. Senat des BFH angeführten
Argumente betreffend die Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe im Hinblick auf die gesetzliche
Spreizung der Zinssätze bei AdV-Zinsen und Nachzahlungszinsen (unabhängig von der
Frage, zu welchem Zeitpunkt genau die Niedrigzinsphase geendet habe) zeitlich über den
dort maßgeblichen Zeitraum der Zinsfestsetzung bis zum 15.04.2021 hinaus gelten. Er hat im
dortigen Verfahren AdV vom 01.01.2019 bis zum Ende des streitigen Zinszeitraums
(27.03.2023) – und damit auch AdV für den Zeitraum Januar bis März 2023 gewährt, der
nach dem vom FA angenommenen Ende der Niedrigzinsphase (01.01.2023) liegt. Nach
seiner Auffassung bestehe bei der seit dem 01.01.2019 geltenden Änderung des § 238 Abs.
2 AO und des damit geltenden Zinssatzes von 0,15 % pro Monat bei Nachzahlungszinsen (§
233a AO) und der fortbestehenden Zinshöhe bei AdV-Zinsen (§ 237 AO) von 0,5 % pro
Monat (§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO) die vom VIII. Senat des BFH festgestellte
verfassungswidrige Ungleichbehandlung im Umfang des Differenzbetrags unabhängig vom
Bestehen einer Niedrigzinsphase fort. Ebenso hat das FG München mit Beschluss vom
24.06.2024 7 V 11/24, juris, für den dort streitigen Zinszeitraum von Januar 2019 bis April
2023 AdV gewährt.


Beide Gerichte haben dabei ausdrücklich nicht nur auf eine bestehende Niedrigzinsphase
abgestellt, sondern führen insbesondere aus, dass das ab 2019 geltende System der
Verzinsung von ausgesetzten Steueransprüchen (§ 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) im
Vergleich zur Verzinsung von Erstattungsansprüchen (§ 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1a AO)
zu Verwerfungen führe, die bei summarischer Prüfung eine verfassungsrechtliche Dimension
im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG beinhalten. Der mangelnde Gleichlauf sowie der Abstand
des Zinssatzes von 1,8 % p.a. zu 6 % p.a. erscheine in verfassungsrechtlich relevanter Weise
fragwürdig (FG München, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 71, juris mit Verweis auf
BVerfG-Beschluss vom 03.09.2009 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, Rn. 23).


b. Demgegenüber ist die Finanzverwaltung nach den Darstellungen des Antragsgegners
angewiesen, mit Hinweis auf die ab 01.01.2023 anzunehmende Niedrigzinsphase Anträge
auf AdV abzulehnen.


3. Im Streitfall bestehen bereits deshalb für Aussetzungszwecke hinreichende Zweifel an der
festgesetzten Höhe der angefochtenen Zinsen im ausgesetzten Umfang, weil der BFH – als
höchstes Finanzgericht – eine von der Ansicht der Finanzverwaltung divergierende
Auffassung vertritt. Dass sich die Zinsentwicklung inzwischen wieder gegenläufig darstellt,
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ließe nach den vorstehenden Ausführungen des BFH und des FG München allein nicht den
Schluss zu, dass im Verzinsungszeitraum ab Januar 2023 der Zinssatz zur Ermittlung von
Aussetzungszinsen wieder gänzlich frei von Zweifeln den verfassungsrechtlichen Vorgaben
entspricht. Vielmehr war nach den vorstehend zitierten finanzgerichtlichen Entscheidungen
der mangelnde Gleichlauf der Verzinsung ab 2019 der Grund dafür, der den Zinssatz für
Aussetzungen nach § 237 AO verfassungsrechtlich „nicht ohne Zweifel“ erscheinen lasse (FG
München, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 71, juris). Denn im Fall der Zahlung und
nachfolgendem Erfolg des Rechtsbehelfs erhielte der Steuerpflichtige seine Erstattung nur
nach Ablauf einer Anlaufzeit von 15 Monaten und mit 1,8 % jährlich verzinst, während er im
Fall einer gewährten Aussetzung der Vollziehung – die die Bejahung ernstlicher Zweifel
voraussetzt – und nachfolgendem Obliegen für die Zeit der Aussetzung einen Zinssatz von 6
% zahlen muss. Schließlich könnte auch zu berücksichtigen sein, dass der Gesetzgeber die –
vom Antragsgegner angeführte – Veränderung des Marktniveaus ab Januar 2023 nicht zum
Anlass genommen hat, den Zinssatz für Nachzahlungszinsen wieder zu erhöhen. Die
Bejahung hinreichender ernstlicher Zweifel für Aussetzungszwecke betrifft nach Ansicht des
erkennenden Senats zumindest Fälle wie den vorliegenden, in denen um Aussetzungszinsen
im Einspruchsverfahren gestritten wird. Denn in dieser Konstellation findet auch kein
Ausgleich z.B. über den Anspruch auf Prozesszinsen während eines Klageverfahrens statt.


4. Bei der Ermittlung der nach Maßgabe der Entscheidung im Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes auszusetzenden Zinsen nach § 237 AO für den Zeitraum Februar 2023 bis
November 2024 legt der Senat – den Antragstellern folgend – den ab 01.01.2019 für Zinsen
nach § 233a AO anwendbaren Zinssatz von 0,15 % je Monat (§ 238 Abs. 1a AO) zugrunde,
da auch bei einer etwaigen Neuregelung der Verzinsung in Aussetzungsfällen nicht davon
ausgegangen werden kann, dass von einer Verzinsung nach § 237 AO vollständig Abstand
genommen werden würde, sondern (wie nach alter Rechtslage ein Gleichlauf bzw.) eine
Angleichung an den Zinssatz nach § 238 Abs. 1a AO naheliegend ist (vgl. ebenso FG
München, Beschluss vom 24.06.2024 7 V 11/24, Rn. 82, juris). Die insoweit von den
Antragstellern angestellte Berechnung ist der Höhe nach nicht zu beanstanden. Auch der
Antragsgegner hat insoweit keine Einwände geltend gemacht.


5. Der begehrten AdV steht auch nicht entgegen, dass bei ernstlichen Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit eines formell ordnungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes AdV
grundsätzlich nur gewährt werden kann, wenn der Antragsteller hieran ein besonderes
berechtigtes (Aussetzungs?)Interesse hat (vgl. z.B. BFH-Beschlüsse vom 10.02.1984
III B 40/83, BFHE 140, 396, BStBl II 1984, 454; vom 01.04.2010 II B 168/09, BFHE 228, 149,
BStBl II 2010, 558; vom 09.03.2012 VII B 171/11, BFHE 236, 206, BStBl II 2012, 418 sowie
vom 15.04.2014 II B 71/13). Denn das Vorliegen eines solchen wird insbesondere bejaht,
wenn – wie vorliegend – der BFH die vom Antragsteller als verfassungswidrig angesehene
Vorschrift bereits dem BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zur Prüfung der
Verfassungsmäßigkeit vorgelegt hat (vgl. ebenso BFH-Beschluss vom 24.10.2024 VI B 35/24
(AdV), BStBl II 2025, 70, Rn. 25 mit Verweis auf BFH-Beschluss vom 01.04.2010 II B 168/09;
BFHE 228, 149, BStBl II 2010, 558, Rz. 10, m.w.N.).


6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.


7. Die Beschwerde wird gemäß § 128 Abs. 3 Satz 2 FGO in Verbindung mit § 115 Abs. 2 Nr.
2 FGO wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.
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Vorlagebeschluss vom 08. Mai 2024, VIII R 9/23
Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für die Erhebung von Zinsen bei AdV


ECLI:DE:BFH:2024:VV.080524.VIIIR9.23.0


BFH VIII. Senat


AO § 237, AO § 238 Abs 1 S 1, GG Art 3 Abs 1, GG Art 19 Abs 4, AO § 238 Abs 1a


vorgehend FG Münster, 08. März 2023, Az: 6 K 2094/22 E


Leitsätze


Es wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der
Zinsberechnung für die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung (AdV) ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat
zugrunde gelegt wird.


Tenor


Das Verfahren wird ausgesetzt.


Es wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der
Zinsberechnung für die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde
gelegt wird.


Tatbestand


A.


Streitig ist die Höhe des Zinssatzes bei Aussetzung der Vollziehung (AdV) gemäß § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der
Abgabenordnung (AO) im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021.


1


Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) wehrte sich mit dem Einspruch und der Klage gegen seine Veranlagung zur
Einkommensteuer 2012. Auf Antrag des Klägers setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die
Vollziehung des Einkommensteuerbescheids für 2012 in Höhe von 22.600 € (Einkommensteuer) und 1.350 €
(Solidaritätszuschlag) ab Fälligkeit aus. Die Klage war erfolglos.


2


Mit Bescheid vom 07.06.2021 setzte das FA Zinsen bei AdV zur Einkommensteuer 2012 und zum
Solidaritätszuschlag 2012 für die Zeit vom 22.09.2014 bis zum 15.04.2021 nach dem Zinssatz von einhalb Prozent
für 78 volle Monate in Höhe von 8.814 € (für Einkommensteuer) und 526 € (für Solidaritätszuschlag) fest. Auf den
Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 entfielen Zinsen von 3.051 € (für Einkommensteuer) und 182,25 €
(für Solidaritätszuschlag).


3


Dagegen legte der Kläger fristgerecht Einspruch ein. Der Einspruch ruhte zunächst wegen verfassungsrechtlicher
Bedenken gegen die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 (BVerfGE 158, 282) zur Unvereinbarkeit des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung nach § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) wies das FA den
Einspruch als unbegründet zurück (Einspruchsentscheidung vom 10.08.2022).


4


Mit der dagegen fristgerecht erhobenen Klage zum Finanzgericht (FG) hat der Kläger geltend gemacht, die AdV-
Zinsen seien der Höhe nach seit dem 01.01.2019 verfassungswidrig und dürften nicht mehr erhoben werden.
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Entscheidungsgründe


B.


Das FG hat die Klage mit Urteil vom 08.03.2023 abgewiesen. Die Entscheidungsgründe sind in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2023, 737 veröffentlicht. Nach Auffassung des FG verstößt die Höhe der AdV-Zinsen von einhalb
Prozent pro Monat im zu beurteilenden Zeitraum nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Es liege bereits keine
Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem vor. Aber selbst wenn eine Ungleichbehandlung vorläge, wäre diese
gerechtfertigt. Da der Steuerpflichtige die AdV beantragen müsse oder eine von Amts wegen gewährte AdV
abwenden könne, sei die Ungleichbehandlung im Verhältnis zur Vollverzinsung nach § 233a AO nicht willkürlich.
Die Höhe der AdV-Zinsen verstoße zudem nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip in Form des Übermaßverbots.


6


Dagegen wendet sich der Kläger mit der Revision. Er rügt die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG. Die AdV-Zinsen seien
der Höhe nach, jedenfalls seit dem 01.01.2019, verfassungswidrig. Zudem sei die Einheit der Rechtsordnung
verletzt. Der Kläger regt hilfsweise an, dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes die
Rechtsfrage zur Entscheidung vorzulegen, ob sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
wucherähnlichen Kreditgeschäft (§ 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ‑‑BGB‑‑) auf das Steuerrecht auswirke, da der
in der Abgabenordnung für Zinsen bei AdV bestimmte Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat außer Verhältnis zur
"Gegenleistung" stehe, was im Zivilrecht zur Unwirksamkeit der Vereinbarung führe.


7


Der Kläger beantragt sinngemäß,
das angefochtene FG-Urteil vom 08.03.2023 aufzuheben und den Zinsbescheid vom 07.06.2021 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 10.08.2022 dahin zu ändern, dass die Zinsen bei AdV zur Einkommensteuer 2012 um
3.051 € niedriger, auf 5.763 €, und die Zinsen bei AdV zum Solidaritätszuschlag 2012 um 181,75 € niedriger, auf
344,25 €, festgesetzt werden.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Das Revisionsverfahren ist gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG auszusetzen und eine Entscheidung des BVerfG
einzuholen. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Zinssatz bei AdV gemäß § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
insoweit der Höhe nach gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, als der Zinsberechnung für die AdV zwischen dem
01.01.2019 und dem 15.04.2021 ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird.


10


I. Zinsen im Steuerschuldverhältnis und Rechtsentwicklung der im Streitfall maßgeblichen Vorschriften11


1. Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis12


Die Verzinsung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis richtet sich nach den §§ 233 ff. AO. Die Ansprüche
aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 Abs. 1 AO) werden gemäß § 233 Abs. 1 Satz 1 AO (nur) verzinst, soweit dies
durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Zinsen sind laufzeitabhängiges Entgelt
für den Gebrauch eines auf Zeit überlassenen oder vorenthaltenen Geldkapitals (Urteile des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 20.05.1987 - II R 44/84, BFHE 150, 4, BStBl II 1988, 229, Rz 13 und vom 30.08.2023 - X R 2/22, BFHE
281, 365, Rz 22). Sie sind grundsätzlich vom Bestehen einer Steuerschuld abhängig (BFH-Urteil vom 20.05.1987 -
II R 44/84, BFHE 150, 4, BStBl II 1988, 229, Rz 13, m.w.N.).


13


Die §§ 233a bis 237 AO regeln die Verzinsungstatbestände (Verzinsung von Steuernachforderungen und
Erstattungen, Stundungszinsen, Verzinsung von hinterzogenen Steuern, Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge und
Zinsen bei AdV). § 238 AO regelt die Höhe und die Berechnung der Zinsen und § 239 AO deren Festsetzung. Zinsen
sind gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4 AO keine Steuern, sondern steuerliche Nebenleistungen. Da Ansprüche auf steuerliche
Nebenleistungen gemäß § 233 Satz 2 AO nicht verzinst werden, werden im Steuerschuldverhältnis keine
Zinseszinsen erhoben.


14


2. Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung15


a) Geltende Rechtslage16


Einspruch und Klage haben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung (FGO)
grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Durch sie wird insbesondere die Erhebung einer Abgabe nicht
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aufgehalten (§ 361 Abs. 1 Satz 1 AO, § 69 Abs. 1 Satz 1 FGO).


Die aufschiebende Wirkung von Einspruch und Klage muss gesondert angeordnet werden. Sie wird durch AdV
gewährt. Die Finanzbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, kann die Vollziehung ganz oder
teilweise aussetzen (§ 361 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 AO). Hat die Finanzbehörde einen Antrag auf AdV ganz oder zum
Teil abgelehnt (§ 69 Abs. 4 Satz 1 FGO), kann auf Antrag das Gericht der Hauptsache die Vollziehung ganz oder
teilweise aussetzen (§ 69 Abs. 3 Satz 1 FGO). Auch ohne eine vorherige Ablehnung durch die Finanzbehörde ist das
Gericht für die Anordnung der AdV zuständig, wenn die Finanzbehörde über den Antrag in angemessener Zeit nicht
entschieden hat oder wenn eine Vollstreckung droht (§ 69 Abs. 4 Satz 2 FGO). Ist der Verwaltungsakt schon
vollzogen, wird die Vollziehung nicht ausgesetzt, sondern (rückwirkend) aufgehoben (§ 361 Abs. 2 Satz 3 AO, § 69
Abs. 2 Satz 7 FGO). Dann hat die Finanzbehörde vorläufig den Zustand vor Beginn der Vollziehung
wiederherzustellen.


18


Der Begriff der Vollziehung ist in der Abgabenordnung nicht näher bestimmt. Die Vollstreckungsbehörde handelt
durch Vollziehungsbeamte (§ 285 AO). Aber auch vom Steuerpflichtigen freiwillig erbrachte Erfüllungshandlungen
bewirken, dass der Verwaltungsakt vollzogen ist (Anwendungserlass zur Abgabenordnung ‑‑AEAO‑‑ zu § 361
Nr. 7.2.). Nach § 218 Abs. 1 AO bilden die dort aufgezählten Bescheide die Grundlage für die Verwirklichung von
Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis (Erhebungsverfahren). Vor diesem Hintergrund beseitigt die AdV
vorübergehend die Vollziehbarkeit eines Bescheids, der Grundlage für die Verwirklichung von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis ist. Die Aufhebung der Vollziehung beseitigt vorübergehend mit Rückwirkung die Grundlage
(den formellen Rechtsgrund) für bereits verwirklichte Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis.


19


Die AdV bewirkt, dass die Finanzbehörde vorläufig nicht mehr vollstrecken darf. Eine begonnene Vollstreckung wird
vorübergehend eingestellt. Auch die Aufrechnung mit einer Forderung, deren Vollziehung ausgesetzt ist, ist
ausgeschlossen (BFH-Urteil vom 31.08.1995 - VII R 58/94, BFHE 178, 306, BStBl II 1996, 55, unter 3.a [Rz 17]). Der
im Bescheid festgesetzte Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis bleibt während der AdV aber fällig (BFH-Urteil
vom 17.09.1987 - VII R 50-51/86, BFHE 151, 304, BStBl II 1988, 366, unter II.3.b [Rz 20]) und erfüllbar. Aus der Sicht
des Steuerpflichtigen bewirkt die AdV wegen des fehlenden Aufschubs der Fälligkeit keinen echten
Zahlungsaufschub. Da er jedoch die Vollstreckung nicht befürchten muss und weil auch keine weiteren
Säumnisfolgen eintreten, kann er die Zahlung für die Dauer der AdV folgenlos zurückhalten. Ihm droht bei
endgültigem Misserfolg des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels für die Dauer der AdV und in Höhe des ausgesetzten
Betrags nur die Belastung mit AdV-Zinsen.


20


Die Aufhebung der Vollziehung bewirkt, dass die Finanzbehörde vorübergehend den Zustand vor Beginn der
Vollziehung des Bescheids wiederherstellen muss. Das bedeutet unter anderem: Vollstreckungsmaßnahmen sind
rückgängig zu machen, freiwillige Zahlungen sind zu erstatten, entstandene Säumniszuschläge entfallen
rückwirkend (BFH-Beschluss vom 10.12.1986 - I B 121/86, BFHE 149, 6, BStBl II 1987, 389, unter II.3. [Rz 15]).


21


Die AdV ist an Voraussetzungen gebunden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen soll die Vollziehung ausgesetzt werden,
wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder die Vollziehung
für die betroffene Person eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge
hätte (§ 361 Abs. 2 Satz 2 AO und § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 FGO). Die Finanzbehörde oder das angerufene FG
als Gericht der Hauptsache müssen die Vollziehung grundsätzlich aussetzen, wenn die Voraussetzungen für die AdV
vorliegen (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 04.12.1967 - GrS 4/67, BFHE 90, 461, BStBl II 1968, 199,
unter 3. [Rz 10]).


22


In der Hauptsache muss der Verwaltungsakt angefochten oder es muss Klage gegen den Verwaltungsakt erhoben
sein. Das Aussetzungsverfahren tritt selbstständig neben das Hauptsacheverfahren. Im Aussetzungsverfahren findet
nur eine summarische Prüfung statt. Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Steuerverwaltungsakts sind nach
ständiger Rechtsprechung des BFH anzunehmen, wenn bei summarischer Prüfung neben den für die
Rechtmäßigkeit sprechenden Gründen gewichtige, gegen sie sprechende Umstände zutage treten, die
Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen bewirken oder
Unklarheiten in der Beurteilung der Tatfragen aufwerfen (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Beschluss vom
11.08.2014 - II B 131/13, BFH/NV 2015, 5, Rz 10, m.w.N.). Es genügt, wenn sowohl für das eine als auch für das
andere Ergebnis gewichtige Gründe sprechen und somit den Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Steuerbescheids
das Merkmal der Ernstlichkeit nicht abgesprochen werden kann (BFH-Beschluss vom 26.05.2010 - V B 80/09,
BFH/NV 2010, 2079, Rz 14). Eine überwiegende Erfolgsaussicht des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels ist nicht
erforderlich (vgl. BFH-Beschluss vom 03.12.2001 - XI B 84/01, BFH/NV 2002, 482, unter II.1. [Rz 11], m.w.N.).
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Eine unbillige und nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte liegt vor, wenn dem
Steuerpflichtigen durch die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts wirtschaftliche Nachteile drohen, die
durch eine etwaige spätere Rückzahlung der eingezogenen Beträge nicht ausgeglichen werden oder nur schwer
gutzumachen sind, oder wenn die Vollziehung zu einer Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des
Steuerpflichtigen führen würde. Auch bei Vorliegen einer unbilligen Härte kommt eine AdV jedoch nur in Betracht,
wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Steuerbescheids nicht ausgeschlossen werden können
(ständige Rechtsprechung, BFH-Beschluss vom 02.04.2009 - II B 157/08, BFH/NV 2009, 1146, unter II.4.a [Rz 16],
m.w.N.).


24


Die Finanzbehörde kann die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts auch von Amts wegen aussetzen
(§ 361 Abs. 2 Satz 1 AO, § 69 Abs. 2 Satz 1 FGO). Von dieser Möglichkeit ist insbesondere Gebrauch zu machen,
wenn der Rechtsbehelf offensichtlich begründet ist, der Abhilfebescheid aber voraussichtlich nicht mehr vor
Fälligkeit der geforderten Steuer ergehen kann (AEAO zu § 361 Tz. 2.1 Satz 3).


25


Gegen eine von der Finanzverwaltung "aufgedrängte" AdV kann der Steuerpflichtige Einspruch einlegen und
gegebenenfalls Klage erheben (vgl. BFH-Urteil vom 09.05.2012 - I R 91/10, BFH/NV 2012, 2004, Rz 19). Noch nicht
höchstrichterlich geklärt ist, ob eine "aufgedrängte" AdV ermessenswidrig sein kann (vgl. Klein/Rätke, AO, 17. Aufl.,
§ 361 Rz 56). Der Steuerpflichtige kann den Zinslauf zudem beenden, indem er die streitige Steuerschuld tilgt (vgl.
BFH-Urteile vom 27.11.1991 - X R 103/89, BFHE 166, 311, BStBl II 1992, 319, unter 3.b. [Rz 21]; vom 25.04.2013 -
V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBl II 2013, 767, Rz 26).


26


Die AdV kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden (§ 361 Abs. 2 Satz 5 AO, § 69 Abs. 2 Satz 3
FGO). Die Anordnung einer Sicherheitsleistung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes dient der Vermeidung
von Steuerausfällen, die entstehen können, wenn der Steuerpflichtige im Hauptsacheverfahren letztlich unterliegt
und zu diesem Zeitpunkt die Durchsetzung der Steuerforderung gefährdet oder erschwert erscheint (vgl. BFH-
Beschluss vom 06.02.2013 - XI B 125/12, BFHE 239, 390, BStBl II 2013, 983, Rz 18, m.w.N.).


27


Soweit der Einspruch oder die Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezählten Verwaltungsakte
endgültig keinen Erfolg gehabt hat, ist der von der Vollziehung ausgesetzte Betrag gemäß § 237 Abs. 1 Satz 1 AO
zu verzinsen. Die Entstehung des Zinsanspruchs knüpft an den Ausgang des eingelegten Rechtsbehelfs an (vgl. BFH-
Urteil vom 25.04.2013 - V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBl II 2013, 767, Rz 23). Auf die Festsetzung von AdV-Zinsen
sind gemäß § 239 Abs. 1 Satz 1 AO die für die Steuern geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, jedoch
beträgt die Festsetzungsfrist zwei Jahre. Die Zinsen sind von der Finanzbehörde durch Bescheid festzusetzen (§ 155
Abs. 1 AO). Bei der Festsetzung wird grundsätzlich nicht (noch einmal) beurteilt, ob die Erhebung von AdV-Zinsen
im konkreten Einzelfall sachgerecht ist. Die Festsetzung und Erhebung von AdV-Zinsen hängt insbesondere nicht
davon ab, ob die bestands- oder rechtskräftige Aussetzungsentscheidung rechtmäßig war. Die Fehlerhaftigkeit der
bestandskräftigen Aussetzungsentscheidung berührt den Zinsanspruch grundsätzlich nicht (BFH-Urteil vom
09.12.1998 - XI R 24/98, BFHE 187, 400, BStBl II 1999, 201, unter II.1.a [Rz 28]). Zu verzinsen ist grundsätzlich der
geschuldete Betrag, hinsichtlich dessen die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts ausgesetzt war (§ 237
Abs. 1 Satz 1 AO).


28


§ 237 Abs. 2 AO regelt den Verzinsungszeitraum. Der Zinslauf beginnt am Tag des Eingangs des außergerichtlichen
Rechtsbehelfs beziehungsweise am Tag der Rechtshängigkeit bei Gericht, also mit Erhebung der Anfechtungsklage
(§ 66 Satz 1 i.V.m. § 64 Abs. 1 FGO). Sollte die Vollziehung erst später ausgesetzt werden, beginnt der Zinslauf an
dem Tag, an dem die Wirkung der AdV beginnt. Der Zinslauf endet an dem Tag, an dem auch die AdV endet. Eine
Karenzzeit gibt es, anders als bei der Vollverzinsung (§ 233a Abs. 2 AO), nicht.


29


b) Rechtsentwicklung30


AdV-Zinsen wurden bundesrechtlich erstmals durch Art. 17 Nr. 11 des Steueränderungsgesetzes 1961 vom
13.07.1961 (BGBl I 1961, 981, 996) eingeführt (§ 251a der Reichsabgabenordnung ‑‑RAO‑‑). Die Vorschrift betraf nur
Rechtsmittel und lautete:


"Soweit ein Rechtsmittel endgültig keinen Erfolg hatte, sind für den Betrag, hinsichtlich
dessen die Vollziehung ausgesetzt wurde, Zinsen nach § 5 des Steuersäumnisgesetzes zu
entrichten."


31


Zum Zweck der Erhebung von Zinsen bei AdV äußerte sich der Gesetzgeber nur einmal bei deren Einführung. Hierzu
führt der Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1961 aus (BTDrucks 3/2573, S. 37):
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"Zu Artikel 12 Ziff. 10


Der in die Reichsabgabenordnung neu einzufügende § 251a ist das Gegenstück zu dem neuen
§ 155 AO (vgl. Artikel 12 Ziff. 6). Wenn von Beginn der Rechtshängigkeit Überzahlungen
verzinst werden, muß das gleiche auch für Nachzahlungen gelten. Durch die Einführung von
Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung dürfte außerdem erreicht werden, daß unnötige
Steuerprozesse vermieden werden. Es kommt heute vor, daß Steuerpflichtige, selbst wenn sie
die Aussichten eines Rechtsstreits für gering erachten, die Finanzgerichte anrufen, da die
Prozeßkosten in vielen Fällen geringer sind als der Zinsvorteil, der ihnen infolge der
Aussetzung der Vollziehung und der damit bedingten späteren Zahlung erwächst."


Der neue § 155 RAO (Prozesszinsen) wurde wie folgt begründet (BTDrucks 3/2573, S. 36 f.):


"Zu Artikel 12 Ziff. 6


Härten sind nach der derzeitigen Rechtslage teilweise in den Fällen eingetreten, in denen der
Steuerpflichtige den angeforderten Betrag gezahlt und eine Herabsetzung der Steuerschuld
erst nach einem sich länger hinziehenden Rechtsmittelverfahren erreicht hat. In diesen Fällen
wird von den Steuerpflichtigen beanstandet, daß für die Zeit, in der der Betrag dem
Steuerpflichtigen von der Finanzverwaltung vorenthalten wurde, keine Zinsen vergütet
werden. Durch die vorliegende Bestimmung soll diesen Härten durch Einführung einer Art
von Prozeßzinsen abgeholfen werden. […]"


33


Mit Einführung der seit dem 01.01.1966 geltenden Finanzgerichtsordnung vom 06.10.1965 (BGBl I 1965, 1477)
wurde die Regelung zunächst in § 112 FGO und durch Art. 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung des
Steuerberatungsgesetzes vom 24.06.1975 (BGBl I 1975, 1509, 1533) in § 4c des Steuersäumnisgesetzes (StSäumG)
überführt.


34


Seit dem Inkrafttreten der Abgabenordnung 1977 (BGBl I 1976, 613) am 01.01.1977 sind die Zinsen bei AdV in
§ 237 AO geregelt. Die Vorschrift erstreckt sich seitdem auch auf den Zeitraum für außergerichtliche Rechtsbehelfe.
Seit der Neufassung des § 237 Abs. 1 AO durch Art. 1 Nr. 41 des Steuerbereinigungsgesetzes 1986 vom 19.12.1985
(BGBl I 1985, 2436, 2440 f.) fallen Zinsen bei AdV auch an, wenn wegen eines Rechtsstreits über einen
Grundlagenbescheid ein Folgebescheid von der Vollziehung ausgesetzt wird (§ 361 Abs. 3 Satz 1 AO, § 69 Abs. 2
Satz 4 FGO). Durch Art. 15 Nr. 6 des Steuerreformgesetzes 1990 vom 25.07.1988 (BGBl I 1988, 1093, 1127) ist § 237
Abs. 2 Satz 2 AO geändert worden. Der Zinslauf beginnt seitdem erst mit dem Tag, an dem die Wirkung der AdV
beginnt. § 237 Abs. 5 AO wurde durch Art. 26 Nr. 31 des Mißbrauchsbekämpfungs- und Steuerbereinigungsgesetzes
vom 21.12.1993 (BGBl I 1993, 2310, 2347) eingefügt. Weitere Änderungen des § 237 AO durch Art. 26 Nr. 7 des
Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.10.1995 (BGBl I 1995, 1250, 1406) und die Neufassung der Abgabenordnung
vom 01.10.2022 (BGBl I 2002, 3866) waren redaktioneller Art.


35


§ 237 AO ist zuletzt durch Art. 12 des Wachstumschancengesetzes vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108, S. 18)
angepasst worden. Mit Wirkung zum 01.01.2024 ist in einem neuen Abs. 6 geregelt, dass die Abs. 1 bis 5
entsprechend für festgesetzte Haftungsansprüche gelten, soweit sich die Haftung auf Steuern und
zurückzuzahlende Steuervergütungen erstreckt.


36


3. Höhe des Zinssatzes37


§ 238 AO regelt die Höhe des Zinssatzes sowie die Berechnung der Zinsen für alle Verzinsungstatbestände der
Abgabenordnung. Zinsen fallen grundsätzlich nur für volle Monate nach Beginn des Zinslaufs an. Angefangene
Monate bleiben außer Ansatz (§ 238 Abs. 1 Satz 2 AO). Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende
Betrag jeder Steuerart auf den nächsten durch 50 € teilbaren Betrag abgerundet (§ 238 Abs. 2 AO). Der Zinssatz
beträgt grundsätzlich einhalb Prozent pro Monat (§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO).


38


Der Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat galt seit der bundesrechtlichen Einführung von Zinsen im
Steuerschuldverhältnis durch das Steueränderungsgesetz 1961 vom 13.07.1961 (BGBl I 1961, 981) zunächst
einheitlich und unverändert für alle Verzinsungstatbestände der Abgabenordnung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 StSäumG;
unverändert übernommen in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO i.d.F. der AO 1977 vom 01.01.1977).


39


Mit Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 (BVerfGE 158, 282, Vollverzinsung) hat das BVerfG § 233a i.V.m.
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO insoweit für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt, als der Zinsberechnung für
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Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird. Durch
die Höhe des Zinssatzes werden zinszahlungspflichtige und nicht zinszahlungspflichtige Steuerschuldner ungleich
behandelt (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 104 f.). Die
Ungleichbehandlung muss sich am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz messen lassen (BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 109 ff.). Wegen der nachhaltigen Absenkung des allgemeinen
Zinsniveaus in der Folge der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 bildet der Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat seit
dem 01.01.2014 den Erhebungszweck der Abschöpfung des Liquiditätsvorteils nicht mehr angemessen ab und
erweist sich auch unter Berücksichtigung der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers als "evident nicht mehr
realitätsgerecht" (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 155 f.). Der Zinssatz von
monatlich einhalb Prozent ist seitdem im verfassungsrechtlichen Sinne in dieser Höhe nicht mehr erforderlich
(BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 140 ff.).


Für bis in das Jahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume bildet der Zinssatz von monatlich einhalb Prozent den durch
die Vollverzinsung auszugleichenden Vorteil hingegen noch hinreichend ab (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -
1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 197). Der BFH hatte im Ergebnis entsprechend in der Vergangenheit die für
eine Vorlage an das BVerfG gemäß Art. 100 Abs. 1 GG erforderliche Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit des
Zinssatzes bei AdV-Zinsen für Verzinsungszeiträume vom 11.11.2004 bis zum 21.03.2011 (BFH-Urteil vom
01.07.2014 - IX R 31/13, BFHE 246, 193, BStBl II 2014, 925) beziehungsweise bis Dezember 2011 (BFH-Urteil vom
14.04.2015 - IX R 5/14, BFHE 250, 483, BStBl II 2015, 986) nicht gewinnen können.


41


Das BVerfG hat die Unvereinbarkeitserklärung ausdrücklich nicht auf andere Verzinsungstatbestände der
Abgabenordnung ausgedehnt. Die Verfassungsmäßigkeit der Teilverzinsungstatbestände bedürfe einer
eigenständigen verfassungsrechtlichen Wertung (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158,
282, Rz 242 f.).


42


Das BVerfG hat auch entschieden, dass das bisherige Recht für Zinsen gemäß § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiterhin anwendbar ist. Es hat den
Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen, die sich rückwirkend
auf alle Verzinsungszeiträume nach dem Jahr 2018 erstreckt und insoweit auch alle noch nicht bestandskräftigen
Hoheitsakte erfasst.


43


Mit Art. 1 Nr. 5 des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur
Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBl I 2022, 1142, 1142) ist der Gesetzgeber dem Auftrag des BVerfG
nachgekommen und hat den Zinssatz bei der Vollverzinsung neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2019 beträgt der
Zinssatz gemäß § 238 Abs. 1a AO für die Vollverzinsung nach § 233a AO nun 0,15 Prozent für jeden Monat, das
heißt 1,8 Prozent für jedes Jahr. Die Zinshöhe hat der Gesetzgeber unter Verwendung einer Mischkalkulation von
Habenzinsen und einem Mittelwert der Zinsen für besicherte und unbesicherte Konsumentenkredite festgelegt (vgl.
BRDrucks 157/22, S. 5 und 19).


44


Den Zinssatz für die Zinsen bei AdV und die anderen Teilverzinsungstatbestände hat der Gesetzgeber nicht
angepasst. Im Referentenentwurf zum Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14.02.2022 (S. 8) wird unter anderem ausgeführt, es sei noch
eingehender zu prüfen, ob der Zinssatz auch für andere Verzinsungstatbestände neu geregelt werden solle:


"Die Frage, ob und inwieweit diese Regelungen angesichts der Entscheidung des BVerfG
ebenfalls anzupassen sind, bedarf noch eingehender Prüfung."


45


In der Begründung des Regierungsentwurfs zum Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung findet sich diese Aussage nicht mehr. Stattdessen wird dort ausgeführt
(BRDrucks 157/22, S. 6):


"Die Frage, ob auch für andere Zinsen nach der AO oder den Einzelsteuergesetzen als
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO sowie für Säumniszuschläge nach
§ 240 AO eine Neuregelung des Zinssatzes erfolgen soll, soll nicht in diesem Gesetz
beantwortet werden. Hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass das BVerfG eine Erstreckung
seiner zu §§ 233a und 238 AO ergangenen Entscheidung auf Stundungs-, Aussetzungs- und
Hinterziehungszinsen bewusst unterlassen hat, weil 'die Verwirklichung des Zinstatbestands
und damit die Entstehung von Zinsen grundsätzlich auf einen Antrag der Steuerpflichtigen
zurückzuführen ist oder - wie insbesondere im Fall der Hinterziehungszinsen - jedenfalls von
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ihnen bewusst in Kauf genommen wird. Steuerpflichtige haben daher - anders als bei der
Vollverzinsung - grundsätzlich die Wahl, ob sie den Zinstatbestand verwirklichen und den in
§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO geregelten Zinssatz hinnehmen oder ob sie die Steuerschuld tilgen
und sich im Bedarfsfall die erforderlichen Geldmittel zur Begleichung der Steuerschuld
anderweitig zu zinsgünstigeren Konditionen beschaffen' (vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Juli
2021, 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17, Rn. 243). Zudem haben die Steuerpflichtigen die
Möglichkeit, im Wege des Rechtsbehelfs gegen eine ihnen gegen ihren Willen aufgedrängte
Aussetzung der Vollziehung oder Stundung vorzugehen und so die nachteiligen Zinsfolgen zu
vermeiden. Eine Differenzierung des für Hinterziehungszinsen und andere Zinsen nach der AO
geltenden Zinssatzes wäre schwerlich zu rechtfertigen, da Hinterziehungszinsen keinen
Strafcharakter haben. Eine Senkung des Zinssatzes für alle Zinsen könnte aber bei
Hinterziehungszinsen in der Öffentlichkeit den - unzutreffenden - Eindruck erwecken, dass
Steuerhinterziehung weniger als bisher verfolgt und geahndet werden soll."


Ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, der unter anderem zum Ziel hatte,
den niedrigeren Zinssatz für die Vollverzinsung auch auf die Stundungs- und Prozesszinsen und die Zinsen bei AdV
anzuwenden (BTDrucks 20/2394), erhielt nicht die erforderliche Mehrheit.


47


Seit dem 01.01.2019 gelten somit unterschiedliche Zinssätze für die Vollverzinsung und die anderen
Zinstatbestände, einschließlich der Zinsen bei AdV.


48


II. Entscheidungserheblichkeit und einfachgesetzliche Beurteilung49


Die Frage, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO im Zeitraum zwischen dem 01.01.2019 und dem 15.04.2021
insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der Zinsberechnung für die Zinsen bei AdV ein Zinssatz von einhalb
Prozent pro Monat zugrunde gelegt wird, ist entscheidungserheblich. Die zulässige Revision ist unbegründet, wenn
der gesetzliche Zinssatz für die AdV-Zinsen verfassungsgemäß ist (B.II.1.). Sie ist dagegen begründet, wenn der
Zinssatz verfassungswidrig ist (B.II.2.). Eine verfassungskonforme Auslegung von § 238 Abs. 1 Satz 1 AO oder eine
analoge Anwendung von § 238 Abs. 1a AO kommen nicht in Betracht (B.II.3.). Der Entscheidungserheblichkeit steht
nicht entgegen, dass das FA auf die Erhebung von AdV-Zinsen verzichten kann (B.II.4.).


50


1. Ist der gesetzliche Zinssatz bei AdV verfassungsgemäß, ist die Revision des Klägers unbegründet. In diesem Fall
hat das FG die Klage rechtsfehlerfrei abgewiesen. Der angefochtene Zinsbescheid ist rechtmäßig, denn das FA hat
die Zinsen bei AdV nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zutreffend ermittelt. Darüber besteht auch kein
Streit. Der Zinstatbestand ist dem Grunde nach erfüllt. Die Klage des Klägers gegen seine Veranlagung zur
Einkommensteuer 2012 hatte endgültig keinen Erfolg. Im zu beurteilenden Zeitraum war die Vollziehung des
angefochtenen Einkommensteuerbescheids für 2012 in Höhe von 22.600 € (wegen Einkommensteuer) und 1.350 €
(wegen Solidaritätszuschlags) von der Vollziehung ausgesetzt. Weitere Tatbestandsmerkmale müssen für die
Erhebung von Zinsen bei AdV nicht erfüllt sein. Insbesondere hängt die Festsetzung und Erhebung von AdV-Zinsen
nicht davon ab, ob die Aussetzungsentscheidung rechtmäßig war. Die Zinsen bei AdV wegen Einkommensteuer
betragen danach im Streitfall für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.04.2021  3.051 € (27 volle Monate x
einhalb Prozent x 22.600 €). Die Zinsen bei AdV wegen Solidaritätszuschlags betragen im Streitfall 182,25 €
(27 volle Monate x einhalb Prozent x 1.350 €).


51


2. Ist der gesetzliche Zinssatz bei AdV im zu beurteilenden Zeitraum dagegen mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und
erklärt das BVerfG die einschlägigen Normen deshalb für nichtig (§ 78 Satz 1 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ‑‑BVerfGG‑‑), ist die Revision des Klägers begründet. Dann hat das FG die Klage
rechtsfehlerhaft abgewiesen mit der Folge, dass das FG-Urteil keinen Bestand haben kann. Die Anfechtungsklage ist
begründet; der angefochtene Zinsbescheid muss wie beantragt geändert werden (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO).


52


Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass das BVerfG bei Unvereinbarkeit einer entscheidungserheblichen Norm
mit dem Grundgesetz gemäß § 35 BVerfGG auch anordnen kann, dass die Vorschrift vorübergehend weiter
angewendet werden darf. Zwar ist der Rechtsstreit dann gegebenenfalls anders zu entscheiden. Für die
Entscheidungserheblichkeit genügt es jedoch, dass die Unvereinbarkeitserklärung dem Kläger auch die Möglichkeit
offenhält, eine für ihn günstigere Regelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (ständige Rechtsprechung, vgl.
BVerfG-Beschlüsse vom 25.09.1992 - 2 BvL 5/91, BVerfGE 87, 153, Rz 96; vom 17.04.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE
121, 108, Rz 31, m.w.N.).


53


3. Eine verfassungskonforme Auslegung von § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO ist nicht möglich. Kann eine Norm54
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unterschiedlich gedeutet werden, ist sie so auszulegen, dass sie mit dem Grundgesetz in Einklang steht. Dabei
dürfen die Grenzen der anerkannten Auslegungsmethoden nicht überschritten werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom
22.03.2018 - 2 BvR 780/16, BVerfGE 148, 69, Rz 150, m.w.N.).


Nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO betragen die Zinsen für jeden (vollen) Monat einhalb Prozent. Nur in den Fällen des
§ 233a AO (Vollverzinsung) beträgt der Zinssatz 0,15 Prozent pro Monat (§ 238 Abs. 1a AO). Der Wortlaut der Norm
ist eindeutig, er lässt unterschiedliche Deutungen nicht zu. Die Höhe des Zinssatzes für die Erhebung von Zinsen bei
AdV ist nicht auslegungsfähig. § 238 Abs. 1a AO kann auch nicht analog auf AdV-Zinsen angewandt werden. Es fehlt
insofern an einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes, da der Zinssatz bei AdV-Zinsen in § 238 Abs. 1 Satz 1
AO klar geregelt ist und der Gesetzgeber eine Anpassung der Zinsen bei AdV abgelehnt hat.


55


Deswegen ist auch keine Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes darüber
einzuholen, ob sich die Rechtsprechung des BFH zum wucherähnlichen Kreditgeschäft (§ 138 Abs. 2 BGB) auf die
Bewertung der Zinshöhe im Steuerrecht auswirken könnte. Die Frage stellt sich nicht, da die Höhe des Zinssatzes
gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 AO schon nicht auslegungsfähig ist.


56


4. Die Entscheidungserheblichkeit entfällt auch nicht deshalb, weil das FA auf die Erhebung der AdV-Zinsen
verzichten könnte. Ein Zinsverzicht nach § 237 Abs. 4 i.V.m. § 234 Abs. 2 AO kommt im Streitfall nicht in Betracht.
Der Verzicht ist nicht beantragt worden. Es fehlt insofern auch an einer Entscheidung des FA. Da das
Verzichtsverfahren eine verfahrensrechtlich eigenständige Billigkeitsmaßnahme betrifft, könnte ein etwaiger
Verzicht jedenfalls nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein, in dem es nur um die Rechtmäßigkeit der
Zinsfestsetzung geht.


57


Aber auch die abstrakte Möglichkeit, dass im Streitfall auf die Erhebung der AdV-Zinsen verzichtet werden könnte,
lässt die Entscheidungserheblichkeit nicht entfallen, solange dies nicht geschehen ist. Nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des BVerfG als auch des BFH dürfen Billigkeitsmaßnahmen zudem nicht die einem
gesetzlichen Tatbestand innewohnende Wertung des Gesetzgebers generell durchbrechen oder korrigieren, sondern
nur einem ungewollten Überhang des gesetzlichen Tatbestands abhelfen. Daraus folgt, dass mit
verfassungsrechtlich gebotenen Billigkeitsmaßnahmen nicht die Geltung des Gesetzes unterlaufen werden darf.
Müssten solche Maßnahmen ein Ausmaß erreichen, dass sie die allgemeine Geltung des Gesetzes aufhöben, wäre
das Gesetz als solches verfassungswidrig (vgl. BFH-Beschluss vom 19.05.2011 - X B 184/10, BFH/NV 2011, 1659,
Rz 14, m.w.N.).


58


III. Verfassungsrechtliche Beurteilung (Art. 3 Abs. 1 GG)59


1. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für ungleiche
Begünstigungen (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl. 2024 I Nr. 45, Rz 139, m.w.N.). Zwar ist es
grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen
knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht treffen. Genauere
Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt, lassen
sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und
Regelungsbereiche bestimmen. Dabei ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen
aus dem allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu
einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Differenzierungen bedürfen stets der
Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung
angemessen sind (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl. 2024 I Nr. 45, Rz 140, m.w.N.).


60


a) Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender
oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht
finden lässt. Willkür des Gesetzgebers kann zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren
Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat. Es genügt aber Willkür im
objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu
ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung
der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise
vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt. Willkür in diesem Sinne
kann erst festgestellt werden, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist (BVerfG-Beschluss vom
28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl. 2024 I Nr. 45, Rz 141, m.w.N.).
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Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn und soweit sich die
Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten
auswirken kann. Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an
die die gesetzliche Differenzierung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind (BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 -
2 BvL 8/13, BGBl. 2024 I Nr. 45, Rz 142, m.w.N.).


62


b) Der Gleichheitssatz belässt dem Steuergesetzgeber sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei
der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Für die Auswahl des
Zinsgegenstands und die Bestimmung des Zinssatzes gilt das nicht in gleicher Weise. Denn bei den erhobenen
Zinsen handelt es sich nicht um eine Steuer, sondern um eine steuerliche Nebenleistung im Sinne von § 3 Abs. 4
AO, also um Geldleistungspflichten, die neben einer Steuer entstehen. Die Schuldner dieser Nebenleistungen sind
regelmäßig zugleich Steuerpflichtige, die bereits als solche zur Finanzierung der die Gemeinschaft treffenden
Lasten herangezogen werden. Neben dieser steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen steuerliche Nebenleistungen,
die die Einzelnen zu einer weiteren Finanzleistung heranziehen, zur Wahrung der Belastungsgleichheit eines über
den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonderen sachlichen Rechtfertigungsgrunds, der eine
deutliche Unterscheidung gegenüber der Steuer ermöglicht. Dabei können neben den Zwecken etwa des
Vorteilsausgleichs und der Kostendeckung auch ‑‑was insbesondere für den Säumnis- und den Verspätungszuschlag
gilt‑‑ Zwecke der Verhaltenslenkung die Bemessung einer steuerlichen Nebenleistung rechtfertigen (vgl. BVerfG-
Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 113, m.w.N.). Zinsen müssen in Bezug auf einen
legitimen Zweck aber geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein.


63


Das verfassungsrechtliche Geeignetheitsgebot verlangt keine vollständige Zielerreichung durch die in Frage
stehende Regelung, die zu der beanstandeten Ungleichbehandlung führt, sondern lediglich eine Eignung zur
Förderung des Ziels (ständige Rechtsprechung, BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158,
282, Rz 131, m.w.N.).


64


Eine Ungleichbehandlung ist nur dann erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht, mit dem der
Gesetzgeber unter Bewirkung geringerer Ungleichheiten das angestrebte Regelungsziel der Betroffenen gleich
wirksam erreichen oder fördern kann, ohne dabei Dritte oder die Allgemeinheit stärker zu belasten. Auch bei der
Einschätzung der Erforderlichkeit verfügt der Gesetzgeber über einen Beurteilungs- und Prognosespielraum. Das
BVerfG prüft nicht, ob der Gesetzgeber die beste Lösung für die hinter einem Gesetz stehenden Probleme gefunden
hat. Maßnahmen, die der Gesetzgeber zur Erreichung des Gesetzeszwecks für erforderlich hält, können daher
verfassungsrechtlich nur beanstandet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekannten Tatsachen und im
Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass die in Betracht kommenden alternativen Mittel
zwar die gleiche Wirksamkeit versprechen, aber zu geringerer Ungleichheit führen. Die sachliche Gleichwertigkeit
der alternativen Maßnahme zur Zweckerreichung muss dabei in jeder Hinsicht eindeutig feststehen (ständige
Rechtsprechung, BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 142, m.w.N.).


65


Der Gesetzgeber muss nicht alle Ungleichheiten durch Sonderregelungen beseitigen. Unter bestimmten
Voraussetzungen sind Typisierungen zulässig. Sie kommen insbesondere in Betracht, wenn ungewisse Umstände
oder Geschehnisse zu regeln sind, die sich selbst bei detaillierter Einzelfallbetrachtung nicht sicher bestimmen
lassen. Typisierungen bewirken Ungleichheiten. Der Gesetzgeber muss daher realitätsgerecht den typischen Fall als
Leitbild zugrunde legen. Die aus der Typisierung erwachsenden Vorteile müssen im rechten Verhältnis zu der damit
notwendig verbundenen Ungleichheit stehen. Werden Zinsen zum Zweck des Vorteilsausgleichs erhoben, muss die
Differenzierung nach Maßgabe des Vorteils vorgenommen werden, dessen Nutzungsmöglichkeit mit dem Zins
abgegolten werden soll. Wegen des weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers muss sich
der typisierende Zinssatz lediglich in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halten. Eine
typisierende Regelung, der eine Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen Verhältnisse zugrunde liegt, ist aber
dann nicht mehr gerechtfertigt, wenn sie sich unter veränderten tatsächlichen Bedingungen als evident nicht mehr
realitätsgerecht erweist (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 149 ff.,
m.w.N.).


66


Eine Ungleichbehandlung ist nur dann verhältnismäßig im engeren Sinne, wenn das Maß der Ungleichbehandlung
in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung des mit der Differenzierung verfolgten Ziels und zum Ausmaß
und Grad der durch die Ungleichbehandlung bewirkten Zielerreichung steht (BVerfG-Beschluss vom 07.04.2022 -
1 BvL 3/18, BVerfGE 161, 163, Rz 314, m.w.N.).


67


2. Bei Anwendung dieser Maßstäbe ist ein Zinssatz für die Zinsen bei AdV in Höhe von einhalb Prozent pro Monat68
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gemäß § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO im maßgeblichen Zeitraum mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar (gleicher
Ansicht BFH-Beschlüsse vom 03.09.2018 - VIII B 15/18, BFH/NV 2018, 1279 und vom 04.07.2019 - VIII B 128/18,
BFH/NV 2019, 1060; Klein/Rüsken, AO, 17. Aufl., § 238 Rz 11; Loose in Tipke/Kruse, § 237 AO Rz 2a;
Zugmaier/Nöcker/Hermes, § 238 AO Rz 4; Roser, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2023, 388, 389; Seer, Der Betrieb
‑‑DB‑‑ 2022, 1795, 1800 f.; von Streit/Streit, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2022, 121; Haupt, DStR 2022, 126,
131).


a) Die Belastung mit AdV-Zinsen in Höhe von einhalb Prozent pro Monat gemäß § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO
führt zu einer der Höhe nach nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der
Steuerpflichtigen, die ein endgültig erfolglos gebliebenes Rechtsbehelfsverfahren oder eine endgültig erfolglos
gebliebene Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezählten Verwaltungsakte betrieben haben.
Steuerpflichtige, bei denen der angefochtene Verwaltungsakt von der Vollziehung ausgesetzt war und die deshalb
die fällige Steuer zunächst nicht entrichtet haben, müssen AdV-Zinsen in Höhe von einhalb Prozent pro Monat
zahlen. Steuerpflichtige, bei denen die Vollziehung nicht ausgesetzt war und die die Steuerschuld beglichen haben,
werden nicht mit AdV-Zinsen belastet. Diese Ungleichbehandlung ist zwar dem Grunde nach, aber nicht der Höhe
nach gerechtfertigt. Zumindest während einer anhaltenden strukturellen Niedrigzinsphase ist der gesetzliche
Zinssatz der Höhe nach evident nicht (mehr) erforderlich, um den durch eine spätere Zahlung typischerweise
erzielbaren Liquiditätsvorteil abzuschöpfen (B.III.3.).


69


b) Seit dem 01.01.2019 werden zudem Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie die Steuer nach AdV des
Verwaltungsakts nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten müssen, weil ihre
Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (§ 233a Abs. 3 AO) geführt hat und sie die materiell-rechtlich von
Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst später zahlen müssen, ungleich behandelt. Die Zinsen bei AdV betragen
einhalb Prozent pro Monat. Nachzahlungszinsen werden seit dem 01.01.2019 mit einem Zinssatz von 0,15 Prozent
für jeden Monat berechnet. Auch diese Ungleichbehandlung (Zinssatzspreizung) ist verfassungsrechtlich nicht
gerechtfertigt. Die Angemessenheit der Nachzahlungszinsen vorausgesetzt, ergibt sich auch daraus, dass der
Zinssatz bei AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist (B.III.4.).


70


3. Unverhältnismäßigkeit des Zinssatzes bei AdV-Zinsen71


Steuerpflichtige, deren Einspruch oder Anfechtungsklage gegen einen der in § 237 Abs. 1 AO aufgezählten
Verwaltungsakte endgültig erfolglos geblieben ist, werden im maßgeblichen Zeitraum ungleich behandelt.
Diejenigen, deren Steuerbescheid von der Vollziehung ausgesetzt war und die deshalb die Steuer nicht entrichtet
haben, müssen für die Dauer der Aussetzung AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat bezahlen. Diejenigen, die
den geschuldeten Betrag schon bei Fälligkeit entrichtet und die AdV nicht in Anspruch genommen haben, obwohl
die Voraussetzungen hierfür vorlagen, werden davon verschont. Die Ungleichbehandlung entfällt nicht deshalb,
weil die Steuerpflichtigen ihr im Prinzip ausweichen können (B.III.3.a). Die Ungleichbehandlung ist an einem am
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab zu messen (B.III.3.b). Mit
der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgt der Gesetzgeber legitime Zwecke (B.III.3.c). In erster Linie geht es ihm darum,
den durch die spätere Zahlung der Steuer typischerweise entstehenden Liquiditätsvorteil abzuschöpfen (B.III.3.c aa).
Dem vom historischen Gesetzgeber daneben angeführten Zweck der Vermeidung unnötiger Prozesse misst der
Senat kein für die Bemessung der Höhe der AdV-Zinsen entscheidendes Gewicht bei (B.III.3.c bb). Die Erhebung von
AdV-Zinsen ist ein geeignetes Mittel (B.III.3.d), um einen Liquiditätsvorteil abzuschöpfen (B.III.3.d aa). Ob AdV-
Zinsen auch geeignet sind, um unnötige Prozesse zu verhindern, lässt der Senat offen (B.III.3.d bb). AdV-Zinsen in
Höhe von einhalb Prozent pro Monat sind unter den zu beurteilenden Umständen (Niedrigzinsphase) aber im
verfassungsrechtlichen Sinne nicht erforderlich, um den Liquiditätsvorteil abzuschöpfen oder um unnötige Prozesse
zu verhindern (B.III.3.e). Die Höhe der AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat wäre darüber hinaus auch
unverhältnismäßig im engeren Sinne (B.III.3.f).


72


a) Wie dargelegt, werden beide Vergleichsgruppen vom Gesetzgeber ungleich behandelt. Das
Differenzierungskriterium für die Ungleichbehandlung ist, wenn man auf den Tatbestand des § 237 Abs. 1 Satz 1 AO
abstellt, die AdV des geschuldeten Betrags. Maßgeblich ist grundsätzlich der Verwaltungsakt, mit dem die
zuständige Finanzbehörde die Vollziehung eines Bescheids vorläufig ausgesetzt hat. Im Hinblick darauf, dass die
AdV auch endet, sobald der Steuerpflichtige den geschuldeten Betrag (trotz AdV) freiwillig entrichtet, kommt es für
die Entstehung von AdV-Zinsen darauf an, dass der geschuldete Betrag bei Fälligkeit (wegen AdV) nicht bezahlt
worden ist. AdV-Zinsen fallen dann nur für den Zeitraum von der AdV bis zur Zahlung des geschuldeten Betrags an.
Im Normalfall wird die AdV begehrt, um den geschuldeten Betrag nicht sofort bezahlen zu müssen. Demgemäß ist
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davon auszugehen, dass der von der Vollziehung ausgesetzte Betrag vorübergehend auch nicht entrichtet wird.
Davon geht auch § 237 Abs. 1 Satz 1 AO aus, soweit dort nur auf die rechtlichen Voraussetzungen abgestellt wird.


Eine Ungleichbehandlung ist nicht deshalb von vornherein ausgeschlossen, weil die Vergleichsgruppen so
unterschiedlich sind, dass sie nicht miteinander verglichen werden können. Die relevante Gleichheit zwischen den
Gruppen besteht darin, dass ihre Mitglieder gegen einen Steuerbescheid endgültig erfolglos Einspruch eingelegt
oder eine Anfechtungsklage geführt haben, obwohl (ex ante) ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des
Bescheids bestanden. Die relevante Ungleichheit besteht darin, dass die einen AdV beantragt und erhalten und
deshalb den geschuldeten Betrag bei Fälligkeit nicht bezahlt haben, wohingegen die anderen den geschuldeten
Betrag bei Fälligkeit bezahlt haben.


74


Eine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung kann insbesondere nicht mit der Begründung verneint
werden, die Steuerpflichtigen hätten es (mehr oder weniger) in der Hand, ob AdV-Zinsen entstehen. Die
gegenteilige Annahme des FG überzeugt den Senat nicht. Zwar können Steuerpflichtige beeinflussen, ob AdV-
Zinsen entstehen. Sie entscheiden grundsätzlich frei, ob sie die AdV beantragen oder ob sie den geschuldeten
Betrag sofort entrichten. Auch eine sogenannte aufgedrängte AdV muss nicht hingenommen werden. Betroffene
können dagegen Rechtsschutz in Anspruch nehmen oder die Verzinsungspflicht durch Zahlung des ausgesetzten
Betrags (jederzeit) beenden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243).


75


Dabei handelt es sich jedoch ‑‑ungeachtet des Umstands, dass diese Optionen vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen nicht allen Steuerpflichtigen jederzeit offenstehen‑‑ um Ausweichoptionen. Ausweichoptionen von
Grundrechtsträgern beseitigen eine verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung aber grundsätzlich nicht.
Sie führen insbesondere nicht dazu, dass eine Ungleichbehandlung bereits nicht am allgemeinen Gleichheitssatz
nach Art. 3 Abs. 1 GG gemessen werden könnte. Eine Ungleichbehandlung wäre sonst unabhängig von ihrem Zweck
und ihrer Intensität immer schon dann verfassungsrechtlich unbeachtlich, wenn der benachteiligte
Grundrechtsträger eine Ausweichoption in dem Sinne hat, dass die Erfüllung des gesetzlichen Tatbestands, dessen
Rechtsfolge die Ungleichbehandlung ist, von seinem Verhalten abhängt. Auf den Streitfall bezogen: Der
Gesetzgeber könnte dann auch einen Zinssatz in beliebiger Höhe festsetzen, ohne dass dies verfassungsrechtlich
überprüft werden könnte. Die Möglichkeit, der Belastung effektiv ausweichen zu können, ist daher ‑‑wenn
überhaupt‑‑ erst im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu würdigen (vgl. beispielsweise BVerfG-
Beschlüsse vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13, BGBl. 2024 I Nr. 45, Rz 160; vom 17.11.2009 - 1 BvR 2192/05, BVerfGE
125, 1, Rz 78 und vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 134).


76


Dies gilt in der hier zu beurteilenden Frage umso mehr, als die Steuerpflichtigen bei Wahl der Ausweichoptionen
auf die (Wirkung der) AdV verzichten müssen. Die AdV wird aber als Form des vorläufigen Rechtsschutzes durch
Art. 19 Abs. 4 GG geschützt. Auf die AdV besteht ein verfassungsrechtlich garantierter Anspruch, wenn ihre
Voraussetzungen vorliegen. Die Frage, ob die Ausweichoptionen unter Berücksichtigung dessen gleichwohl
angesonnen werden können, bedarf einer verfassungsrechtlichen Güterabwägung, die im Rahmen der
verfassungsrechtlichen Prüfung anzustellen ist. Das Ergebnis der Abwägung kann, auch wenn es eindeutig wäre, die
verfassungsrechtliche Prüfung nicht erübrigen.


77


b) Die verfassungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
orientierten verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab zu messen.


78


aa) Für die Anwendung eines qualifizierten Prüfungsmaßstabs spricht insbesondere, dass die Erhebung von (hohen)
Zinsen bei AdV zumindest tendenziell rechtsschutzhemmend wirkt. Damit ist das Grundrecht der Steuerpflichtigen
auf effektiven Rechtsschutz betroffen (so auch Haselmann/Maciejewski, Die Unternehmensbesteuerung 2022, 422,
426 f.). Nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG steht jedermann, der sich durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt fühlt, der Rechtsweg zu den Gerichten offen (BVerfG-Beschluss vom 31.05.1988 - 1 BvR 520/83, BVerfGE 78,
214, Rz 34). Art. 19 Abs. 4 GG gebietet darüber hinaus, soweit als möglich zu verhindern, dass durch die sofortige
Vollziehung einer hoheitlichen Maßnahme Tatsachen geschaffen werden, die auch dann, wenn sich die Maßnahme
bei richterlicher Prüfung als rechtswidrig erweist, nicht mehr rückgängig gemacht werden können (vgl. BVerfG-
Beschluss vom 19.10.1977 - 2 BvR 42/76, BVerfGE 46, 166, Rz 33, m.w.N.).


79


Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz gewährleistet auch den einstweiligen Rechtsschutz. Da Rechtsbehelfe
und Klagen im Abgabenrecht grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung haben, kommt dem vorläufigen
Rechtsschutz in diesem Bereich eine besondere Bedeutung zu. Die innere Rechtfertigung für die vorläufige
Vollziehbarkeit von Steuerbescheiden, die Vermutung ihrer Richtigkeit, nimmt in dem Maße ab, wie Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bestehen. Der Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz ‑‑hier in Form der AdV‑‑
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darf durch den Gesetzgeber nicht in unzumutbarer und durch Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise
erschwert werden (ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 04.05.2004 - 1 BvR 1892/03, BVerfGE 110,
339, Rz 24 und vom 18.06.2019 - 1 BvR 587/17, BVerfGE 151, 173, Rz 27). Insbesondere darf eine Regelung nicht so
gestaltet sein, dass sie in ihrer tatsächlichen Auswirkung tendenziell dazu führt, den Rechtsschutz vornehmlich
nach Maßgabe wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu eröffnen (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 06.02.1979 - 2 BvL 5/76,
BVerfGE 50, 217, Rz 46; vom 12.12.2006 - 1 BvR 2576/04, BVerfGE 117, 163, Rz 102 und vom 19.12.2012 -
1 BvL 18/11, BVerfGE 133, 1, Rz 81). Effektiver Rechtsschutz muss gerade im Abgabenrecht "bezahlbar" sein.


Aus dem Umstand, dass Steuerpflichtige grundsätzlich die Wahl haben, ob sie AdV in Anspruch nehmen wollen,
sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen, oder ob sie die fällige Steuer sofort entrichten (vgl. BVerfG-Beschluss
vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243), ergibt sich nichts anderes. Die drohenden AdV-Zinsen
in Höhe von einhalb Prozent pro Monat können die Entscheidung in der Weise beeinflussen, dass sich
Steuerpflichtige aus wirtschaftlichen Erwägungen dazu veranlasst sehen, vorläufigen Rechtsschutz nicht in
Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise beschränkt die Zinshöhe den Zugang zu effektivem Rechtsschutz zumindest
mittelbar (vgl. Seer, DB 2014, 1945, 1949; Drüen, Finanz-Rundschau 2014, 218, 220; Loose in Tipke/Kruse, § 237 AO
Rz 2b).


81


bb) Für eine am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Prüfung spricht ferner, dass ein Teil der
Steuerpflichtigen wirtschaftlich nicht auf die AdV verzichten kann. Insbesondere Steuerpflichtige, die nicht über
ausreichende Eigenmittel verfügen und auch nicht (rechtzeitig) ausreichend hohe Fremdmittel beschaffen können,
um den geschuldeten Betrag sofort zu begleichen, werden dadurch entlastet (vgl. auch Klein/Rüsken, AO, 17. Aufl.,
§ 238 Rz 11; von Streit/Streit, DStR 2022, 121, 123 f.; dieselben, DStR 2023, 2081, 2086; Haupt, DStR 2022, 126,
131; Niestedt, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2022, 331, 334). Auch dies kann im Rahmen einer
Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt werden, wäre aber bei einer reinen Willkürprüfung von vornherein ohne
Bedeutung.


82


Steuerpflichtige, die aktuell nicht über ausreichende Mittel verfügen, können auch nicht generell darauf verwiesen
werden, die Stundung des geschuldeten Betrags zu beantragen. Nach § 222 Satz 1 AO können Ansprüche aus dem
Steuerschuldverhältnis gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den
Steuerschuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Selbst wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen für eine Stundung erfüllt sind, ist die AdV für Steuerpflichtige wirtschaftlich sinnvoller,
soweit es darum geht, den geschuldeten Betrag nicht sofort entrichten zu müssen. Zum einen soll eine Stundung in
der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden (§ 222 Satz 2 AO). Zum anderen werden nach § 234 i.V.m.
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO auch auf gestundete Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis Zinsen in Höhe von einhalb
Prozent pro Monat erhoben. Wird der Steuerbescheid nach Ablauf der Stundung aufgehoben, geändert oder nach
§ 129 AO berichtigt, bleiben die bis dahin entstandenen Stundungszinsen bestehen (§ 234 Abs. 1 Satz 2 AO). Zwar
kann auf die Erhebung von Stundungszinsen gemäß § 234 Abs. 2 AO verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach
Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Bei dem Zinsverzicht handelt es sich aber um eine Ermessensentscheidung.
Bei der AdV werden hingegen keine Zinsen erhoben, soweit der Steuerpflichtige mit seinem Rechtsbehelf gegen
einen Verwaltungsakt erfolgreich war.


83


cc) Für eine am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Prüfung spricht schließlich, dass Steuerpflichtige, denen
AdV gewährt worden ist und die deshalb den geschuldeten Betrag nicht sofort bezahlt haben, auf die Höhe der
entstehenden Zinsen kaum noch Einfluss nehmen können. Das Ende der Zinspflicht hängt im Regelfall davon ab,
wann der Fall entschieden und die ernstlichen Zweifel beseitigt sind beziehungsweise wann die AdV beendet ist.
Darauf haben bei fehlender Zahlungsfähigkeit weder der Einspruchsführer noch der Kläger entscheidenden Einfluss.
Die Dauer außergerichtlicher und gerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren hängt entscheidend von der Arbeitsweise
der zuständigen Finanzbehörde oder des zuständigen FG ab. Einspruchsführer können unter den Voraussetzungen
von § 46 FGO Untätigkeitsklage erheben. Kläger können ihren prozessualen Mitwirkungspflichten, insbesondere
den Erklärungspflichten, nach § 76 Abs. 1 Satz 3 FGO zeitnah nachkommen. Sie können gerichtliche Aufforderungen
zeitnah erfüllen, eine zeitnahe Entscheidung anmahnen oder die Verzögerungsrüge (§ 198 des
Gerichtsverfassungsgesetzes) erheben. Eine rasche Entscheidung erzwingen können sie nicht.


84


c) Mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgt der Gesetzgeber legitime Zwecke. Sie dient der Abschöpfung von
Liquiditätsvorteilen (B.III.3.c aa) und nach Angaben des historischen Gesetzgebers daneben auch der Verhinderung
unnötiger Steuerprozesse (B.III.3.c bb). Weitere Zwecke sind nicht ersichtlich (B.III.3.c cc).


85


aa) Die Erhebung von Zinsen bei AdV beruht vor allem auf der Annahme, dass Steuerpflichtige, denen AdV gewährt86
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worden ist und die deshalb den geschuldeten Betrag nicht sofort entrichten, einen Liquiditätsvorteil gegenüber
denjenigen haben, die unter vergleichbaren Umständen eine AdV nicht in Anspruch nehmen und den geschuldeten
Betrag sofort entrichten. Durch die spätere Zahlung steht der geschuldete Betrag (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
vorausgesetzt) länger zur Verfügung und kann zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil genutzt werden. Vorrangiger
Zweck der AdV-Zinsen ist es, diesen Vorteil in typisierter Höhe abzuschöpfen.


Von diesem Zweck hat sich der Gesetzgeber schon bei der Einführung der AdV-Zinsen erkennbar leiten lassen. Mit
der bundesrechtlich erstmaligen Einführung der Zinsen bei AdV durch das Steueränderungsgesetz 1961 vom
13.07.1961 wurden auch die Prozesszinsen erstmalig geregelt (BGBl I 1961, 981). Nach der Entwurfsbegründung
sollten die Prozesszinsen Härten für die Steuerpflichtigen ausgleichen, da die ihnen von der Finanzverwaltung
vorenthaltenen Beträge bis dahin nicht verzinst wurden (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 36 f.; s.a. unter B.I.2.b). Wenn aber
von Beginn der Rechtshängigkeit an Überzahlungen verzinst werden, so der Gesetzgeber, müsse dies auch für
Nachzahlungen gelten (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 37).


87


Auch der BFH geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die AdV-Zinsen in erster Linie der Abschöpfung von
Liquiditätsvorteilen dienen (vgl. BFH-Urteile vom 24.07.1979 - VII R 67/76, BFHE 128, 331, BStBl II 1979, 712,
Rz 10; vom 21.02.1991 - V R 105/84, BFHE 163, 313, BStBl II 1991, 498, unter II.3.c bb [Rz 34]; vom 20.09.1995 -
X R 86/94, BFHE 178, 555, BStBl II 1996, 53, unter 2.a cc [Rz 13]; vom 05.06.1996 - X R 234/93, BFHE 180, 240,
BStBl II 1996, 503, unter 3.c [Rz 19] und vom 10.10.2012 - VIII R 56/10, BFHE 238, 530, BStBl II 2013, 107, Rz 18).


88


Für den Abschöpfungszweck spricht auch, dass grundsätzlich alle Verzinsungstatbestände der Abgabenordnung
einen Vor- oder Nachteilsausgleich bezwecken (zur Vollverzinsung BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -
1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 123 ff., m.w.N.; zu Stundungszinsen Kögel in Gosch, AO § 234 Rz 5.1; zur
Verzinsung hinterzogener Steuern BFH-Urteil vom 28.08.2019 - II R 7/17, BFHE 266, 485, BStBl II 2020, 247, Rz 15,
m.w.N.; zu Prozesszinsen BFH-Urteil vom 16.05.2013 - II R 20/11, BFHE 241, 320, BStBl II 2013, 770, Rz 15, m.w.N.).
Dementsprechend hatte der Gesetzgeber den Vor- oder Nachteil, der sich durch die Heranziehung der
Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeiten ergibt, ursprünglich einheitlich mit einhalb Prozent pro Monat
bemessen.


89


Der Zweck, Liquiditätsvorteile abzuschöpfen und Liquiditätsnachteile auszugleichen, ist auch zweifellos legitim. Die
Erhebung von Zinsen bei AdV dient damit unmittelbar auch dem aus dem Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE
158, 282, Rz 129).


90


bb) Der historische Gesetzgeber hat die Einführung von Zinsen bei AdV auch mit der Erwägung begründet, so
könnten unnötige Steuerprozesse vermieden werden. Der Zinsvorteil infolge der AdV könne die Prozesskosten
übersteigen (vgl. BTDrucks 3/2573, S. 37). Den Senat überzeugen diese Erwägungen nicht. Es ist schon unklar,
welche Verfahren konkret vermieden werden sollen. Jedenfalls dann, wenn die Zinsen niedrig und die
typischerweise erzielbaren Liquiditätsvorteile gering sind, dürften "unnötige" Steuerprozesse im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahme von AdV kaum vorkommen. Der Senat misst dem Zweck der Verhinderung unnötiger
Steuerprozesse deshalb jedenfalls unter den zu beurteilenden Umständen kein für die Höhe der AdV-Zinsen
relevantes, eigenständiges Gewicht bei (B.III.3.c bb (1)). Die Legitimität des Gesetzeszwecks steht zwar grundsätzlich
nicht in Frage. Der Gesetzgeber darf grundsätzlich auch den Zweck verfolgen, leichtfertige oder gar missbräuchliche
Rechtsbehelfe zu verhindern (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 06.02.1979 - 2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, Rz 46 und vom
19.12.2012 - 1 BvL 18/11, BVerfGE 133, 1, Rz 80, m.w.N.). Der Senat hat aber erhebliche Zweifel an der Legitimität
dieses Zwecks, soweit es darum geht, den verfassungsrechtlich garantierten und gesetzlich ausformulierten
Anspruch auf vorläufigen Rechtsschutz effektiv einzuschränken (B.III.3.c bb (2)).


91


(1) Der Senat misst dem vom historischen Gesetzgeber angeführten Zweck der Verhinderung unnötiger
Steuerprozesse jedenfalls unter den zu beurteilenden Umständen (Niedrigzinsphase) kein für die Höhe der AdV-
Zinsen relevantes, eigenständiges Gewicht bei.


92


Es ist schon unklar, ob nur gerichtliche oder auch außergerichtliche Rechtsbehelfe vermieden werden sollen. Die
Äußerung des historischen Gesetzgebers bezog sich nur auf gerichtliche Verfahren (Prozesse). Zwar hat der BFH die
Äußerung des historischen Gesetzgebers teilweise aufgegriffen und inhaltlich auch auf das außergerichtliche
Rechtsbehelfsverfahren ausgedehnt. Die Zahlung der Abgaben solle nicht zinslos dadurch hinausgeschoben werden
können, dass ein Rechtsbehelf ohne ernsthafte Erfolgsaussichten eingelegt wird (vgl. BFH-Urteile vom 24.07.1979 -
VII R 67/76, BFHE 128, 331, BStBl II 1979, 712, Rz 10; vom 21.02.1991 - V R 105/84, BFHE 163, 313, BStBl II 1991,
498, unter II.3.c bb [Rz 34] und vom 10.10.2012 - VIII R 56/10, BFHE 238, 530, BStBl II 2013, 107, Rz 18). Dieses
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Verständnis kollidiert aber damit, dass die AdV nur gewährt wird, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit
des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen.


Unklar ist auch, mit welchem Ziel der Gesetzgeber unnötige Steuerprozesse verhindern wollte. Denkbar ist, dass die
Gerichte entlastet werden sollten. Denkbar ist aber auch, dass nur das Steueraufkommen gesichert und verzögerte
Zahlungen verhindert werden sollten. Aus den Quellen lässt sich die Frage nicht beantworten.


94


Unklar ist weiter, ob nur das Hauptsacheverfahren oder auch die (ungerechtfertigte) Inanspruchnahme von AdV
vermieden werden sollte. Vermieden werden unnötige Steuerprozesse nur, wenn das Hauptsacheverfahren
unterbleibt, wenn also kein Einspruch eingelegt oder keine Klage erhoben wird. Höhere AdV-Zinsen verhindern aber
unmittelbar nur die Inanspruchnahme von AdV. Im Rückblick unnötige Rechtsbehelfe und Klagen können so
grundsätzlich nicht verhindert werden. Ob der Gesetzgeber daneben auch die "unnötige" Inanspruchnahme von AdV
verhindern wollte, bleibt unklar.


95


Unklar ist schließlich, welche Relevanz der vom historischen Gesetzgeber in den Blick genommene Fall hat. Die
Erwägung, dass der Liquiditätsvorteil durch die spätere Zahlung höher sein könne als die Prozesskosten, ist zwar
theoretisch klar, aber praktisch kaum nachvollziehbar. Sie beruht auf der Annahme, dass es Steuerpflichtige gibt,
die nur deshalb einen Rechtsbehelf einlegen oder Klage erheben, weil sie in den Genuss der AdV
(Zahlungsaufschub) kommen und sich dadurch letztlich einen (nicht gerechtfertigten) wirtschaftlichen Vorteil
verschaffen wollen. Sie setzt weiter voraus, dass es diesen Steuerpflichtigen auch gelingt, die AdV unter den
gesetzlichen Voraussetzungen (ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts) zu
erwirken und dass es sich trotz der im Fall eines endgültig erfolglosen Hauptsacheverfahrens eventuell anfallenden
Verfahrenskosten finanziell lohnen kann, den Rechtsbehelf gleichwohl einzulegen. Ob sich der Rechtsbehelf trotz
der Verfahrenskosten wirtschaftlich lohnt, hängt ersichtlich unter anderem davon ab, ob der durch die AdV
entstandene Liquiditätsvorteil ohnehin abgeschöpft wird. Legt man dies zugrunde, weil die Abschöpfung des
Liquiditätsvorteils einen eigenständigen legitimen Gesetzeszweck bildet, stellt sich die Frage, ob der Zinssatz bei
AdV-Zinsen über den Anteil hinaus, der auf die Abschöpfung des Liquiditätsvorteils entfällt, einen Aufschlag für die
Verhinderung unnötiger Steuerprozesse enthält. Dafür sieht der Senat keine Anhaltspunkte. Jedenfalls dann, wenn
die Zinsen niedrig und die typischerweise erzielbaren Liquiditätsvorteile deshalb gering sind, dürften "unnötige"
Steuerprozesse im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von AdV kaum noch vorkommen. Dieser Zweck verliert
unter diesen Umständen jedenfalls seine Relevanz.


96


Wenn der Liquiditätsvorteil durch die Zinsen bei AdV bereits abgeschöpft wird (selbständiger Normzweck), bietet
die AdV zudem regelmäßig keinen (messbaren) darüber hinausgehenden wirtschaftlichen Anreiz, Rechtsbehelfe
ohne ernsthafte Erfolgsaussichten einzulegen (so wohl auch BFH-Urteil vom 24.07.1979 - VII R 67/76, BFHE 128,
331, BStBl II 1979, 712, Rz 10). Das gilt jedenfalls in einem strukturellen Niedrigzinsumfeld, in dem bereits der
durch den Zahlungsaufschub erzielbare Liquiditäts- und Zinsvorteil gering ist.


97


Sollte der Zweck speziell darauf gerichtet gewesen sein, die Inanspruchnahme von AdV einzuschränken, bestünden
dagegen auch rechtliche Bedenken. Ein allgemeines Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber allen
Steuerpflichtigen, die Rechtsbehelfe gegen Steuerverwaltungsakte einlegen und AdV begehren, wäre nicht
sachgerecht und stünde zudem im Wertungswiderspruch zu Art. 19 Abs. 4 GG. Aus dem Umstand, dass AdV-Zinsen
nur anfallen, wenn der Rechtsbehelf oder die Klage endgültig erfolglos geblieben sind, kann nicht geschlossen
werden, dass die Rechtsbehelfe oder Klagen von vornherein "unnötig" waren. Häufig ist ex ante nicht abzusehen, ob
ein Rechtsbehelf gegen einen Steuerverwaltungsakt erfolgreich sein wird. Gerade bei offenen Rechtsfragen, aber
auch bei unklarer Tatsachenlage ist der Ausgang des Verfahrens kaum sicher vorhersehbar. Grundsätzlich darf unter
den gesetzlichen Voraussetzungen einstweiliger Rechtsschutz in Anspruch genommen werden. Für eine
Verhaltenslenkung, die mit der Erhebung von Zinsen bei AdV vorsorglich den einstweiligen Rechtsschutz durch AdV
einschränkt, wäre vor diesem Hintergrund kein Raum. Dies vorausgesetzt, verbleibt für "unnötige" AdV-Verfahren
kein Anwendungsbereich. Steuerpflichtige, die einen von vornherein aussichtslosen Rechtsbehelf einlegen, in der
Hoffnung, gleichwohl AdV zu erhalten und sich so einen (nicht gerechtfertigten) Vorteil zu verschaffen, müssten auf
eine unrichtige Entscheidung im AdV-Verfahren setzen.


98


Die Irrelevanz des Zwecks der Verhinderung unnötiger Steuerprozesse sieht der Senat auch dadurch bestätigt, dass
der Gesetzgeber die Höhe der Zinsen bei den Teilverzinsungstatbeständen der Abgabenordnung einheitlich
geregelt hat, und zwar auch, soweit die einzelnen Verzinsungstatbestände über den Ausgleich von
Liquiditätsvorteilen hinaus keinen weiteren Zwecken dienen. Daraus ergibt sich, dass der Zweck der Verhinderung
unnötiger Steuerprozesse die Höhe der AdV-Zinsen jedenfalls nicht beeinflusst hat. Wenn es sich um einen
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zusätzlichen Zweck handeln würde, der sich auf die Höhe der AdV-Zinsen auswirkt, müssten diese höher sein als die
Zinsen in anderen Fällen. Die Stundungszinsen nach § 234 AO und die Hinterziehungszinsen nach § 235 AO
bezwecken lediglich, Liquiditätsvorteile auszugleichen (für die Stundungszinsen Kögel in Gosch, AO § 234 Rz 5.1;
zur Verzinsung hinterzogener Steuern BFH-Urteil vom 28.08.2019 - II R 7/17, BFHE 266, 485, BStBl II 2020, 247,
Rz 15, m.w.N.). Eine Verhaltenslenkung bezwecken sie nicht. Zweck der Stundungs- und Hinterziehungszinsen ist es
insbesondere nicht, dass Steuerschulden nicht gestundet oder dass Steuern nicht hinterzogen werden. Auch die
Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge nach § 236 AO bezwecken lediglich einen Liquiditätsausgleich (BFH-Urteil
vom 16.05.2013 - II R 20/11, BFHE 241, 320, BStBl II 2013, 770, Rz 15, m.w.N.). Eine Verhaltenslenkung sollen die
Prozesszinsen nicht bewirken. Sie sollen insbesondere nicht dazu anreizen, Rechtsbehelfe mit Erfolgsaussichten
gegen Steuerverwaltungsakte einzulegen.


Im Unterschied dazu dienen die in der Abgabenordnung geregelten Säumniszuschläge, die ein Prozent pro Monat
betragen (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO), wirtschaftlich und rechtlich in erster Linie als Druckmittel. Sie bezwecken auch,
dass fällige Steuerschulden rechtzeitig gezahlt werden (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom
08.11.1955 - V 90/55 S, BFHE 61, 521, BStBl III 1955, 399, Rz 2; vom 21.09.1973 - III R 153/72, BFHE 110, 318,
BStBl II 1974, 17, unter 2.b [Rz 15]; vom 16.07.1997 - XI R 32/96, BFHE 184, 193, BStBl II 1998, 7, unter 2. [Rz 22];
vom 30.03.2006 - V R 2/04, BFHE 212, 23, BStBl II 2006, 612, unter II.2. [Rz 17]; vom 15.11.2022 - VII R 55/20, BFHE
278, 403, BStBl II 2023, 621, Rz 22).


100


(2) Wenn der Lenkungszweck der Verhinderung unnötiger Steuerprozesse schon kein relevantes Gewicht hat,
erübrigt sich auch die umfassende Prüfung, ob es sich um einen legitimen Zweck handelt.


101


Rechtliche Zweifel an der Legitimität dieses Zwecks bestehen zumindest, soweit es darum geht, Rechtsbehelfe mit
gesteigerten Erfolgsaussichten zu verhindern. Soweit es dem Gesetzgeber insbesondere darum gehen sollte, gezielt
die Inanspruchnahme von AdV zu verhindern, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen für eine AdV vorliegen,
kann ein legitimes Interesse kaum noch erkannt werden. Das wäre mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht vereinbar. In diesem
Fall müsste der Gesetzgeber gegebenenfalls die Voraussetzungen verschärfen, unter denen AdV gewährt werden
kann, wenn er die Inanspruchnahme von AdV effektiv zurückdrängen will. Der verfassungsrechtlich garantierte und
im Gesetz ausformulierte einstweilige Rechtsschutz darf aber nicht über die Verteuerung des Zugangs in der Breite
mittelbar versperrt oder effektiv eingeschränkt werden.


102


cc) Weitere Gesetzeszwecke der AdV-Zinsen sind nicht ersichtlich. Die Erhebung von Zinsen bei AdV hat
insbesondere keinen Strafcharakter (Seer, Steuer und Wirtschaft 2019, 212, 220). Mit ihr sollen auch nicht staatliche
Einnahmen erzielt oder die Kosten der Rechtsbehelfsverfahren gedeckt werden. Bei der AdV handelt es sich
entgegen der Ansicht des FG auch nicht um einen staatlichen Steuerkredit ohne Bonitätsprüfung gegenüber den
Steuerpflichtigen. Die AdV und eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt sind schon nicht vergleichbar. Die AdV
verwirklicht einstweiligen Rechtsschutz. Sie ist an Voraussetzungen geknüpft. Liegen diese vor, müssen die
Steuerpflichtigen (faktisch) solange nicht bezahlen, bis über die zweifelhafte Steuerschuld entschieden ist.


103


d) Die Erhebung von AdV-Zinsen ist ein geeignetes Mittel, um bei späterer Zahlung typischerweise entstehende
Liquiditätsvorteile abzuschöpfen (B.III.3.d aa). Ob sie auch geeignet ist, um unnötige Steuerprozesse zu verhindern,
lässt der Senat offen (B.III.3.d bb).


104


aa) Die Erhebung von Zinsen bei AdV ist grundsätzlich geeignet, um die bei späterer Zahlung typischerweise
entstehenden Liquiditätsvorteile abzuschöpfen. Die Vorteile, die Steuerpflichtige durch noch nicht gezahlte
Steuerschulden während der Dauer der AdV erlangen (können), unterscheiden sich je nach ihrer individuellen
Refinanzierungssituation. Sie reichen von Null- oder Negativzinsen auf risikolose Giroeinlagen bis hin zu Renditen
risikoreicher Anlageklassen, die ein Vielfaches des Zinssatzes bei AdV betragen können. Die Erhebung von Zinsen
bei AdV schöpft diese unterschiedlichen Vorteile ohne Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls
typisierend in Höhe von einhalb Prozent pro Monat ab. Die Typisierung mit einem festen Zinssatz bedingt dabei
notwendig Über- und Unterkompensationen. Trotz dieser Zielungenauigkeit sind AdV-Zinsen im
verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, diesen Zweck zumindest zu fördern.


105


bb) Der Senat hat jedoch Zweifel, ob die AdV-Zinsen auch dazu geeignet sind, um unnötige Steuerprozesse zu
verhindern. Da die AdV-Zinsen unmittelbar nur den einstweiligen Rechtsschutz (im Misserfolgsfall) verteuern, sind
sie grundsätzlich nicht dazu geeignet, unnötige Hauptsacheverfahren (Einspruch und Klage) zu verhindern. Nur
wenn der Steuerpflichtige das Hauptsacheverfahren ohne die Aussicht auf AdV von vornherein unterlassen hätte,
kommt eine Zweckerreichung überhaupt in Betracht. Ungeachtet der rechtlichen Hürden, die auf diesem Weg
überwunden werden müssen, ist ein solches Verhalten umso unwahrscheinlicher, je niedriger die Marktzinsen sind
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und je niedriger deshalb auch der Liquiditätsvorteil durch die angestrebte AdV ausfallen wird. Kein Zweifel besteht
daran, dass hohe AdV-Zinsen die Inanspruchnahme von AdV verhindern können. Bedenken bestehen insofern aber
‑‑wie dargelegt‑‑ schon gegen die Legitimität dieses Zwecks. Der Senat lässt die Frage der Geeignetheit offen, da er
jedenfalls die Erforderlichkeit im verfassungsrechtlichen Sinne verneint.


e) AdV-Zinsen in Höhe von einhalb Prozent pro Monat sind in dem zu beurteilenden Zeitraum unter den zu
beurteilenden Umständen (Niedrigzinsphase) im verfassungsrechtlichen Sinne jedenfalls nicht erforderlich, um den
typischerweise durch die spätere Zahlung entstehenden Liquiditätsvorteil abzuschöpfen (B.III.3.e aa). Sie wären in
einer Höhe von einhalb Prozent pro Monat auch nicht erforderlich, um unnötige Steuerprozesse oder Rechtsbehelfe
ohne ernsthafte Erfolgsaussichten zu verhindern (B.III.3.e bb).


107


aa) Für in den zu beurteilenden Zeitraum fallende Verzinsungszeiträume ist der Zinssatz von einhalb Prozent pro
Monat als Typisierung evident nicht mehr in der Lage, den für die Höhe der AdV-Zinsen relevanten Erhebungszweck
der Vorteilsabschöpfung realitätsgerecht abzubilden. Der gesetzliche Zinssatz ist damit in dieser Höhe nicht mehr
zur Förderung dieses Gesetzeszwecks erforderlich. Die dafür verantwortliche anhaltende, strukturelle
Niedrigzinsphase, auf die der Gesetzgeber nicht reagiert hat, endete erst im Jahr 2022. Der Senat erkennt insoweit
weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht erhebliche Unterschiede zu der Entscheidung des BVerfG zum
Zinssatz bei der Vollverzinsung nach § 233a AO (vgl. zur Vollverzinsung insgesamt BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 140 ff.). Der im Streitfall anwendbare AdV-Zinssatz in Höhe von
einhalb Prozent pro Monat ist unter den zu beurteilenden tatsächlichen Umständen gleichermaßen evident
realitätsfern wie der vom BVerfG verworfene Zinssatz bei Nachzahlung. Mit einem deutlich niedrigeren AdV-Zinssatz
hätte der Gesetzgeber den angestrebten Regelungszweck bei geringerer Ungleichbehandlung gleich wirksam
fördern können. Er hätte dabei auch nicht Dritte oder die Allgemeinheit stärker belastet. Die Entscheidung des
Gesetzgebers, den AdV-Zinssatz angesichts dieser Umstände unverändert zu lassen, war für den hier zu
beurteilenden Verzinsungszeitraum nicht mehr von seiner Einschätzungsprärogative gedeckt und auch sonst nicht
gerechtfertigt. Insbesondere war das baldige Ende der Niedrigzinsphase nicht absehbar und ist auch nicht
berücksichtigt worden.


108


Mit der Beibehaltung des AdV-Zinssatzes von einhalb Prozent während der andauernden Niedrigzinsphase setzt sich
der Gesetzgeber zudem in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten. Mit der (rückwirkenden) deutlichen
Absenkung des Zinssatzes für Nachzahlungen und Erstattungen gemäß § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1a AO auf nur noch
0,15 Prozent pro Monat hat er zum Ausdruck gebracht, dass er diesen Zinssatz jedenfalls während der andauernden
Niedrigzinsphase für ausreichend erachtet, um den durch spätere Zahlung entstehenden Liquiditätsvorteil
typisierend in voller Höhe abzuschöpfen.


109


bb) AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat wären in dieser Höhe auch nicht erforderlich, um unnötige
Steuerprozesse zu verhindern. Es erscheint schon generell zweifelhaft, ob die Verteuerung der AdV dem Grunde
nach erforderlich sein kann, um Rechtsbehelfe zu verhindern, die sich rückwirkend als erfolglos darstellen. Als
milderes und zielgenaueres Mittel kommt die einschränkende Regulierung der Voraussetzungen in Betracht, unter
denen (vorläufiger) Rechtsschutz in Anspruch genommen werden kann. Hinzu kommt, dass der Anreiz, "unnötige"
Verfahren zu führen, umso geringer ist, je niedriger der potentielle Liquiditätsvorteil ausfällt, der durch die spätere
Zahlung entstehen kann. Die Beibehaltung des Zinssatzes in der bisherigen Höhe könnte allenfalls dann
erforderlich sein, wenn der Anreiz für unnötige Steuerprozesse mit dem Absinken des allgemeinen Zinsniveaus
zunehmen würde. Das Gegenteil ist aber der Fall.


110


f) Die Höhe des AdV-Zinssatzes von einhalb Prozent pro Monat wäre darüber hinaus auch unverhältnismäßig im
engeren Sinne. Ist der gesetzliche Zinssatz verfassungsrechtlich schon nicht erforderlich, weil er die wirtschaftliche
Realität evident verfehlt, kann seine Erhebung auch nicht im engeren Sinne verhältnismäßig sein. Im Übrigen ergibt
die Abwägung, dass in der Niedrigzinsphase die negativen Wirkungen der AdV-Zinsen an Gewicht gewinnen und
letztlich außer Verhältnis zu den mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgten Zwecken geraten (B.III.3.f aa). Weitere
Gründe, die den gesetzlichen Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat bei AdV-Zinsen unter den zu beurteilenden
Umständen rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich (B.III.3.f bb).
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aa) Je niedriger angesichts des Zinsumfelds der Vorteil ist, den der Steuerpflichtige aus der späteren Zahlung
erwarten kann, umso geringer wiegen die Zwecke der Liquiditätsabschöpfung oder der Verhinderung unnötiger
Rechtsbehelfe. Bleiben die AdV-Zinsen in dieser Situation unverändert hoch, verstärken sie in gleichem Maß die
Veranlassung, einstweiligen Rechtsschutz durch AdV aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Anspruch zu nehmen
und hemmen damit umso stärker, wenn auch mittelbar, den Zugang zu effektivem Rechtsschutz. Davon werden
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nicht nur Steuerpflichtige betroffen, die ohne die Aussicht auf AdV einen Rechtsbehelf gar nicht eingelegt hätten,
sondern auch alle Steuerpflichtigen, die bei Vorliegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen
Verwaltungsakts AdV zu Recht in Anspruch nehmen können und angesichts ihrer finanziellen Verhältnisse vielleicht
auch müssen. Die rechtsschutzhemmende Wirkung der gleichbleibend hohen AdV-Zinsen erhält so eine deutlich
überschießende Tendenz, die nicht mehr im Verhältnis zu den mit der Erhebung von AdV-Zinsen verfolgten
Zwecken steht. Dieser Zusammenhang hat in der Vergangenheit zur Überzeugung des Senats dazu geführt, dass AdV
aus wirtschaftlichen Gründen vielfach nicht mehr in Anspruch genommen worden ist, auch wenn die
Voraussetzungen dafür vorgelegen haben.


bb) Andere gewichtige Gründe für die Beibehaltung des Zinssatzes von einhalb Prozent pro Monat für AdV-Zinsen
sind nicht ersichtlich.
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(1) Unergiebig ist, dass der Zinssatz für Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge nach § 236 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1
AO ebenfalls (weiterhin) einhalb Prozent pro Monat beträgt. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass AdV-
Zinsen in derselben Höhe gerechtfertigt sind. Selbst wenn AdV-Zinsen und Prozesszinsen aus
verfassungsrechtlichen Gründen gleich hoch sein müssten, würde dies zur Überzeugung des Senats nicht dazu
führen, dass die AdV-Zinsen in der gesetzlichen Höhe gerechtfertigt wären. Geboten wäre stattdessen eine
Absenkung des Zinssatzes bei Prozesszinsen.


114


(2) Nichts anderes ergibt sich daraus, dass auf Zinsen bei AdV nach § 237 Abs. 4 i.V.m. § 234 Abs. 2 AO ganz oder
teilweise verzichtet werden kann, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Auch dies
rechtfertigt nicht die Erhebung von AdV-Zinsen in Höhe von einhalb Prozent pro Monat. Während der gesetzliche
Zinssatz für alle gilt, kommt ein Zinsverzicht nur im Einzelfall in Betracht. Bei der gebotenen Abwägung ist zu
berücksichtigen, dass der Gesetzgeber den Ausgang des Rechtsbehelfsverfahrens als das beste Mittel ansieht, um
einen Ausgleich zwischen den Geldnutzungsinteressen des Steuergläubigers und denen des Steuerpflichtigen
herbeizuführen. Daher ist die Festsetzung von AdV-Zinsen regelmäßig als automatische Folge des
Verfahrensausgangs über die Steuerfestsetzung anzusehen, so dass hiervon nur in besonders begründeten
Einzelfällen abgewichen werden kann (vgl. BFH-Urteil vom 25.04.2013 - V R 29/11, BFHE 241, 298, BStBl II 2013,
767, Rz 23, m.w.N.).
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(3) Auch der Umstand, dass das BVerfG seinen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Vollverzinsung nicht auf die
Teilverzinsungstatbestände der Abgabenordnung erstreckt hat, führt zu keiner anderen Bewertung. Das BVerfG hat
insoweit ausgeführt, die Teilverzinsungstatbestände bedürften einer eigenständigen verfassungsrechtlichen
Wertung (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 243). Ausführungen zur
Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes für die AdV sind dem Beschluss des BVerfG zur Vollverzinsung
dementsprechend nicht zu entnehmen.


116


4. Verfassungswidrigkeit der Zinssatzspreizung117


Seit dem 01.01.2019 werden Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden, weil sie den geschuldeten Betrag nach AdV
nicht bezahlt haben, und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen entrichten müssen, weil ihre Steuerfestsetzung
zu einem Unterschiedsbetrag (§ 233a Abs. 3 AO) geführt hat und sie die materiell-rechtlich von Anfang an
geschuldete Steuer deshalb erst später zahlen müssen, ungleich behandelt (B.III.4.a). Auch diese
Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten verfassungsrechtlichen
Prüfungsmaßstab zu messen (B.III.4.b). Es fehlt aber schon bei der Prüfung anhand des Willkürmaßstabs an einem
hinreichend rechtfertigenden Grund für die Ungleichbehandlung (B.III.4.c). Unter Berücksichtigung der
Ausführungen zur Verfassungswidrigkeit der Höhe der AdV-Zinsen (B.III.3.) und der Annahme, dass der neu
eingeführte Zinssatz für Nachzahlungszinsen prima facie verfassungsgemäß ist, ergibt sich auch aus der nicht
gerechtfertigten Zinssatzspreizung, dass der Zinssatz bei AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist (B.III.4.d).
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a) Steuerpflichtige, die AdV-Zinsen schulden und Steuerpflichtige, die Nachzahlungszinsen schulden, werden wie
dargelegt ungleich behandelt. Während die AdV-Zinsen mit einhalb Prozent pro Monat berechnet werden, beträgt
der Zinssatz für Nachzahlungszinsen seit dem 01.01.2019 nur noch 0,15 Prozent pro Monat. Die AdV-Zinsen sind
damit mehr als dreimal so hoch wie die Nachzahlungszinsen. Werden Nachzahlungszinsen für denselben Zeitraum
wie AdV-Zinsen festgesetzt, sind die Nachzahlungszinsen auf die AdV-Zinsen anzurechnen (§ 237 Abs. 4 i.V.m. § 234
Abs. 3 AO). Es verbleibt dabei, dass bei der Inanspruchnahme von AdV die höheren AdV-Zinsen bezahlt werden
müssen.


119


Die relevante Gleichheit zwischen den Gruppen besteht darin, dass ihre Mitglieder den materiell-rechtlich120
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geschuldeten Betrag später entrichten als der Großteil der Steuerpflichtigen, die zeitnah veranlagt werden und die
geschuldete Steuer auch zeitnah bezahlen. In beiden Gruppen ist der durch die spätere Zahlung typischerweise
erzielbare Liquiditätsvorteil gleich hoch. Ungleichheit besteht darin, dass die einen AdV beantragt und erhalten und
deshalb den geschuldeten Betrag bei Fälligkeit nicht bezahlt haben, wohingegen bei den anderen eine
Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag (§ 233a Abs. 3 AO) geführt hat und sie die materiell-rechtlich von
Anfang an geschuldete Steuer deshalb erst später bezahlen müssen.


Unterschiede bestehen auch bei der Frage, in welchem Maße die Merkmale, an die die Differenzierung anknüpft, für
den Einzelnen verfügbar sind. Gleichheit besteht in beiden Gruppen insoweit, als ihre Mitglieder im Ausgangspunkt
keinen maßgeblichen Einfluss auf den Zeitpunkt der Veranlagung haben. Ob ein Steuerpflichtiger zeitnah veranlagt
wird und sich gegen die seiner Ansicht nach unzutreffende Festsetzung (erfolglos) unter Inanspruchnahme von AdV
wehrt oder ob er zum Beispiel erst nach einer Betriebsprüfung zutreffend veranlagt wird, hängt häufig vom Zufall
ab. Ab dem Zeitpunkt der Veranlagung bestehen dagegen relevante Unterschiede, inwieweit die jeweils Betroffenen
auf die Entstehung von Zinsen einwirken können. Auf die Entstehung von Nachzahlungszinsen haben die
Betroffenen kaum Einfluss. Den AdV-Zinsen können Steuerpflichtige dagegen theoretisch ausweichen. Auf die
Dauer der AdV und die Höhe der letztlich zu entrichtenden AdV-Zinsen haben Steuerpflichtige, die AdV in Anspruch
nehmen, im Regelfall (vorzeitige freiwillige Zahlung trotz AdV ausgenommen) jedoch keinen maßgeblichen
Einfluss.


121


Diese Unterschiede rechtfertigen es indes nicht, von vornherein eine Ungleichbehandlung zu verneinen. Das gilt
insbesondere, wie bereits dargelegt, für den Umstand, dass der Entstehung von AdV-Zinsen ausgewichen werden
kann, indem auf die zustehende AdV verzichtet wird. Gerade weil die Erhebung von Zinsen bei AdV
rechtsschutzhemmend wirkt, ist eine verfassungsrechtliche Prüfung erforderlich. Das Spannungsverhältnis mit
Art. 19 Abs. 4 GG ist bei der Prüfung des Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten (vgl. BVerfG-Beschluss vom 06.02.1979 -
2 BvL 5/76, BVerfGE 50, 217, Rz 46). Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG kann daher nicht bereits die
Vergleichbarkeit der beiden Gruppen verneint werden.
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b) Die Ungleichbehandlung ist an einem am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten verfassungsrechtlichen
Prüfungsmaßstab zu messen. Das ergibt sich schon daraus, dass die AdV-Zinsen tendenziell rechtsschutzhemmend
wirken und den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz berühren (B.III.3.b). Aber auch die Nachzahlungszinsen sind
an einem am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab zu messen,
da ihre Entstehung vom Steuerpflichtigen kaum beeinflusst werden kann (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -
1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282, Rz 109 ff.). Für den Vergleich der beiden Zinstatbestände kann kein geringerer
Maßstab gelten. Die Frage kann aber letztlich offenbleiben. Für die gesetzliche Spreizung der Zinssätze bei AdV-
Zinsen und Nachzahlungszinsen fehlt es schon bei einer Prüfung am allgemeinen Willkürmaßstab an einer
hinreichenden Rechtfertigung.


123


c) Die Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, die Nachzahlungszinsen schulden und Steuerpflichtigen, die AdV-
Zinsen schulden, ist im Hinblick auf die unterschiedlich hohen gesetzlichen Zinssätze schon bei einer Prüfung am
allgemeinen Willkürmaßstab nicht gerechtfertigt. Es fehlt an einem einleuchtenden Grund für das Ausmaß der
gesetzlichen Differenzierung. Die mangelnde sachliche Begründung für die Ungleichbehandlung ist auch evident.
Die vom Gesetzgeber für die Nichtanpassung des AdV-Zinssatzes angeführten Gründe rechtfertigen die
Ungleichbehandlung zur Überzeugung des vorlegenden Senats nicht (B.III.4.c aa). Andere rechtfertigende Gründe
sind nicht ersichtlich (B.III.4.c bb).


124


aa) In der Entwurfsbegründung zum Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBl I 2022, 1142, 1142) hat der Gesetzgeber
dargelegt, weshalb er den Zinssatz für die Vollverzinsung, nicht aber den Zinssatz für die anderen
Verzinsungstatbestände der Abgabenordnung anpasst (vgl. BRDrucks 157/22, S. 6 f.). Der Gesetzgeber hat dort zur
Begründung angeführt, es sei den Steuerpflichtigen möglich, mit einem Rechtsbehelf gegen eine aufgedrängte AdV
oder Stundung vorzugehen, um die nachteiligen Zinsfolgen zu vermeiden (B.III.4.c aa (1)). Zudem dürfe er eine
rückwirkende Änderung des Zinssatzes bei anderen Verzinsungstatbeständen ohne eine entsprechende
Verpflichtung durch das BVerfG nicht auf offene Fälle beschränken (B.III.4.c aa (2)). Eine Differenzierung zwischen
Hinterziehungszinsen und anderen Zinsen nach der Abgabenordnung hinsichtlich des Zinssatzes sei wegen des
fehlenden Strafcharakters von Hinterziehungszinsen schwerlich zu rechtfertigen. Eine Absenkung des Zinssatzes für
Hinterziehungszinsen könne aber den (unzutreffenden) Eindruck erwecken, dass die Steuerhinterziehung weniger
als bisher verfolgt und geahndet werden solle (B.III.4.c aa (3)). Eine über die Anpassung des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung hinausgehende Rechtsänderung wäre zudem mit erheblichem Programmieraufwand verbunden.
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Dadurch wäre eine rechtzeitige Umsetzung der vom BVerfG geforderten Rechtsänderung nicht möglich
(B.III.4.c aa (4)).


Diese vom Gesetzgeber angeführten Gründe können die Zinssatzspreizung bei AdV-Zinsen und Nachzahlungszinsen
zur Überzeugung des Senats nicht rechtfertigen.
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(1) Die Ungleichbehandlung kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass die Steuerpflichtigen den AdV-Zinsen
theoretisch ausweichen können, wohingegen die Voraussetzungen, unter denen Nachzahlungszinsen entstehen,
vom Steuerpflichtigen nicht beeinflusst werden können. Eine solche Rechtfertigung würde einerseits diejenigen
Steuerpflichtigen, die AdV beanspruchen können und wollen, darauf verweisen, aus wirtschaftlichen Gründen auf
den zustehenden einstweiligen Rechtsschutz durch AdV zu verzichten. Dies stünde im Widerspruch zu Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG. Andererseits können Ausweichmöglichkeiten des Steuerpflichtigen nur dann als belastungsmindernd
berücksichtigt werden, wenn das zugedachte Ausweichverhalten zweifelsfrei legal ist, keinen unzumutbaren
Aufwand für den Steuerpflichtigen bedeutet und ihn auch sonst keinem nennenswerten finanziellen oder
rechtlichen Risiko aussetzt (vgl. BVerfG-Beschlüsse vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 134 und vom
17.11.2009 - 1 BvR 2192/05, BVerfGE 125, 1, Rz 78). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Der Verzicht auf die
(zustehende) AdV ist zumindest für einen Teil der Steuerpflichtigen unzumutbar und setzt sie zudem in Form der
AdV-Zinsen auch einem nennenswerten finanziellen Risiko aus.


127


Es trifft außerdem nicht zu, dass Steuerpflichtige keinen Einfluss darauf haben, ob und in welcher Höhe
Nachzahlungszinsen entstehen. Nachzahlungszinsen können beispielsweise vermieden werden, indem die Höhe der
Steuervorauszahlungen auf Antrag nach oben angepasst wird, freiwillige Zahlungen erbracht werden (§ 233a Abs. 8
AO) oder indem die Steuerpflichtigen ihren Mitwirkungspflichten nach § 90 AO zeitnah nachkommen (s. hierzu
Roser, GmbHR 2023, 388, 389).
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(2) Die Ungleichbehandlung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass eine rückwirkende Änderung des
Zinssatzes für die Erhebung von Zinsen bei AdV nicht auf offene Fälle beschränkt werden dürfte. Fiskalische Zwecke
allein können die Erhebung von Zinsen von vornherein nicht rechtfertigen. Zinsen bedürfen als steuerliche
Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 Nr. 4 AO) eines über den Zweck der Einnahmeerzielung hinausgehenden, besonderen
legitimen Rechtfertigungsgrunds (vgl. BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, BVerfGE 158, 282,
Rz 113, m.w.N.).
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(3) Eine hinreichende verfassungsrechtliche Rechtfertigung ergibt sich ferner nicht aus den vom Gesetzgeber
mitgeteilten Bedenken gegen eine Absenkung des Hinterziehungszinssatzes. Unabhängig von der Frage, ob Art. 3
Abs. 1 GG bei einer Anpassung des AdV-Zinssatzes auch eine Anpassung des Zinssatzes für Hinterziehungszinsen
gebietet, ist nicht ersichtlich, dass die vom Gesetzgeber bei einer Absenkung des Hinterziehungszinssatzes
befürchtete negative Öffentlichkeitswirkung einträte. Jedenfalls ist nicht erkennbar, wie Überlegungen zur
Öffentlichkeitswirkung abgesenkter Hinterziehungszinsen die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Zinssatzes
für AdV-Zinsen beeinflussen können sollten.
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(4) Ob eine über die Anpassung des Zinssatzes bei der Vollverzinsung hinausgehende Rechtsänderung mit
erheblichem Programmieraufwand verbunden und dadurch eine rechtzeitige Umsetzung der vom BVerfG
geforderten Rechtsänderung bei der Vollverzinsung nicht möglich gewesen wäre, kann der Senat nicht beurteilen.
Jedenfalls ergäbe sich daraus keine sachliche Rechtfertigung für die geltende Zinssatzspreizung zwischen den AdV-
Zinsen und den Nachzahlungszinsen. Der AdV-Zinssatz kann zeitlich nach der Anpassung des Zinssatzes bei der
Vollverzinsung angepasst werden.
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bb) Neben den vom Gesetzgeber angeführten Gründen sind auch keine anderen sachlich einleuchtenden und damit
hinreichend rechtfertigenden Gründe für die Ungleichbehandlung ersichtlich. Vielmehr hatte der Gesetzgeber
wegen der bei sinkendem Zinsniveau zunehmenden rechtsschutzhemmenden Wirkung der gleichbleibend hohen
AdV-Zinsen Veranlassung, mit erhöhter Sorgfalt zu prüfen, ob die Höhe der AdV-Zinsen eine (ungewollte)
überschießende Wirkung entfaltet. Das ist offenbar nicht geschehen.
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d) Die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen, die im zu beurteilenden Zeitraum AdV-
Zinsen schulden und der Steuerpflichtigen, die Nachzahlungszinsen schulden, ist dahin aufzulösen, dass der
Zinssatz bei den AdV-Zinsen verfassungswidrig zu hoch ist. Das ergibt sich schon daraus, dass die Belastung mit
AdV-Zinsen von einhalb Prozent pro Monat unter den zu beurteilenden Umständen verfassungsrechtlich nicht
erforderlich ist (B.III.3.). Für die Verfassungsgemäßheit des Zinssatzes von 0,15 Prozent pro Monat bei den AdV-
Zinsen streitet prima facie, dass der Gesetzgeber diesen Zinssatz in Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG zur
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Vollverzinsung, unter Berücksichtigung der dort aufgestellten Grundsätze und der tatsächlichen Gegebenheiten
(andauernde, strukturelle Niedrigzinsphase) als angemessen festgelegt hat. Diese Einschätzung dürfte von der
Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers gedeckt sein. Auch daraus ergibt sich, dass der Zinssatz bei AdV-Zinsen
verfassungswidrig zu hoch ist.


IV. Weitere Verfassungsverstöße134


Ob und inwieweit der Zinssatz für die Erhebung von Zinsen bei AdV gemäß § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO auch
unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten verfassungswidrig ist, lässt der Senat offen. Insbesondere muss sich der
AdV-Zinssatz in seiner konkreten Höhe, soweit gerichtliche Rechtsbehelfsverfahren in den Verzinsungszeitraum
fallen, auch an Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG messen lassen. Steuerpflichtige haben zudem aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20
Abs. 3 GG einen Anspruch, nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zur Leistung von Zinsen herangezogen
zu werden (vgl. BVerfG-Beschluss vom 03.09.2009 - 1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115, Rz 27). Hierauf ist die
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu Art. 3 Abs. 1 GG zur Überzeugung des Senats übertragbar. Die Beurteilung etwaiger
weiterer Verfassungsverstöße obliegt dem BVerfG (vgl. BVerfG-Beschluss vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, BVerfGE
141, 1, Rz 31, m.w.N.) und gehört nicht zur Begründung eines Vorlagebeschlusses.
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